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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr. Schnizer-Blaschka über die 

Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Somalia, vertreten durch Dr. Max Kapferer, Dr. 

Thomas Lechner, Dr. Martin Dellasega, Rechtsanwälte in 6020 Innsbruck, gegen den 

Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 29.03.2019, Zl. 

1071479610/181144846, zu Recht: 

A)  

I. Der Beschwerde gegen Spruchpunkt VII. des angefochtenen Bescheids wird stattgegeben 

und es wird aufgrund des Antrags von  XXXX vom 19.11.2018 die Aufenthaltsberechtigung 

als subsidiär Schutzberechtigter um 2 weitere Jahre gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 verlängert.   

II. Der Beschwerde gegen die übrigen Spruchpunkte des angefochtenen Bescheids wird 

stattgegeben und es werden die Spruchpunkte I., II., III., IV., V. und VI. des angefochtenen 

Bescheids ersatzlos behoben. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.  
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Vorverfahren:  

Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger Somalias, stellte am 01.06.2015 im 

Bundesgebiet einen Antrag auf internationalen Schutz. Im Zuge der durchgeführten 

Erstbefragung gab er insbesondere an, sein Heimatland bereits im Jahr 1991 Richtung Jemen 

und im Jahr 2015 den Jemen Richtung Europa verlassen zu haben. 

Am 30.03.2017 stellte der Beschwerdeführer einen Beweisantrag an das Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl (BFA), beim UNHCR die Dokumente über die Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft durch den UNHCR im Jemen überprüfen zu lassen. 

Durch seine damalige Rechtsvertretung erhob der Beschwerdeführer am 11.04.2017 

Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungsfrist (Säumnisbeschwerde) an das 

Bundesverwaltungsgericht, welche mit Schreiben vom 11.07.2017 seitens des BFA dem 

Bundesverwaltungsgericht mit dem Hinweis, dass eine Erledigung innerhalb der 3-

Monatsfrist nicht erfolgen könne, vorgelegt wurde. 

In der Folge beauftragte das Bundesverwaltungsgericht am 03.08.2017 das BFA gemäß § 19 

Abs. 6 AsylG 2005 mit der Einvernahme des Beschwerdeführers. 

Der BF wurde am 18.09.2017 niederschriftlich vor dem BFA einvernommen. Am nämlichen 

Tag wurden weiters näher genannte Beweismittel durch das BFA sichergestellt und der 

Beschwerdeführer legte diverse Unterlagen vor. 

Am 15.02.2018 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung u.a. im 

Beisein des Beschwerdeführers statt, es wurden u.a. die Länderberichte vom 12.01.2018 in 

das Verfahren eingeführt. 

Mit mündlich verkündetem und in Rechtskraft erwachsenem Erkenntnis des 

Bundesverwaltungsgerichtes vom 15.02.2018, GZ  XXXX wurde der Beschwerde wegen 

Verletzung der Entscheidungspflicht gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG stattgegeben, der 

Antrag des Beschwerdeführers gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen, dem 

Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär 
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Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Somalia zuerkannt sowie gemäß § 8 

Abs. 4 AsylG 2005 dem Beschwerdeführer eine befristete Aufenthaltsberechtigung als 

subsidiär Schutzberechtigter bis zum 15.02.2019 erteilt. 

Begründend wurde im Wesentlichen, soweit es die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Somalia betrifft, ausgeführt: 

„Zu Spruchpunkt III:  

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden 

zuzuerkennen,  

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in 

Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder   

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist,   

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der  

Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.   

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder 

der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden.  

Der (vormalige) § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF der AsylG-Novelle 2003 verwies auf § 57 

Fremdengesetz (FrG), BGBl. I 75/1997 idF BGBl. I 126/2002, wonach die Zurückweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 

2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum vormaligen § 57 FrG – welche 

in wesentlichen Teilen auf § 8 Abs. 1 AsylG 2005 übertragen werden kann – ist Voraussetzung 

für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten, dass eine konkrete, den 

Berufungswerber betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder 

(infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare 

Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und 

Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen 
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(VwGH 08.06.2000, 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind 

daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht 

besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 

14.10.1998, 98/01/0122; 25.01.2001, 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte 

Staatsgebiet beziehen (zB VwGH 26.06.1997, 95/21/0294; 25.01.2001, 2000/20/0438; 

30.05.2001, 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die 

praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird – auch ohne einer bestimmten 

Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören –, der konkreten Gefahr einer 

Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der 

Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, 

99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in 

jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in 

diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; 

vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer 

derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, 98/21/0427; 20.06.2002, 

2002/18/0028). Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen 

gegründete Gefahr („a sufficiently real risk“) möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im 

Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 19.02.2004, 99/20/0573). Es müssen stichhaltige 

Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer 

unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 

vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. 

Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches 

Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die 

Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der 

Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem 

Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des „real risk“, wobei sich die 

Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 

Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH jeweils vom  31.03.2005, 

2002/20/0582, 2005/20/0095).  

Die Anerkennung des Vorliegens einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder 

der Unversehrtheit einer Person, die als Zivilperson die Gewährung von subsidiärem Schutz 

beantragt, setzt nicht voraus, dass sie beweist, dass sie aufgrund von ihrer persönlichen 

Situation innewohnenden Umständen spezifisch betroffen ist. Eine solche Bedrohung liegt 

auch dann vor, wenn der den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad 

willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme 
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bestehen, dass eine Zivilperson bei einer Rückkehr in das betreffende Land oder 

gegebenenfalls in die betroffene Region allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses 

Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr liefe, einer solchen Bedrohung ausgesetzt zu 

sein (vgl. EuGH 17.02.2009, Elgafaji, C-465/07, Slg. 2009, I-0000, Rn 45).   

Im konkreten Fall des Antragstellers ist die Situation im Falle einer Rückkehr in Bezug auf 

Somalia zu prüfen.  

Dazu ist zu bemerken, dass der Beschwerdeführer laut seinen glaubhaften Angaben derzeit 

keinerlei Familienangehörige in Somalia mehr hat, da die ganze Familie in Äthiopien lebt.  

Es wird daher festgestellt, dass nicht von einer Wiederaufnahme in die unterstützende 

Struktur der Kernfamilie im Falle einer Rückkehr nach Somalia ausgegangen werden kann. 

Eine solche wird jedoch nach den Länderberichten in Zusammenhang mit einer 

wirtschaftlichen Grundversorgung als notwendig erachtet.  

Laut Erkenntnis des VwGH vom 31.08.2017, Ra 2016/21/0296 kann eine 

Rückkehrentscheidung nur dann getroffen werden, wenn der BF auf ein tragfähiges 

familiäres bzw. soziales Netz zurückgreifen kann.  

Somit ist mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht anzunehmen, dass der Antragsteller in 

Somalia über jenes soziale Netz verfügt, das notwendig wäre, einem Rückkehrer den 

erforderlichen Rückhalt beim Aufbau einer Existenzgrundlage zu gewähren.  

Angesichts der Tatsache, dass der Arbeitsmarkt auch in Somalia angespannt bleibt und freie 

Arbeitsplätze oft über den Clan und die Verwandtschaft vergeben werden, der Antragsteller 

jedoch über keine Verbindungen verfügt, erscheint die Möglichkeit, sich eine Existenz 

aufbauen zu können als sehr fraglich.  

Der Antragsteller hat in Somalia keine Berufsausbildung erhalten und war Analphabet.  

Schließlich muss auch die nach wie vor prekäre Sicherheitslage in Süd-/Zentralsomalia und 

die allgemeine Grundversorgungslage (Dürre, Nahrungsmittelknappheit) mit in die 

Würdigung einbezogen werden. Es ist daher in Zusammenschau aller Faktoren im 

gegenständlichen Fall davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr 

in seinen Herkunftsstaat mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer realen Gefahr einer 

unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung entgegen Art. 3 EMRK ausgesetzt wären.  
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Eine innerstaatliche Fluchtalternative kann wegen der in Süd-/Zentralsomalia generell nach 

wie vor herrschenden prekären Sicherheitslage und der mangelnden sozialen und familiären 

Verwurzelungen des Beschwerdeführers, weder angenommen noch zugemutet werden. 

Ausschlussgründe nach § 8 Abs. 3a iVm § 9 Abs. 2 AsylG 2005 liegen nicht vor, weil sie 

einerseits nicht hervorgekommen sind (Z 1 und Z 2) und der Beschwerdeführer andererseits 

unbescholten ist (Z 3).  

Dem Antrag auf internationalen Schutz vom 01.06.2015 war daher in Bezug auf die 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten stattzugeben und dem  

Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf Somalia zuzuerkennen.“ 

2. Gegenständliches Verfahren 

Am 19.11.2018 stellte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Verlängerung seiner 

befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 und legte dem Antrag 

Integrationsunterlagen bei. 

Mit Aktenvermerk vom 29.11.2018 wurde gegenständliches Verfahren zur Aberkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten eingeleitet. Begründend wurde angeführt, wie sich 

aus den aktuellen Länderfeststellungen zu Somalia ergebe, sei die der Statuszuerkennung 

zugrundeliegende Dürre mittlerweile abgeklungen, die Nahrungsmittelversorgung 

weitgehend wiederhergestellt und es dem Beschwerdeführer somit möglich und zumutbar, 

durch eigene Arbeit den Lebensunterhalt menschenwürdig zu verdienen. Eine reale Gefahr 

einer Verletzung der Artikel 2 und 3 der EMRK oder der Zusatzprotokolle 6 und 13 zur EMRK 

oder eines sonstigen schweren Schadens könne damit nicht mehr erkannt werden. Das 

Vorliegen eines Aberkennungstatbestandes nach § 9 AsylG 2005 habe somit aus den o.a. 

Gründen erkannt werden können. 

Am 04.01.2019 wurde der Beschwerdeführer vor dem BFA niederschriftlich unter Beiziehung 

eines Dolmetschers für Somalisch einvernommen und er gab im Wesentlichen an (etwaige 

sprachliche Unzulänglichkeiten durch das Bundesverwaltungsgericht bereinigt): 

 
[ … ] 

 

Erklärung: Sie haben am 01.06.2015 erstmals beim Bundesamt um Asyl ersucht. Ihrem Antrag wurde 

mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 12.03.2018 zu Zahl  XXXX hinsichtlich der 

Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten stattgegeben. 
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Am 29.11.2018 wurde gegen Sie ein Verfahren zur Aberkennung des Status der subsidiär 

Schutzberechtigten eingeleitet. Die Behörde hat gemäß § 9 Abs 1 Z 1 AsylG 2005 ein Verfahren zur 

Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten einzuleiten, wenn die Voraussetzungen für 

die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) nicht oder nicht mehr 

vorliegen. In Ihrem Fall besteht der Verdacht, dass diese nicht mehr vorliegen.  

 

Aus diesem Grunde wurden Sie neuerlich geladen und werden heute zu diesem Verfahren befragt. 

Wenn Sie während der Befragung eine Pause machen möchten, können Sie jederzeit darum bitten. 

Verstehen Sie das?  

A: Ja, das verstehe ich. 

 

Anmerkung: Es wird ersucht sämtliche Handys und Geräte während der Einvernahme auszuschalten.  

 

F: Haben Sie einen Vertreter für Ihr Aberkennungsverfahren bzw. einen Zustellbevollmächtigten? 

A: Nein, ich habe keinen Vertreter.  

F: Haben Sie eine inländische Telefonnummer? 

A: [ … ] 

 

Anmerkung: [ … ] 

 

Belehrung: [ … ] 

A: Ich habe die Erklärungen und die Aufforderung zur Wahrheit verstanden. 

 

Erklärung: [ … ] 

F: Wie ist die Verständigung mit dem hier anwesenden Dolmetscher 

A: Wir verstehen uns gut.  

F: Gibt es für Sie gegen den hier anwesenden Dolmetscher irgendwelche Einwände? 

A: Nein, ich habe keine Einwände. 

Erklärung: [ … ] 

F: Wie geht es Ihnen. Sind Sie psychisch und physisch in der Lage, Angaben zu Ihrem 

Aberkennungsverfahren zu machen? 

A: Ja, ich bin dazu in der Lage. Ich habe keine physischen oder psychischen Probleme. 

F: Haben Sie irgendwelche Krankheiten und wenn ja, welche? 

A: Gott sei Dank bin ich gesund, ich habe keine Krankheiten und gelegentlich habe ich 

Schlafstörungen.  

F: Haben Sie sich mittlerweile irgendwelche Dokumente besorgt, welche Sie vor dem BFA noch nicht 

vorgelegt haben? 

A: Heute lege ich folgende Dokumente vor: 

Teilnahmebestätigung am Werte und Orientierungskurs; 

Teilnahmebestätigung am Workshop „Fit für den Job“; 

Teilnahmebestätigung am Projekt „Protect“; 

Bestätigung über die Abklärung Deutsch Niveau Alpha 1; 

F: Haben Sie irgendwelche Personaldokumente oder andere Dokumente in Österreich, die Sie noch 

nicht vorgelegt haben? 

A: Nein, habe ich nicht.  

F: Besitzen Sie einen Führerschein, und wenn ja, wann, wo und von wem wurde dieser ausgestellt? 
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A: Nein. 

F: Haben Sie im Verfahren bis dato der Wahrheit entsprechende Angaben gemacht und wurden Ihnen 

diese jeweils rückübersetzt und korrekt protokolliert? 

A: Ja, ich habe die Wahrheit gesagt, es wurde alles richtig protokolliert und rückübersetzt. 

 

Angaben zur Person und Lebensumständen: 

 

F: Sie haben am 19.11.2018 einen Antrag auf Verlängerung der befristeten Aufenthaltsberechtigung 

gestellt. Wieso glauben Sie, dass Sie noch immer Schutz brauchen? 

A: Meine Heimat ich habe keine Angehörige und ich kenne meine Heimat. Ich war die letzten 25 Jahre 

im Flüchtlingslager im Jemen. 

F: Haben sich seit der Zuerkennung des Schutzstatus irgendwelche Änderungen bezüglich Ihrer Person 

und Lebensumstände in Ihrer Heimat ergeben? 

A: In Somalia ist es unsicher. 

Auf Nachfrage: 

A: Es hat sich nichts geändert. 

F: Was war der Grund, weswegen Ihnen damals dieser Status zuerkannt wurde? Bitte erzählen Sie 

zusammengefasst Ihre damaligen Fluchtgründe. 

A: Weil wenn ich zurückkehre nach Somalia habe ich keine Verwandten dort.  

F: Machen Sie nun bitte selbständig ausführliche Angaben zu den Gründen Ihrer Antragstellung. Das 

heißt: Warum sind Sie der Meinung, dass Sie weiterhin subsidiären Schutz benötigen? 

A: Ich war letzte 30 Jahre nicht in Somalia, ich gehöre einem Minderheitenstamm an und ich habe 

dort keine Verwandte. 

F: Welchen Stamm gehören Sie an? 

A: Sheikal. 

F: Hätten Sie außer den bereits erwähnten Problemen sonst noch etwas zu befürchten, wenn Sie 

zurückkehren würden? 

A: ich würde Probleme mit al Shabaab und der somalischen Behörde bekommen. 

F: Warum würden Sie mit der Behörde Probleme bekommen? 

A: Es kann sein, wenn ich auf der Straße bin, bekomme ich Probleme ich habe dort keine Verwandte. 

Auf Nachfrage:  

A: Die somalische Behörde kann nicht für meine Sicherheit sorgen. 

Anmerkung: Die VP wird darüber belehrt, dass ihm sein Fluchtvorbringen durch das 

Bundesverwaltungsgericht nicht geglaubt worden ist. Es wird ihm daher empfohlen, seine wirklichen 

Befürchtungen anzugeben, da dies besonders in seinem Interesse ist. 

F: Was würde Ihnen konkret passieren, wenn Sie nach Somalia zurückkehren würden? 

A: Ich habe dort Angst, ich habe keine Verwandte.  

F: Ihr Antrag wurde hinsichtlich Asyl bereits rechtskräftig abgewiesen. Das heißt, es kann Ihnen nichts 

mehr passieren. Bitte sagen Sie mir also, ob das die wirklichen Gründe waren, aus denen Sie Ihre 

Heimat verlassen haben.  

A: Ich habe meine Fluchtgründe nicht auf Somalia bezogen. Ich würde lieber nach Jemen als nach 

Somalia zurückkehren.  

V: Der Status des subsidiär Schutzberechtigten wurde Ihnen im Jahr 2018 aufgrund der prekären 

Versorgungslage und aufgrund des fehlenden sozialen Netzes, welches bei einer Rückkehr notwendig 

wäre um eine Existenz aufzubauen, zugesprochen. Es ist bekannt, dass sich die Lage seit damals 

erheblich verändert hat, insbesondere herrscht in Somalia nicht mehr Dürre. Selbst wenn dem so 
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wäre, wäre es Ihnen jedenfalls möglich, sich in einem anderen Teil von Somalia zB in Mogadischu 

niederzulassen. Was sagen Sie dazu? 

A: Ich war die letzten 30 Jahre Asylwerber. Somalia ist sehr gefährlich. 

F: Was spricht Ihrer Meinung nach gegen Ihre Rückkehr nach Somalia? 

A: Ich bin dagegen ich habe dort Angst und keine Verwandte. 

F: Was glauben Sie würde Ihnen konkret passieren, wenn Sie nach Somalia abgeschoben werden? 

A: Ich würde umgebracht werden, dort werden täglich Menschen umgebracht. 

F: Woher wissen Sie das? 

A: Ich kann Beispiele nennen, ein Freund vom Jemen wurde in Somalia getötet.  

F: Wollen Sie selbst zu den Angaben, die Sie bisher gemacht haben noch etwas hinzufügen oder etwas 

sagen, was Sie noch nicht angeführt haben? 

A: Ich bin letzte 30 Jahre Asylwerber, UNHCR weiß das.  

F: Wie ist die Sicherheitslage in Ihrem Heimatort Mogadischu? 

A: Sehr schlecht.  

F: Haben Sie noch irgendwelche verwandtschaftlichen Anknüpfungspunkte in Somalia (Cousins, Onkel, 

Tante, entfernte Verwandte, etc.)? 

A: Nein, ich hatte nur eine Schwester, welche vor 7 Jahren in Somalia verschwunden ist.  

F: Haben Sie noch Freunde oder Bekannte in Somalia? 

A: Nein. 

F: Hatten Sie Freunde oder Bekannte in Somalia? 

A: Nein.  

F: Hätten Sie ein Problem wegen der vergangenen Dürre? 

A: Nein.  

F: Wissen Sie über die aktuelle politische Lage und über die Sicherheitslage in Ihrer Heimat Bescheid? 

A: Ja, weil der somalische Präsident macht keine Sicherheit.  

Anmerkung: Ihnen wird nun die Möglichkeit eingeräumt, in die in die vom Bundesamt zur  

Beurteilung Ihres Falles herangezogenen allgemeinen Länderfeststellungen des BFA zu Ihrem 

Heimatland samt den darin enthaltenen Quellen Einsicht und gegebenenfalls schriftlich Stellung zu 

nehmen. Diese Quellen berufen sich vorwiegend unter anderem auf Berichte von EU-Behörden von 

Behörde von EU-Ländern aber auch Behörden anderer Länder, aber auch Quellen aus Ihrer Heimat 

wie auch zahlreichen NGOs und auch Botschaftsberichten, die im Einzelnen auch eingesehen werden 

können. 

Sie haben die Möglichkeit dazu im Rahmen des Parteiengehörs schriftlich Stellung zu nehmen.  

Erklärung: Ich empfehle Ihnen, zumindest zu versuchen, eine Stellungnahme abzugeben. Es ist 

nämlich für Sie sehr wichtig, Sie haben nämlich keinen anderen Zuerkennungsgrund für den 

Subsidiärschutz als die Dürre. Verstehen Sie das? 

A: Ja, ich verstehe.   

Möchten Sie die Erkenntnisse des BFA Ihr Heimatland betreffend in Kopie mitnehmen und eine 

schriftliche Stellungnahme innerhalb einer Frist von zwei Wochen dazu abgeben? 

A: Ich verzichte darauf, ich kenne nicht die deutsche Sprache. 

Angaben zum Privat- und Familienleben: 

F: Wie lange halten Sie sich schon durchgängig im Bundesgebiet auf? 

A: Seit 3.5 Jahren.  

F: Hatten Sie jemals ein nicht auf das Asylverfahren gegründetes Aufenthaltsrecht in Österreich, zB 

ein Visum oder einen Aufenthaltstitel? 

A: Nein,.  
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F: Bitte geben Sie alle Adressen an, an welchen Sie seit der Statuszuerkennung gelebt haben! 

A: Ich wohne seither in der  [ … ]. 

F: Um welche Unterkunft handelt es sich? Können Sie selber für die Miete aufkommen? 

A: Es handelt sich um eine Garconniere. Ich beziehe Mindestsicherung, der Staat übernimmt die 

Miete.  

F: Arbeiten Sie in Österreich? D.h. Sind Sie seit Ihrer Einreise nach Österreich einer legalen 

Beschäftigung nachgegangen. Wenn ja, bei welchen Firmen und in welchem Zeitraum haben Sie 

gearbeitet? 

A: Seit ich den subsidiären Schutz habe, habe ich noch nie gearbeitet. Jedoch besuche ich einen 

Sprachkurs. 

F: Sind Sie in Österreich verheiratet oder leben Sie hier in einer ständigen  

Lebensgemeinschaft? (Falls bejaht) Bitte nennen Sie mir den Namen und das Geburtsdatum Ihrer 

Ehegattin/Partnerin 

A: Nein. 

F: Haben Sie in Österreich lebende Kinder und wenn ja, welche Aufenthaltstitel haben diese? 

A: Nein, aber meine Kinder leben in Äthiopien.  

F: Warum sind Sie nicht bei Ihren Kindern in Äthiopien geblieben? 

A: Ich kenne das Land nicht.  

F: Leben Sie mit sonst jemand in Familiengemeinschaft oder in einer familienähnlichen 

Lebensgemeinschaft? Wenn ja, beschreiben Sie diese Gemeinschaft! 

A: Nein.  

F: Haben Sie in Österreich andere nahe Verwandte bzw. Verwandte von denen Sie finanziell abhängig 

sind 

A: Nein. 

F: Haben Sie einen Freundeskreis oder bisher nicht genannte Verwandte in Österreich? Haben Sie mit 

diesen Personen jemals in einem gemeinsamen Haushalt gelebt und wenn ja, wann, wo und wie 

lange? 

A: Nein, aber meine alte Bekannte von Jemen habe ich hier getroffen und wir haben Kontakt. Ich lebe 

alleine.  

F: Haben Sie eine andere besondere Bindung an Österreich, die Sie anführen möchten? 

A: Ein einheimischer Lehrer hilft mir die Sprache zu lernen.  

F: Wie sieht Ihr Alltag in Österreich aus? 

A: Ich gehe am Vormittag spazieren, ich helfe meinen Bekannten und hole die Kinder aus der Schule 

ab. Am Nachmittag von 12:00 Uhr bis 17:30 besuche ich einen Sprachkurs. Ab und zu fahre ich nach  [ 

… ] und  [ … ] und besuche ein Fußballspiel.  

F: Erhalten Sie Unterstützungen (z.B. Sozialhilfe, Arbeitslosengeld etc.) und wenn ja, welche beziehen 

Sie? 

A: Ich lebe von der Mindestsicherung, welche € 645,- pro Monat beträgt. Die Miete für die Wohnung 

wird extra bezahlt.  

F: Sind Sie gegenüber jemandem unterhaltspflichtig? 

A: Nein. Aber ich schicke meinen Kindern Geld nach Äthiopien.  

F: Haben Sie einen abgeschlossenen Deutschkurs mit mindestens dem Niveau A2? Wie schätzen Sie 

Ihre Deutschkenntnisse ein? 

A: Nein. 

F: Warum haben Sie den Kurs noch nicht abgeschlossen bzw. eine Prüfung abgelegt? 

A: Ich bin Analphabet.  
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F: Demonstrieren Sie mir bitte Ihre momentanen Deutschkenntnisse. Am besten wäre es, wenn Sie mir 

auf Deutsch vom Fußballspielen erzählen. 

A (Deutsch): Deutsch bisschen. 

F: Können Sie die Frage in deutscher Sprache nicht beantworten? 

A: Nein, ich kenne nur meinen Namen und meinen Hintergrund, Adresse wo ich wohne kann ich auf 

Deutsch erklären.  

F: Haben Sie in Österreich eine Schule, Kurse oder sonstige Aus- und Fortbildungen absolviert? Wie 

war das Ergebnis, bzw. was resultierte daraus? 

A: Nein.  

F: Sind Sie Mitglied in einem Verein oder in einer Organisation? 

A: Nein. 

F: Wurden Sie in Österreich jemals von einem Gericht wegen einer Straftat verurteilt 

A: Nein.  

F: Gibt es etwas, das Sie mir zu Ihrer Integration in die österreichische Gesellschaft sagen wollen? 

Weswegen denken Sie persönlich, dass Ihre Integration in Österreich erfolgreich war? 

A: Wenn ich Menschen auf der Straße treffe, helfe ich Ihnen. 

F: Wie stellen Sie sich Ihre weitere Zukunft in Österreich vor? A: Ich werde die Sprache lernen und 

dann arbeiten.  

F: Waren Sie jemals Zeuge oder Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem 

Prostitutionshandel? 

A: Nein.  

F: Wurden Sie in Österreich jemals Opfer von Gewalt und haben Sie sich diesbezüglich an die örtlichen 

Sicherheitsbehörden bzw. an ein Gericht (§382e EO – Allgemeiner Schutz vor Gewalt) gewandt? 

A: Nein. 

 

[ … ] 

 

Fragen zur Rückkehrentscheidung: 

F: Sie haben vor ca. 30 Jahren Somalia verlassen. Unter welchen Lebensumständen haben Sie damals 

in Ihrer Heimat gelebt? 

A: Es war sehr schlecht.  

F: Haben Sie einen Beruf in Ihrer Heimat ausgeübt? 

A: Ich war zu klein. 

F: Wo haben Sie zuletzt in Somalia vor Ihrer Ausreise gelebt? 

A: In Mogadischu im Sprengel XXXX . 

F: Mit wem haben Sie an dieser Adresse zusammen gelebt? 

A: Mit meiner Großmutter, meine Geschwister haben uns ab und zu besucht.  

F: Wo leben aktuell Ihre Geschwister? 

A: Wir sind 5 Geschwister, meine Mutter und Brüder wurden durch eine Granate getötet. Meine 

restliche Schwester ist verschwunden. 

F: Hatten Sie Freunde oder Bekannte in der Heimat vor Ihrer Ausreise? 

A: Nein, ich war zu klein, ich hatte dort viele Freunde. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen 

Freunden.  

F: Inwieweit beherrschen Sie die Sprache Ihres Heimatlandes? 

A: ich spreche Somalisch als Muttersprache, ich spreche auch Arabisch. 
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F: Inwieweit sind Ihnen die gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten Ihres Heimatlandes 

vertraut? 

A: Es geht, Sprache und Kultur gehen gut.  

F: Wie gut fühlen Sie sich in die Gesellschaft Ihres Heimatlandes noch integriert? 

A: Ja, schwierig. 

F: Was konkret meinen Sie damit? 

A: Ich habe einen eigenen Charakter.  

F: Sind Sie mit eventuellen amtswegigen Erhebungen vor Ort unter Wahrung Ihrer Anonymität, 

eventuell unter Beiziehung der Österreichischen Botschaft und eines Vertrauensanwaltes 

einverstanden bzw. damit einverstanden, dass Ihre Daten an die Österreichische 

Botschaft/Vertrauensanwalt weitergegeben werden? Sie können Ihre Zustimmung danach jederzeit 

formlos und ohne Angabe von Gründen widerrufen. 

A: Ja, damit bin ich einverstanden. 

F: Die Befragung wird hiermit beendet. Wollen Sie zu Ihrem Aberkennungsverfahren sonst noch etwas 

vorbringen, was Ihnen von Bedeutung erscheint? 

A: Wenn ich nach Somalia zurückkehren muss, will ich lieber in den Jemen zurückkehren.  

F: Hatten Sie die Gelegenheit alles zu sagen, was Sie wollten? 

A: Ja, das hatte ich. Ich hatte die Gelegenheit alles vorzubringen, was mir wichtig war. 

[ … ] 

F: Wollen Sie Abschließend noch etwas anführen? 

A: Nein, ich habe nichts mehr zu sagen. 

[ … ] 

Nach erfolgter Rückübersetzung: 

[ … ] 

A: Es war alles korrekt. Es hat alles gepasst. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich möchte noch 

zusätzlich ins Protokoll aufnehmen: Wenn ich kein Asyl hier in Österreich bekomme, dann würde ich 

lieber in den Jemen zurückkehren. 

F: Würden Sie also freiwillig in den Jemen zurückkehren, sollten Sie einen negativen Bescheid 

bekommen? 

A: Nein 

[ … ] 

… 

Des Weiteren legte der Beschwerdeführer Integrationsunterlagen vor. 

Mit dem in Beschwerde gezogenen Bescheid des BFA vom 29.03.2019 wurde der dem 

Beschwerdeführer mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 15.02.2018 

zuerkannte Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 9 Abs. 1 AsylG 2005 von Amts 

wegen aberkannt (Spruchpunkt I.) sowie die dem Beschwerdeführer mit Erkenntnis des 

Bundesverwaltungsgerichtes vom 15.02.2018 erteilte befristete Aufenthaltsberechtigung als 

subsidiär Schutzberechtigter gemäß § 9 Abs. 4 AsylG 2005 entzogen (Spruchpunkt II.). Des 

Weiteren wurde dem Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen 

gemäß § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 AsylG iVm. § 9 BFA-

VG wurde gegen den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 4 
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FPG erlassen (Spruchpunkt IV.) und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung 

des Beschwerdeführers gemäß § 46 FPG nach Somalia zulässig sei (Spruchpunkt V.). Gemäß 

§ 55 Abs. 1 bis 3 FPG betrage die Frist für seine freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft 

der Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt VI.). Endlich wurde sein Antrag vom 19.11.2019 auf 

Verlängerung der befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 

abgewiesen (Spruchpunkt VII.). 

Begründend wurde nach Anführung des Verfahrensgangs im Wesentlichen festgestellt, der 

Beschwerdeführer gehöre der Volksgruppe der Sheikhal an, spreche als Muttersprache 

Somalisch, stamme aus Mogadischu und habe dort bis zu seinem 16. Lebensjahr gelebt. 

Weiters stehe fest, dass er mit seiner Familie, welche sich in Äthiopien befinde, in Kontakt 

stehe. Der Beschwerdeführer sei gesund, leide an keiner lebensbedrohlichen Krankheit und 

stehe nicht in medikamentöser Behandlung. Sohin sei er erwerbsfähig. Dem BF sei der 

Statuts des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt worden, da zum Zeitpunkt der 

Antragstellung in Somalia eine Dürre geherrscht habe und die Versorgung aufgrund von 

fehlenden familiären Bindung nicht gewährleistet gewesen sei. Der maßgebliche Grund für 

die Gewährung des subsidiären Schutzes sei zwischenzeitig nicht mehr gegeben und sei eine 

Rückkehr grundsätzlich zuzumuten. Zu den Gründen betreffend die Aberkennung der Status 

des subsidiär Schutzberechtigten wurde insbesondere festgestellt, aus der allgemeinen 

Sicherheitslage in Somalia lasse sich eine unmittelbare, reale Gefahr nicht ableiten, 

Mogadischu stehe unter der Kontrolle der Regierung sowie AMISOM und jene Stadt sei über 

den dortigen internationalen Flughafen sicher erreichbar. Dass der BF über keine sozialen 

oder Clan-Anknüpfungspunkte in Somalia verfüge, habe nicht festgestellt werden können. 

Eine relevante Verfolgung der Volksgruppe der Sheikhal als auch der sunnitischen Konfession 

habe nicht festgestellt werden können. Der BF sei in Somalia sozialisiert worden, bekenne 

sich zum sunnitischen Islam, spreche die Landessprache auf Mutterspracheniveau und sei 

mit den gesellschaftlichen, kulturellen und traditionellen Gegebenheiten auf das Beste 

vertraut. Ihm werde auch in Mogadischu seitens seines Clans maßgebliche Unterstützung 

zuteilwerden und er sei nicht auf ein familiäres Netzwerk angewiesen. Der BF wäre in der 

Lage, seinen Lebensunterhalt selbstständig und menschenwürdig zu verdienen. Die über die 

letzten beiden Jahren Bestand gehabte Dürresituation sei durch überdurchschnittliche 

Regenfälle und Zufluss von Wasser aus dem äthiopischen Hochland mittlerweile beendet. 

Die aus der Dürre folgende Versorgungsunsicherheit und Nahrungsknappheit habe sich 

mittlerweile deutlich verbessert und seien Nahrungsmittel selbst für arme Haushalte wieder 

allgemein verfügbar und leistbar. Somit sei nicht festzustellen, dass dem BF im 

Herkunftsland die Lebensgrundlage gänzlich entzogen gewesen wäre oder dass er bei einer 
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Rückkehr in eine die Existenz bedrohende (oder medizinische) Notlage gedrängt werde. 

Festgestellt wurde ferner, der BF lebe von der Mindestsicherung und habe sich nicht um den 

Erwerb von Qualifikationen oder Fähigkeiten für den österreichischen Arbeitsmarkt bemüht. 

Er sei einer geregelten Erwerbstätigkeit in Österreich nicht nachgegangen. Persönliche 

Bekannte aus der Heimat habe der BF in Österreich nicht. 

Zur Lage im Herkunftsstaat wurde das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation 

zu Somalia vom 12.01.2018, letzte Kurzinformation eingefügt am 17.09.2018, zugrunde 

gelegt. 

Beweiswürdigend wurde insbesondere ausgeführt, dem Beschwerdeführer werde 

Unterstützung durch seinen Clan zur Verfügung stehen, zumal zweifellos eine umfangreiche 

Gemeinde von Sheikhals in Mogadischu bestehe und der BF keinerlei Beeinträchtigungen 

des persönlichen Verhältnisses zu seinem Umfeld innerhalb des eigenen Clans vorgebracht 

habe. Dem BF sei es vielmehr möglich, mit Unterstützung des Clans, als arbeitsfähiger Mann 

den Lebensunterhalt zu besorgen. Er werde zumindestens regelmäßige 

Gelegenheitsarbeiten finden, auch wenn die Arbeitsmarktsituation in Somalia sehr 

unbefriedigend erscheine müsse. Zudem sei er aufgrund der langen, nicht ungefährlichen 

Reise nach Europa als sehr anpassungsfähig zu beurteilen. Sollte der BF wider Erwarten 

keine ständige Beschäftigung finden, wäre er höchstwahrscheinlich dennoch in der Lage 

künftig den Lebensunterhalt zu verdienen. Auch könne der BF auf den informellen 

Wirtschaftssektor verwiesen werden. Auf die Unterstützung durch Verwandte bzw. 

Familienangehörige aus anderen Ländern werde verwiesen. Das Abklingen der beendeten 

Dürre sowie zur Normalisierung der Nahrungsmittelversorgung ergebe sich aus der 

Kurzinformation der Staatendokumentation. Eine allfällige Verschlechterung der 

persönlichen und wirtschaftlichen Situation des BF rechtfertige sohin gegenständlich nicht 

die Notwendigkeit eines besonderen Schutzes seiner Person. 

Rechtlich folge unter Verweis auf die Länderfeststellungen  – wonach im Vergleich zur zuletzt 

anhaltenden Dürre sowie Nahrungsmittelverknappung u.a. eine Entspannung der 

Nahrungsmittelversorgung eingetreten sei, es wieder Arbeitsmöglichkeiten auf 

Normalniveau gebe und sich Lebensmittelpreise wieder normalisiert hätten, wodurch es 

selbst armen Haushalte möglich sei, mit einem einzelnen Tageseinkommen eine Menge 

Getreide zu erwerben, und dass sich die vergangene Dürre nicht mehr weiterhin in einer 

Weise auswirke – dass nicht für jeden Bewohner bzw. Rückkehrer das reale Risiko, in eine 

existenzbedrohende Notlage zu geraten, bestehe. Der Beschwerdeführer als 

alleinstehender, arbeitsfähiger, junger Mann ohne Sorgepflichten im erwerbsfähigen Alter 
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gehöre auch keiner vulnerablen Personengruppe an und bestehe auch keine besondere 

Gefährdungslage aufgrund seiner Clanzugehörigkeit, wobei in Mogadischu die 

Clanzugehörigkeit nur mehr eine untergeordnete Rolle spiele. Im Gegenteil sei davon 

auszugehen, dass der BF, welcher bis zum 16. Lebensjahr in Mogadischu gelebt habe, zu 

mindestens einen gewissen Bekanntenkreis aus der Jugend hinsichtlich allfälliger 

Unterstützung betreffend Arbeit und Wohnung verfüge. Ihm werde die Reintegration in 

Somalia aufgrund der Sprachkenntnisse sowie Kenntnisse der Kultur leichter fallen als die 

Erstintegration in Österreich. Im Übrigen verfüge er über Berufserfahrung im Bereich der 

Fischerei und habe er einen großen Teil des Lebens im Somalia verbracht. Aufgrund der 

Lebenserfahrung sowie der in Österreich durch Verrichtung gemeinnütziger Arbeiten 

gesammelter Berufserfahrung sei der BF im Vergleich der übrigen Bevölkerung nicht als 

qualifiziert schutzwürdiger zu beurteilen. Auf die Inanspruchnahme von Rückkehrhilfe sowie 

auf Hilfseinrichtungen in Somalia könne auch gegriffen werden. Eine wirtschaftliche 

aussichtslose Situation könne sohin anhand der aktuellen Versorgungslage und dem 

mittlerweile eingetretenen Ende der Dürresituation nicht mehr angenommen werden, 

weswegen der Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 

abzuerkennen gewesen sei. Demgemäß sei auch die befristete Aufenthaltsberechtigung 

gemäß § 9 Abs. 4 AsylG 2005 zu entziehen und der Verlängerungsantrag gemäß § 8 Abs. 4 

AsylG 2005 abzuweisen. 

Gegen jenen Bescheid richtet sich die gegenständliche Beschwerde des Beschwerdeführers 

an das Bundesverwaltungsgericht. Begründend wurde insbesondere auf das Vorbringen des 

Beschwerdeführers im Verfahren verwiesen. Der Beschwerdeführer finde in Somalia keinen 

Anschluss und habe er dort niemanden. Er habe die letzten 25 Jahre vor seiner Ausreise in 

einem Flüchtlingslager im Jemen gelebt. Der Beschwerdeführer habe keinen Kontakt zu 

seinem Stamm und habe Somalia mit 16 Jahren verlassen. Es sei keine logische 

Schlussfolgerung 30 Jahre später nach Somalia zurückzukehren und beim Stamm um Hilfe 

anzusuchen, obwohl es vorher auch kein Kontakt gegeben habe. Ferner verfüge er über kein 

familiäres Netzwerk und habe Mogadischu seit 30 Jahren nicht mehr betreten. Ohne Familie, 

Wohnung, Freunde, finanzielle Unterstützung, Arbeit sowie angesichts des Umstandes, dass 

der Beschwerdeführer Analphabet sei, könne er in Somalia nicht Fuß fassen. Er würde auf 

der Straße landen und wäre er über kurz oder lang von Verarmung betroffen. Verwiesen 

wurde insbesondere auf Länderinformationen hinsichtlich der Grundversorgung sowie der 

wirtschaftlichen Lage und u.a., dass die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer 45 

Jahre betrage. 

Unter einem wurden auch Integrationsunterlagen vorgelegt. 
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Die Beschwerde samt den Bezug habenden Verwaltungsakten langte am 02.05.2019 beim 

Bundesverwaltungsgericht ein. 

Am 09.09.2021 langte die Vollmachtsbekanntgabe der im Spruch genannten 

Rechtsvertretung ein.  

Am 23.09.2021 stellte der Beschwerdeführer durch seine Rechtsvertretung einen 

Fristsetzungsantrag. In jenem wurde u.a. auch vorgebracht, aufgrund des 

Länderinformationsblattes, das der Entscheidung des BFA zugrunde gelegen sei, sei für die 

Behörde bekannt, dass die Dürre periodisch wiederkehrend sei, weswegen der subsidiäre 

Schutz nicht abzuerkennen gewesen sei. Des Weiteren wurde ein aktueller Länderbericht 

vorgelegt. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Der männliche, volljährige Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Somalia, in 

Mogadischu geboren und dort bis zu einem Alter von 16 Jahren bei seiner Großmutter 

aufgewachsen. Im Alter von 16 Jahren hat er Somalia mit seiner Großmutter in Richtung 

Jemen verlassen und hat später dort geheiratet. Der Beschwerdeführer bekennt sich zum 

sunnitischen Glauben und gehört der Volksgruppe der Sheikhal an. Seine Familie (Ehefrau, 

Kinder) befindet sich in Äthiopien, mit welcher er in Kontakt steht. Er schickt seinen Kindern 

Geld nach Äthiopien. 

Der Beschwerdeführer ist bis dato, sohin seit rund 30 Jahren, nicht in Somalia, insbesondere 

Mogadischu, gewesen. 

Seine Muttersprache ist Somalisch und er verfügt über Arabischkenntnisse. 

Er hat keine Familienangehörigen in Somalia. 

Der Beschwerdeführer hat in Somalia keine Berufsausbildung erhalten, war dort nicht in der 

Schule und war Analphabet, er hat in Somalia auch nie einen Beruf ausgeübt. 

Von 2007 bis 2013 hat er im Jemen als Fischer gearbeitet. Zuletzt war er im Jemen 

Fußballtrainer. 

Eine soziale und familiäre Verwurzelung betreffend Somalia konnte nicht festgestellt 

werden. 
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Der Beschwerdeführer ist gesund. 

Der Beschwerdeführer ist unbescholten. 

1.2. Der Beschwerdeführer stellte am 01.06.2015 im Bundesgebiet einen Antrag auf 

internationalen Schutz. 

Mit mündlich verkündetem und in Rechtskraft erwachsenem Erkenntnis des 

Bundesverwaltungsgerichtes vom 15.02.2018 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 

1 Z 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 

Herkunftsstaat Somalia zuerkannt sowie gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 dem 

Beschwerdeführer eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter 

bis zum 15.02.2019 erteilt. 

Am 19.11.2018 stellte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Verlängerung seiner 

befristeten Aufenthaltsberechtigung gem. § 8 Abs. 4 AsylG 2005 

Mit dem angefochtenen Bescheid des BFA wurde dem Beschwerdeführer der zuerkannte 

Status eines subsidiär Schutzberechtigten aberkannt, die befristete Aufenthaltsberechtigung 

entzogen und sein Antrag auf Verlängerung der befristeten Aufenthaltsberechtigung 

abgewiesen. 

Die schwierige Versorgungssituation in Somalia hat sich im Fall des Beschwerdeführers nicht 

wesentlich gebessert. Auch aus sonstigen Gründen hat sich die Lage in Somalia nicht 

dahingehend wesentlich gebessert, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr 

derzeit mit ausreichender Wahrscheinlichkeit in der Lage sein würde, sich eine Existenz 

aufzubauen bzw. den notdürftigsten Lebensunterhalt zu verschaffen. 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr nach 

Somalia ein ausreichend leistungsfähiges soziales Netz vorfinden würde bzw. von seinem 

Clan ausreichende Hilfe zu erwarten hätte. Der Beschwerdeführer verfügt auch über keine 

familiären oder sozialen Anknüpfungspunkte in Mogadischu oder sonst in Somalia. 

Eine entscheidungswesentliche Änderung des maßgeblichen Sachverhalts ist somit nicht 

eingetreten. 

1.3. Zur maßgeblichen Situation in Somalia (nachfolgend Auszüge aus dem 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Somalia Version 2, 8.7.2021; diese Information 

wurde von der belangten Behörde erstellt und ist daher der belangten Behörde amtsbekannt): 
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COVID-19 

Letzte Änderung: 07.07.2021 

Zwischen 19.3.2020 und 2.1.2021 wurden über 81.000 Menschen getestet, knapp 4.700 waren 

infiziert (HIPS 2021, S. 24). Im ersten Quartal 2021 entwickelte sich eine neue Welle. Im Zeitraum 

16.3.-7.5.2021 wurden 11.504 Infektionen bestätigt, 537 Personen starben an oder mit Covid-19 

(UNSC 19.5.2021, Abs. 61). Mit Stand 27.6.2021 waren in Somalia 7.235 aktive Fälle registriert, 

insgesamt 775 Personen waren verstorben. Seit Beginn der Pandemie waren nur 140.128 Tests 

durchgeführt worden (ACDC 27.6.2021). Mitte März 2021 trafen die ersten Impfstoffe in Somalia ein. 

Mit Stand 29.4.2021 waren 121.700 Personen immunisiert (UNSC 19.5.2021, Abs. 61). 

Im August 2020 wurde der internationale Flugverkehr wieder aufgenommen (PGN 10.2020, S. 

9). 

Regeln zum social distancing oder auch Präventionsmaßnahmen wurden kaum berücksichtigt (HIPS 

2021, S. 24). Trotz Warnungen wurden Moscheen durchgehend – ohne Besucherbeschränkung – 

offengehalten (DEVEX 13.8.2020). Mitte Feber 2021 warnte die Gesundheitsministerin vor einer 

Rückkehr der Pandemie. Die Zahl an Neuinfektionen und Toten stieg an (Sahan 16.2.2021b). Ende 

Feber 2021 wurden alle Demonstrationen in Mogadischu verboten, da eine neue Welle von Covid-19 

eingetreten war. Zwischen 1. und 24. Feber verzeichnete Somalia mehr als ein Drittel aller Covid-19-

Todesopfer der gesamten Pandemie (PGN 2.2021, S. 16). 

Die tatsächlichen Infektionszahlen sind aufgrund wenig verfügbarer bzw. erreichbarer 

Testmöglichkeiten, Stigma, wenig Vertrauen in Gesundheitseinrichtungen sowie teilweise der 

Leugnung von COVID-19 völlig unklar (UC 13.6.2021, S. 9). Testungen sind v.a. auf Städte beschränkt 

(UC 13.6.2021, S. 2) und generell so gut wie inexistent. Die offiziellen Todeszahlen sind niedrig, das 

wahre Ausmaß wird aber wohl nie wirklich bekannt werden (STC 4.2.2021). Die Zahl an Infektionen 

dürfte höher liegen, als offiziell bekannt. Viele potenziell Infizierte melden sich nicht, da sie eine 

gesellschaftliche Stigmatisierung fürchten (UNFPA 12.2020, S. 1). Auch, dass es in Spitälern kaum 

Kapazitäten für Covid-19-Patienten gibt, ist ein Grund dafür, warum viele sich gar nicht erst testen 

lassen wollen – ein Test birgt für die Menschen keinen Vorteil (DEVEX 

13.8.2020). 

Die informellen Zahlen zur Verbreitung von Covid-19 in Somalia und Somaliland sind also um ein 

Vielfaches höher als die offiziellen. Einerseits sind die Regierungen nicht in der Lage, breitflächig 

Tests (es gibt insgesamt nur 14 Labore) oder gar Contact-Tracing durchzuführen. Gleichzeitig 

behindern Stigma und Desinformation die Bekämpfung von Covid-19 in Somalia und Somaliland. Mit 

dem Virus geht eine Stigmatisierung jener einher, die infiziert sind, als infiziert gelten oder aber 

infiziert waren. Mancherorts werden selbst Menschen, die Masken tragen, als infiziert 

gebrandmarkt. Die Angst vor einer Stigmatisierung und die damit verbundene Angst vor 

ökonomischen Folgen sind der Hauptgrund, warum so wenige Menschen getestet werden. Es wird 

berichtet, dass z.B. Menschen bei (vormals) Infizierten nicht mehr einkaufen würden. IDPs werden 

vielerorts von der Gastgemeinde gemieden – aus Angst vor Ansteckung. Dies hat auch zum Verlust 

von Arbeitsplätzen – z. B. als Haushaltshilfen – geführt. Dabei fällt es gerade auch IDPs schwer, 

Präventionsmaßnahmen umzusetzen. Sie leben oft in Armut und in dicht bevölkerten Lagern, und es 

mangelt an Wasser (DEVEX 13.8.2020). 

Somalia ist eines jener Länder, dass hinsichtlich des Umgangs mit der Pandemie die geringsten 

Kapazitäten aufweist (UNFPA 12.2020, S. 1). Humanitäre Partner haben schon im April 2020 für 

einen Plan zur Eindämmung von Covid-19 insgesamt 256 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt 
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(UNSC 13.11.2020, Abs. 51). UNSOS unterstützt medizinische Einrichtungen, stellt Ausrüstung zur 

Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung. Bis Anfang Juni konnten die UN und 

AMISOM eine substanzielle Zahl an Behandlungsplätzen schaffen (darunter auch Betten zur 

Intensivpflege) (UNSC 13.8.2020, Abs. 69). Trotzdem gibt es nur ein speziell für Covid-19-Patienten 

zugewiesenes Spital, das Martini Hospital in Mogadischu. Dieses ist unterbesetzt und schlecht 

ausgerüstet; von 150 Betten verfügen nur 11 über ein Beatmungsgerät und Sauerstoffversorgung 

(Sahan 25.2.2021c). In ganz Somalia und Somaliland gab es im August 2020 für Covid-Patienten nur 

24 Intensivbetten (DEVEX 13.8.2020). Es gibt so gut wie keine präventiven Maßnahmen und 

Einrichtungen. Menschen, die an Covid-19 erkranken, bleibt der Ausweg in ein Privatspital – wenn sie 

sich das leisten können (Sahan 25.2.2021c). Der türkische Rote Halbmond hat Somalia im Feber 2021 

weitere zehn Beatmungsgeräte zukommen lassen (AAG 26.2.2021). Im März 2021 spendete die 

Dahabshil Group dem Staat Sauerstoffverdichter, mit denen insgesamt 250 Patienten versorgt 

werden können. Die Firma übernimmt auch die technische Instandhaltung (Sahan 11.3.2021). 

Insgesamt bleiben Test- und Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19-Infizierte aber beschränkt 

(UNFPA 12.2020, S. 1). 

Nachdem die Bildungsinstitutionen ihre Arbeit wieder aufgenommen hatten, sind nicht alle Kinder 

zurück in die Schule gekommen. Dies liegt an finanziellen Hürden, an der Angst vor einer Infektion, 

aber auch daran, dass Kinder zur Arbeit eingesetzt werden. Außerdem zeigt eine Studie aus 

Puntland, dass die Zahl an Frühehen zugenommen hat. Gleichzeitig wurden 

Immunisierungskampagnen und auch Ernährungsprogramme unterbrochen. Manche 

Gesundheitseinrichtungen sind teilweise nur eingeschränkt aktiv – nicht zuletzt, weil viele Menschen 

diese aufgrund von Ängsten nicht in Anspruch nehmen; der Patientenzustrom hat sich in der 

Pandemie verringert (UNFPA 12.2020, V-VI). 

Remissen sind im Zuge der Covid-19-Pandemie zurückgegangen (IPC 3.2021, S. 2; vgl. UNFPA 

12.2020). Eine Erhebung im November und Dezember 2020 hat gezeigt, dass 22% der städtischen, 

12% der ländlichen und 6% der IDP-Haushalte Remissen beziehen. Die Mehrheit der Empfänger 

berichtete von Rückgängen von über 10% (IPC 3.2021, S. 2). Auch der Export von 

Vieh – der wichtigste Wirtschaftszweig – ist wegen der Pandemie zurückgegangen (UNFPA 

12.2020, S. 1). Aus Somaliland hingegen wird berichtet, dass die Remissen im Jahr 2020 um 15 % auf 

1,3 Milliarden US-Dollar angewachsen sind (SLP 7.4.2021). 

Internationale und nationale Flüge operieren uneingeschränkt. Ankommende müssen am Aden 

Adde International Airport in Mogadischu und auch am Egal International Airport in Hargeysa einen 

negativen Covid-19-Test vorweisen, der nicht älter als drei Tage ist. Wie in Mogadischu mit Personen 

umgegangen wird, welche diese Vorgabe nicht erfüllen, ist unbekannt. In Hargeysa werden Personen 

ohne Test auf eigene Kosten in eine von der Regierung benannte Unterkunft zur zweiwöchigen 

Selbstisolation geschickt. Die Landverbindungen zwischen Dschibuti und Somaliland wurden wieder 

geöffnet, der Hafen in Berbera ist in Betrieb (GW 11.6.2021). 

Restaurants, Hotels, Bars und Geschäfte sind offen, es gelten Hygienemaßnahmen und solche zum 

Social Distancing. Die Maßnahmen außerhalb Mogadischus können variieren. Es kann jederzeit 

geschehen, dass Behörden Covid-Maßnahmen kurzfristig verschärfen (GW 11.6.2021). 
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Sicherheitslage und Situation in den unterschiedlichen Gebieten 

Letzte Änderung: 29.03.2021 

Zwischen Nord- und Süd-/Zentralsomalia sind gravierende Unterschiede bei den Zahlen zu 

Gewalttaten zu verzeichnen (ACLED 2021). Auch das Maß an Kontrolle über bzw. Einfluss auf 

einzelne Gebiete variiert. Während Somaliland die meisten der von ihm beanspruchten Teile 

kontrolliert, ist die Situation in Puntland und – in noch stärkerem Ausmaß – in Süd-/Zentralsomalia 

komplexer. In Mogadischu und den meisten anderen großen Städten hat al Shabaab keine Kontrolle, 

jedoch eine Präsenz. Dahingegen übt al Shabaab über weite Teile des ländlichen Raumes Kontrolle 

aus. Zusätzlich gibt es in Süd-/Zentralsomalia große Gebiete, wo unterschiedliche Parteien Einfluss 

ausüben; oder die von niemandem kontrolliert werden; oder deren Situation unklar ist (LIFOS 

9.4.2019, S.6). 

Quellen: 

• ACLED - Armed Conflict Location & Event Data Project (2021): Curated Data - Africa (21 January 

2021), https://acleddata.com/curated-data-files/ , Zugriff 26.1.2021 

• LIFOS - Lifos/Migrationsverket [Schweden] (9.4.2019): Somalia - Folkbokförning, 

medborgarskap och identitetshandlngar, 
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• PGN - Political Geography Now (10.2020): Somalia Control Map & Timeline - October 2020, per 

e-Mail, mit Zugriffsberechtigung verfügbar auf: 
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Süd-/Zentralsomalia, Puntland 

Letzte Änderung: 07.07.2021 

Die Sicherheitslage bleibt instabil (BS 2020, S. 38) bzw. volatil, mit durchschnittlich 275 

sicherheitsrelevanten Vorfällen pro Monat. Die meisten Vorfälle gingen auf das Konto der al 

Shabaab. Dabei handelte es sich vorwiegend um sogenannte hit-and-run-Angriffe sowie um 

Anschläge mit improvisierten Sprengsätzen (UNSC 19.5.2021, Abs. 14). Die österreichische Botschaft 

spricht in diesem Zusammenhang von einem bewaffneten Konflikt (ÖB 3.2020, S. 2), während das 

deutsche Auswärtige Amt von Bürgerkrieg und bürgerkriegsähnlichen Zuständen berichtet (AA 

18.4.2021, S. 4/8). 

AMISOM hält in Kooperation mit der somalischen Armee, regionalen Sicherheitskräften sowie mit 

regionalen und lokalen Milizen die Kontrolle über die seit 2012 eroberten Gebiete. Während die 

somalische Regierung und ihre Alliierten zwar im Großen und Ganzen territoriale Gewinne 

verzeichnen und die Kontrolle über die meisten Städte halten können, ist es ihnen nicht gelungen, 
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die Kontrolle in ländliche Gebiete auszudehnen (BS 2020, S. 6). Die somalische Regierung und 

AMISOM können keinen Schutz vor allgemeiner oder terroristischer Kriminalität im Land garantieren 

(AA 3.12.2020). Generell ist die Regierung nicht in der Lage, für Sicherheit zu sorgen. Dafür ist sie in 

erster Linie auf AMISOM, aber auch auf Unterstützung durch die USA – angewiesen. Dies wird sich in 

den nächsten Jahren nicht ändern (IP 1.11.2019; vgl. BS 2020, S. 

11). Weiterhin führt der Konflikt unter Beteiligung der genannten Parteien zu zivilen Todesopfern, 

Verletzten und Vertriebenen (ÖB 3.2020, S. 2). 

Trend: Im Zeitraum von Anfang 2018 bis zum Ende 2020 gab es hunderte terroristische Vorfälle. In 

den Jahren 2018 und 2019 war die Zahl an Vorfällen zunächst rückläufig – v.a. wegen der 

intensivierten Operationen gegen al Shabaab. Die Gruppe konnte dabei aus einigen strategisch 

wichtigen Punkten vertrieben werden – etwa von den fünf Shabelle-Brücken zwischen Sabid Anoole 

und Janaale (Sahan 11.2.2021a). Dadurch und durch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen in 

Mogadischu konnte al Shabaab auch nur mehr selten Sprengstoffanschläge mit Fahrzeugen 

durchführen. Die Zahl an zivilen Opfern durch Sprengstoffanschläge ging demnach 2020 gegenüber 

2019 um 50 % zurück (UNSC 17.2.2021, Abs. 13). Im Jahr 2020 haben sich aber zuletzt die Angriffe 

auf somalische Kräfte und AMISOM wieder gemehrt (Sahan 11.2.2021a; vgl. JF 

28.7.2020). 

Dies kann direkt mit den politischen Streitigkeiten zwischen Bund und Bundesstaaten in 

Zusammenhang gebracht werden, da dadurch für den Kampf gegen al Shabaab notwendige 

Ressourcen umgeleitet wurden (Sahan 11.2.2021a). Schon Anfang Feber 2021 befand sich die 

Sicherheitslage aufgrund des politischen Streits rund um das Ende der Präsidentschaft Farmaajos in 

einer Abwärtsspirale. Zudem hatten Sicherheitskräfte teilweise seit Monaten keinen Sold erhalten 

und hielten sich in Mogadischu und anderen Landesteilen an der Bevölkerung schadlos (SG 

8.2.2021). Später im Jahr hatte die politische Krise eine Rückkehr zum Bürgerkrieg befürchten lassen 

(ICG 16.4.2021; vgl. HO 12.4.2021a; AJ 14.4.2021a). Viele Sicherheitskräfte sind v. a. ihrem 

Kommandanten oder ihrem Clan gegenüber loyal. So kann nicht nur die Regierung, sondern auch die 

Opposition Bewaffnete ins Feld stellen (Reuters 19.2.2021; vgl. 

AJ 14.4.2021a). Dies ist im April 2021 in Mogadischu auch geschehen, und es ist auch zu 

Kampfhandlungen gekommen (BBC 31.5.2021; vgl. TNH 20.5.2021). 

Dahingegen stagniert der Kampf gegen al-Schabaab bereits seit mehreren Jahren (ACCORD 

31.5.2021, S. 7). Laut Einschätzung eines Experten kann ein weiteres Zurückdrängen von al 

Shabaab durch AMISOM auf der aktuellen Grundlage nicht erwartet werden (BMLV 25.2.2021). 

In Lower Juba und Lower Shabelle kommt es nur noch sporadisch zu Störoperationen gegen al 

Shabaab (UNSC 13.11.2020, Abs. 60). In der Vergangenheit hat die Bundesarmee wiederholt dabei 

versagt, von AMISOM geräumte Gebiete auch tatsächlich abzusichern (UNSC 1.11.2019, S. 24). 

Trotzdem berät AMISOM die Übergabe weiterer Forward Operating Bases (FOBs) an die somalische 

Armee bzw. die Aufgabe einzelner FOBs (UNSC 13.11.2020, Abs. 61). 

Entlang der Hauptversorgungsrouten hat al Shabaab die Angriffe auf Sicherheitskräfte verstärkt 

(USDOS 30.3.2021, S. 15). Von der politischen Krise hat al Shabaab - wie erwähnt - profitiert. 

Sicherheitskräfte wurden aus Frontgebieten abgezogen (Sahan 18.3.2021a). Die Gruppe sah sich 

schon zuvor durch den Abzug der USA und einen Teilabzug äthiopischer Kräfte gestärkt und als 

Sieger (ICG 16.4.2021). Al Shabaab gewinnt an Boden (TNYT 14.4.2021). Die Fähigkeit, mittlerweile 

auch die am sichersten eingestuften Ziele angreifen zu können, verdeutlicht dies umso mehr (JF 

18.6.2021). Ein durch inneräthiopische Zwänge verursachter Rückzug äthiopischer Truppen aus 

Hiiraan, Galmudug und Gedo scheint möglich. Gerade in den letztgenannten Regionen ist al Shabaab 

zuletzt erstarkt und würde ein Vakuum rasch füllen (Sahan 1.7.2021a). 
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Ein Vordringen größerer Kampfverbände der al Shabaab in unter Kontrolle der Regierung stehende 

Städte kommt nur in seltenen Fällen vor. Bisher wurden solche Penetrationen innert Stunden durch 

AMISOM und somalische Verbündete beendet. Eine Infiltration der Städte durch verdeckte Akteure 

von al Shabaab kommt in manchen Städten vor. Städte mit konsolidierter Sicherheit – i.d.R. mit 

Stützpunkten von Armee und AMISOM – können von al Shabaab zwar angegriffen, aber nicht 

eingenommen werden (BMLV 25.2.2021). 

Al Shabaab führt nach wie vor einen Guerillakrieg (USDOS 12.5.2021, S. 6). Al Shabaab bleibt die 

signifikanteste Bedrohung für Frieden und Sicherheit. Die Gruppe führt ihren Kampf mit 

zunehmender Intensität und Häufigkeit. Die Angriffe auf sogenannten high-profile-Ziele in 

Mogadischu und anderswo wurden verstärkt (HIPS 2021, S. 20). Angegriffen werden 

Regierungseinrichtungen, Behördenmitarbeiter, Sicherheitskräfte, internationale Partner und 

öffentliche Plätze – z.B. Restaurants und Hotels (FIS 7.8.2020, S. 25; vgl. AA 3.12.2020). Al Shabaab 

führt weiterhin regelmäßige Angriffe auf Regierungsstellungen durch. Vor allem der Korridor 

Mogadischu–Merka ist für Angriffe anfällig (PGN 10.2020, S. 2). Al Shabaab bleibt zudem weiterhin in 

der Lage, z.B. in Mogadischu koordinierte Angriffe durchzuführen. Die Zahl an Mörserangriffen ist 

zurückgegangen. Derartige Angriffe richten sich in erster Linie gegen AMISOM und regionale 

Sicherheitskräfte in Lower Juba, Lower Shabelle und Middle Shabelle (UNSC 13.11.2020, Abs. 

12), aber auch in Hiiraan und Benadir (UNSC 13.8.2020, Abs. 19). Hingegen hat die Zahl an 

Selbstmordattentaten zugenommen. Es kommt auch weiterhin zu sogenannten komplexen 

Angriffen, etwa am 16.8.2020 auf das Elite Hotel in Mogadischu mit zwanzig Todesopfern oder am 

17.8.2020 auf einen Stützpunkt der somalischen Armee in Goof Gaduud Burey (Bay) (UNSC 

13.11.2020, Abs. 14); auf ein Restaurant in Xamar Jabjab am 5.3.2021 mit zehn Toten oder auf zwei 

Stützpunkte der Armee in Lower Shabelle (Bariire und Aw Dheegle) am 3.4.2021 (UNSC 19.5.2021, 

Abs. 15/18). 

Kampfhandlungen: Die Kriegsführung der al Shabaab erfolgt weitgehend asymmetrisch mit sog. hit-

and-run-attacks, Attentaten, Sprengstoffanschlägen und Granatangriffen. Das Gros der Angriffe wird 

mit niedriger Intensität bewertet – jedoch sind die Angriffe zahlreich, zerstörerisch und kühn (JF 

28.7.2020). Im Zeitraum November 2020 bis Feber 2021 waren davon die Regionen Lower und 

Middle Shabelle, Benadir, Bay, Hiiraan, Bakool, Lower Juba, Gedo, Galgaduud und Mudug betroffen 

(UNSC 17.2.2021, Abs. 15). Im folgenden Quartal waren es Benadir sowie Lower und Middle Shabelle 

(UNSC 19.5.2021, Abs. 14). Bei Kampfhandlungen gegen al Shabaab, aber auch zwischen Clans oder 

Sicherheitskräften kommt es zur Vertreibung, Verletzung oder Tötung von Zivilisten (HRW 

14.1.2020). In Teilen Süd-/Zentralsomalias (südlich von Puntland) kommt es regelmäßig zu örtlich 

begrenzten Kampfhandlungen zwischen somalischen 

Sicherheitskräften/Milizen bzw. AMISOM (African Union Mission in Somalia) und al Shabaab 

(AA 18.4.2021, S. 18; vgl. AA 3.12.2020). Dies betrifft insbesondere die Regionen Lower Juba, Gedo, 

Bay, Bakool sowie Lower und Middle Shabelle (AA 18.4.2021, S. 18). Der durch AMISOM und die 

somalische Armee in der Region Lower Shabelle auf al Shabaab ausgeübte militärische Druck hat 

dazu beigetragen, dass die Gruppe ihre Aktivitäten in HirShabelle und Galmudug verstärkt hat (UNSC 

13.11.2020, Abs. 15). Zivilisten sind insbesondere in Frontbereichen, wo Gebietswechsel vollzogen 

werden, einem Risiko von Racheaktionen durch al Shabaab oder aber von Regierungskräften 

ausgesetzt (LIFOS 3.7.2019, S. 22). Die Bezirke Merka, Qoryooley und Afgooye sind nach wie vor stark 

von Gewalt betroffen, das Gebiet zwischen diesen Städten liegt im Fokus von al Shabaab (BMLV 

25.2.2021). 
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Immer wieder überrennt al Shabaab kurzfristig kleinere Orte oder Stützpunkte - etwa Daynuunay 

oder Goof Gaduud im Bereich Baidoa - um sich nach wenigen Stunden oder Tagen wieder 

zurückzuziehen (PGN 10.2020, S. 9f). Andernorts greift al Shabaab Stützpunkte erfolglos an – etwa 

die FOB äthiopischer AMISOM-Truppen in Halgan im Feber 2021 (Halbeeg 22.2.2021). 

Gebietskontrolle: Al Shabaab wurde im Laufe der vergangenen Jahre erfolgreich aus den großen 

Städten gedrängt (ÖB 3.2020, S. 2). Seit der weitgehenden Einstellung offensiver Operationen durch 

AMISOM seit Juli 2015 hat sich die Aufteilung der Gebiete nicht wesentlich geändert. Während 

AMISOM und die Armee die Mehrheit der Städte halten, übt al Shabaab über weite Teile des 

ländlichen Raumes die Kontrolle aus oder kann dort zumindest Einfluss geltend machen (UNSC 

1.11.2019, S. 10; vgl. ÖB 3.2020, S. 2; USDOS 12.5.2021, S. 6). Die Gebiete Süd-/Zentralsomalias sind 

teilweise unter der Kontrolle der Regierung, teilweise unter der Kontrolle der al Shabaab oder 

anderer Milizen. Allerdings ist die Kontrolle der somalischen Bundesregierung im Wesentlichen auf 

Mogadischu beschränkt; die Kontrolle anderer urbaner und ländlicher Gebiete liegt bei den 

Regierungen der Bundesstaaten, welche der Bundesregierung de facto nur formal unterstehen (AA 

18.4.2021, S. 5). 

Die Bundesregierung selbst besitzt kaum Legitimität und kontrolliert lediglich Mogadischu - und das 

nicht zur Gänze. In Baidoa und Jowhar hat sie stärkeren Einfluss (ACCORD 31.5.2021, S. 12). Ihre 

Verbündeten kontrollieren viele Städte, darüber hinaus ist eine Kontrolle aber kaum gegeben. 

Behörden oder Verwaltungen gibt es nur in den größeren Städten. Der Aktionsradius lokaler 

Verwaltungen reicht oft nur wenige Kilometer weit. Selbst bei Städten wie Kismayo oder Baidoa ist 

der Radius nicht sonderlich groß. Das „urban island scenario“ besteht also weiterhin, viele Städte 

unter Kontrolle von somalischer Armee und AMISOM sind vom Gebiet der al Shabaab umgeben 

(BMLV 25.2.2021). Gegen einige dieser Städte unter Regierungskontrolle hält al Shabaab Blockaden 

aufrecht (HRW 14.1.2020). Al Shabaab ist in der Lage, Hauptversorgungsrouten abzuschneiden und 

Städte dadurch zu isolieren (UNSC 1.11.2019, S. 10; vgl. BMLV 25.2.2021). 

Große Teile des Raumes in Süd-/Zentralsomalia befinden sich unter der Kontrolle oder zumindest 

unter dem Einfluss von al Shabaab (BMLV 25.2.2021). Die wesentlichen, von al Shabaab verwalteten 

und kontrollierten Gebiete sind 

1. das Juba-Tal mit den Städten Buale, Saakow und Jilib; sowie Qunya Baarow in Lower Juba; 

2. Teile von Lower Shabelle um Sablaale; 

3. der südliche Teil von Bay mit Ausnahme der Stadt Diinsoor; 

4. weites Gebiet recht und links der Grenze von Bay und Hiiraan, inklusive der Stadt Tayeeglow; 

5. sowie die südliche Hälfte von Galgaduud mit den Städten Ceel Dheere und Ceel Buur; und 

angrenzende Gebiete von Mudug und Middle Shabelle, namentlich die Städte Xaradheere 

(Mudug) und Adan Yabaal (Middle Shabelle) (PGN 2.2021). 

Dahingegen können nur wenige Gebiete in Süd-/Zentralsomalia als frei von al Shabaab bezeichnet 

werden – etwa Dhusamareb oder Guri Ceel. In Puntland gilt dies für größere Gebiete, darunter 

Garoowe (BMLV 25.2.2021). 

Andere Akteure: Auch der Konflikt um Ressourcen (Land, Wasser etc.) führt regelmäßig zu Gewalt 

(BS 2020, S. 31). Zusätzlich wird die Sicherheitslage durch die große Anzahl lokaler und sogar 

föderaler Milizen verkompliziert (BS 2020, S. 7). Es kommt immer wieder auch zu 
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Auseinandersetzungen somalischer Milizen untereinander (AA 3.12.2020) sowie zwischen Milizen 

einzelner Subclans bzw. religiöser Gruppierungen wie Ahlu Sunna Wal Jama’a (AA 18.4.2021, 

S. 18). Kämpfe zwischen (Sub-)Clans - vorrangig um Land und Wasser - gab es 2020 v.a. in Galmudug, 

Hiiraan, Lower und Middle Shabelle und Sool (USDOS 30.3.2021, S. 3f). Bei durch das Clansystem 

hervorgerufener (teils politischer) Gewalt kommt es auch zu Rachemorden und Angriffen auf 

Zivilisten (USDOS 30.3.2021, S. 13). Generell sind Clan-Auseinandersetzungen üblicherweise lokal 

begrenzt und dauern nur kurze Zeit, können aber mit großer – generell gegen feindliche Kämpfer 

gerichteter – Gewalt verbunden sein (LI 28.6.2019, S. 8). 

Seit dem Jahr 1991 gibt es in weiten Landesteilen kaum wirksamen Schutz gegen Übergriffe durch 

Clan- und andere Milizen sowie bewaffnete kriminelle Banden (AA 18.4.2021, S. 18). 

Der sogenannte Islamische Staat bleibt in Somalia in Puntland konzentriert, in Mogadischu gibt es 

nur eine minimale Präsenz. Größere Aktivitäten des IS gab es in Puntland in den Jahren 2016 und 

2017. In Mogadischu richtet sich der IS mit gezielten Tötungen v.a. gegen Sicherheitskräfte (JF 

14.1.2020). Für den Zeitraum Mai-August 2020 werden dem IS allerdings nur zwei Attacken – beide 

in Mogadischu – zugeschrieben (UNSC 13.8.2020, Abs. 24). Im Zeitraum August-Oktober 2020 (UNSC 

13.11.2020, Abs. 16) sowie November 2020-Feber 2021 gab es keine Aktivitäten (UNSC 17.2.2021, 

Abs. 17), im Zeitraum Feber-Mai 2021 lediglich defensive Aktivitäten im eigenen Bereich (UNSC 

19.5.2021, Abs. 19). 

Zivile Opfer: Al Shabaab ist für einen Großteil der zivilen Opfer verantwortlich (siehe Tabelle weiter 

unten). Allerdings greift al Shabaab Zivilisten nicht spezifisch an. Doch auch wenn die Gruppe 

eigentlich andere Ziele angreift, enden oft Zivilisten als Opfer, da sie sich zur falschen Zeit am 

falschen Ort befunden haben (NLMBZ 3.2020, S. 17/37). 

Allgemein ist die Datenlage zu Zahlen ziviler Opfer unklar und heterogen. Der Experte Matt 

Bryden veranschaulicht dies mit den Angaben mehrerer Organisationen. So gab es laut UNMAS 

(Mine Action Service) 2020 wesentlich weniger zivile Tote und Verletzte: 454 zu 1.140 im Jahr 2019. 

Dahingegen berichtet US-AFRICOM von 776 Vorfällen mit insgesamt 2.395 Opfern im Jahr 2020 und 

676 Vorfällen mit 1.799 Opfern 2019. US-AFRICOM zählt zivile und militärische 

Opfer zusammen. Dementsprechend wären 2020 wesentlich mehr Sicherheitskräfte untern den 

Opfern gewesen als Zivilisten – ein Widerspruch zu den Angaben der UN, wonach Zivilisten die 

Hauptlast der Sprengstoffanschläge tragen würden. Dies wird auch von AMISOM bestätigt: 

Demnach richteten sich 2019 28% der Anschläge direkt gegen Zivilisten, 2020 waren es nur 20% 

(Sahan 6.4.2021a). 

Von der UN werden die Zahlen ziviler Opfer (Tote und Verletzte) wie folgt angegeben: 
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Bei einer geschätzten Bevölkerung von rund 15,4 Millionen Einwohnern (WHO 12.1.2021) lag die 

Quote getöteter oder verletzter Zivilisten in Relation zur Gesamtbevölkerung für Gesamtsomalia 

zuletzt bei 1:14064. 

Luftangriffe: Im Jahr 2017 führten die USA 35 Luftschläge in Somalia durch, 2018 waren es 

47 und 2019 63. Im Jahr 2020 ist die Zahl auf 51 gesunken. Die Luftangriffe auf al Shabaab und den 

IS, bei denen seit 2017 ca. 1.000 Kämpfer getötet worden sind (HIPS 2021, S. 21) konzentrierten sich 

vor allem auf die Regionen Lower Shabelle, Lower Juba, Middle Juba, Gedo und Bari (UNSC 

13.8.2020, Abs. 24). Die Luftangriffe werden in der Regel mit bewaffneten Drohnen geflogen (PGN 

10.2020, S. 8). Neben den offiziell bekannt gegebenen Luftschlägen kommen noch verdeckte hinzu. 

Zusätzlich führt auch die kenianische Luftwaffe Angriffe durch, vorwiegend in Gedo und Lower Juba 

(PGN 10.2020, S. 15ff). Insgesamt gab es demnach 2020 72 Luftangriffe, bei welchen die USA als 

Angreifer bestätigt sind oder vermutet werden (PGN 

2.2021, S. 11). 
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Banadir Regional Administration (BRA; Mogadischu) 

Letzte Änderung: 07.07.2021 

Noch vor zehn Jahren kontrollierte al Shabaab die Hälfte der Stadt, die gleichzeitig Schauplatz 

heftiger Grabenkämpfe war (BBC 18.1.2021). Heute hingegen ist Mogadischu unter Kontrolle von 

Regierung und AMISOM (PGN 2.2021, S. 1f). Generell hat sich die Lage für die Zivilbevölkerung in den 

vergangenen Jahren aber verbessert (FIS 7.8.2020, S. 4). Die Regierung unternimmt einiges, um die 

Sicherheit in der Stadt zu verbessern. So wurden etwa 20 zusätzliche Checkpoints errichtet und im 

Zeitraum November 2019 bis Jänner 2020 190 gezielte Sicherheitsoperationen durchgeführt (UNSC 

13.2.2020, Abs. 18). Die Kapazitäten der Sicherheitsbehörden in Mogadischu haben sich verbessert, 

sie können nunmehr Gebiete kontrollieren, in welchen al Shabaab zuvor ungehindert agieren konnte 

(FIS 7.8.2020, S. 20). Im Jahr 2019 hat die Einrichtung neuer Checkpoints, die Besetzung dieser 

Kontrollpunkte mit frischen Truppen, die regelmäßigere Auszahlung des Soldes und die Rotation der 

Mannschaften zur Moral und Effizienz der Sicherheitskräfte und damit zur Verbesserung der 

Sicherheitslage in Mogadischu beigetragen. Al Shabaab kann weniger Material und Operateure nach 

Mogadischu schleusen 

(FIS 7.8.2020, S. 9f). Die Checkpoints haben also die Sicherheit verbessert (BMLV 25.2.2021). 

Auch die Militäroperation Badbaado in Lower Shabelle hat die Fähigkeiten von al Shabaab, 

Sprengsätze herzustellen und nach Mogadischu zu transportieren, wesentlich vermindert (HIPS 2021, 

S. 20). 

Allerdings werden solche Maßnahmen nicht permanent aufrecht erhalten; werden sie aber 

vernachlässigt, steigt auch wieder die Zahl an Anschlägen durch al Shabaab (FIS 7.8.2020, S. 9f). Die 

Checkpoints wurden teilweise wieder abgebaut (BMLV 25.2.2021). Zudem haben Teile der 

Sicherheitskräfte seit Monaten keinen Sold erhalten, im Feber 2021 hielten sich Soldaten in 

Mogadischu an den Bewohnern schadlos (SG 8.2.2021). In Mogadischu kommt es immer wieder auch 

zu Auseinandersetzungen der somalischen Sicherheitskräfte untereinander, bei denen nicht selten 

auch Unbeteiligte zu Schaden kommen (AA 3.12.2020). Insgesamt ist die Sicherheitslage in 

Mogadischu ständigen Änderungen unterworfen (FIS 7.8.2020, S. 4). So kam es etwa im Zuge der 

politischen Krise im Feber und dann wieder im April 2021 zu bewaffneten Auseinandersetzungen 

zwischen der Bundesregierung loyalen Kräften einerseits und oppositionellen Kräften andererseits 

(UNSC 19.5.2021, Abs. 20f). Im Zuge dieser Krise haben sich unterschiedliche Fraktionen 

unterschiedliche Teile von Mogadischu „gesichert“ (BBC 31.5.2021). Hawiyemilizen der Opposition - 

zum Teil Soldaten der somalischen Armee - hatten große Teile der Stadt unter Kontrolle genommen, 

rund 200.000 Menschen haben die Stadt verlassen (TNH 20.5.2021). Anfang Mai 2021 wurden rund 

drei Viertel der Stadt von der Opposition kontrolliert (Sahan 5.5.2021) während sich die in der Stadt 

befindlichen Farmaajo-loyalen Kräfte maßgeblich aus - irregulären - Einheiten der NISA 

zusammensetzten (Sahan 4.5.2021). 

Einerseits reicht die in Mogadischu gegebene Stärke der unterschiedlichen Sicherheitskräfte 

weiterhin nicht aus, um eine flächendeckende Präsenz sicherzustellen (BMLV 25.2.2021). 

Andererseits bietet die Stadt für al Shabaab alleine aufgrund der dichten Präsenz von Behörden und 

internationalen Organisationen viele attraktive Ziele (NLMBZ 3.2019, S. 23). Innerhalb der Stadt hat 
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sich die Sicherheit zwar verbessert, al Shabaab kann aber nach wie vor Anschläge durchführen – 

wenngleich die Durchführung schwierigerer geworden ist (BMLV 25.2.2021). Täglich kommt es zu 

Zwischenfällen in Zusammenhang mit al Shabaab (FIS 7.8.2020, S. 5). 

Es gilt als höchst unwahrscheinlich, dass al Shabaab die Kontrolle über Mogadischu zurückerlangt. In 

Mogadischu besteht kein Risiko, von al Shabaab zwangsrekrutiert zu werden. Aus einigen Gegenden 

flüchten junge Männer sogar nach Mogadischu, um sich einer möglichen (Zwangs-)Rekrutierung zu 

entziehen (BMLV 25.2.2021). 

Bei einem Abzug von AMISOM aus Mogadischu droht hingegen die Rückkehr von al Shabaab (ICG 

27.6.2019, S. 5; vgl. BBC 18.1.2021, BMLV 25.2.2021). 

Geographische Situation: Al Shabaab ist im gesamten Stadtgebiet präsent, das Ausmaß ist aber sehr 

unterschiedlich (LIFOS 3.7.2019, S. 25f; vgl. BMLV 25.2.2021). Dabei handelt es sich um eine 

verdeckte Präsenz und nicht um eine offen militärische. Relevante Verwaltungsstrukturen gelten als 

von al Shabaab unterwandert (BMLV 25.2.2021). Die Gruppe kann weiterhin ins Stadtgebiet 

infiltrieren und auch größere Anschläge durchführen (UNSC 19.5.2021, Abs. 15). In Mogadischu 

betreibt al Shabaab nahezu eine Schattenregierung: Betriebe werden eingeschüchtert und 

„besteuert“ und eigene Gerichte sprechen Recht (BBC 18.1.2021). Jedenfalls verfügt al Shabaab über 

großen Einfluss in Mogadischu (FIS 7.8.2020, S.7) und ist in der Lage, nahezu im gesamten 

Stadtgebiet verdeckte Operationen durchzuführen bzw. Steuern und Abgaben einzuheben (FIS 

7.8.2020, S. 13; vgl. BBC 23.11.2020). In den Außenbezirken hat al Shabaab größeren Einfluss, auch 

die Unterstützung durch die Bevölkerung ist dort größer (FIS 7.8.2020, S. 6f/12; vgl. BMLV 

25.2.2021). 

Anschläge und Attentate: Mogadischu bleibt ein Hotspot terroristischer Gewalt (ACCORD 

31.5.2021, S. 11/14). Al Shabaab ermordet dort immer noch regelmäßig Menschen (BBC 

23.11.2020). Üblicherweise zielt al Shabaab mit größeren (mitunter komplexen) Angriffen auf 

Vertreter des Staates [„officials“], Gebäude und Fahrzeuge der Regierung, Hotels, Geschäfte, 

Militärfahrzeuge und -Gebäude sowie Soldaten von Armee und AMISOM (LIFOS 3.7.2019, S. 23f). 

Nach anderen Angaben sind v.a. jene Örtlichkeiten betroffen, die von der ökonomischen und 

politischen Elite als Treffpunkte verwendet werden – z.B. Restaurants und Hotels (BS 2020, S. 14). 

Nicht alle Teile von Mogadischu sind bezüglich Übergriffen von al Shabaab gleich unsicher. Ein 

ausschließlich von der Durchschnittsbevölkerung frequentierter Ort ist kein Ziel der al Shabaab 

(BMLV 25.2.2021). Die Hauptziele von al Shabaab befinden sich in den inneren Bezirken: militärische 

Ziele, Regierungseinrichtungen und das Flughafenareal (FIS 7.8.2020, S. 8). Die meisten Anschläge 

richten sich gegen Villa Somalia, Mukarama Road, Bakara-Markt, die Flughafenstraße und 

Regierungseinrichtungen (LIFOS 3.7.2019, S. 25f; vgl. FIS 7.8.2020, S. 25). Die Außenbezirke hingegen 

werden von manchen als die sichersten Teile der Stadt erachtet, da es dort so gut wie nie zu 

größeren Anschlägen kommt. Allerdings kommt es dort öfter zu gezielten Tötungen (FIS 7.8.2020, S. 

6f/12). 

Zivilisten: Generell unterstützt die Zivilbevölkerung von Mogadischu nicht die Ideologie von al 

Shabaab. Am Stadtrand ist die Unterstützung größer, die meisten Bewohner haben al Shabaab 

gegenüber aber eine negative Einstellung. Sie befolgen die Anweisungen der Gruppe nur deshalb, 

weil sie Repressalien fürchten. Al Shabaab agiert wie eine Mafia: Sie droht jenen mit ernsten 

Konsequenzen, welche sich Wünschen der Gruppe entgegensetzen (FIS 7.8.2020, S. 14f). Al Shabaab 

greift Zivilisten nicht spezifisch an (LIFOS 3.7.2019, S. 25). Diese leiden auf zwei Arten an der Gewalt 

durch al Shabaab: Einerseits sind jene einem erhöhten Risiko ausgesetzt, die in Verbindung mit der 

Regierung stehen oder von al Shabaab als Unterstützer der Regierung wahrgenommen werden 

(LIFOS 3.7.2019, S. 42). Andererseits besteht für Zivilisten das Risiko, bei Anschlägen zur falschen Zeit 
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am falschen Ort zu sein und so zum Kollateralschaden von Sprengstoffanschlägen und anderer 

Gewalt zu werden (LIFOS 3.7.2019, S. 25/42; vgl. 

FIS 7.8.2020, S. 24ff). 

Bewegungsfreiheit: Auch wenn Mogadischu von Sicherheitskräften und AMISOM geschützt wird, 

kann al Shabaab indirekt Kontrolle ausüben. Dadurch wird die Mobilität der Stadtbewohner im Alltag 

eingeschränkt (LIFOS 3.7.2019, S. 21). Die Menschen wissen um diese Gefahr bestimmter 

Örtlichkeiten und versuchen daher, diese zu meiden. Sie bewegen sich in der Stadt, vermeiden aber 

unnötige Wege. Für viele Bewohner der Stadt ist die Instabilität Teil ihres Lebens geworden. Sie 

versuchen, Gefahren auszuweichen, indem sie Nachrichten mitverfolgen und sich gegenseitig 

warnen (FIS 7.8.2020, S. 25f). Zudem gibt es in Mogadischu mehrere hundert Straßensperren und 

Kontrollpunkte von Armee, Polizei und NISA. Einige davon sind permanent eingerichtet, andere 

werden mobil eingerichtet. Ob Gebühren oder illegale Abgaben verlangt werden, ist unklar (FIS 

7.8.2020, S. 22f). Diese Checkpoints schränken die Bewegungsfreiheit mehr ein, als es die Bedrohung 

durch al Shabaab tut (BMLV 25.2.2021). Jedenfalls gehen die Sicherheitskräfte an derartigen Sperren 

mittlerweile verantwortungsvoller vor, die Situation hat sich verbessert. Es liegen keine 

Informationen vor, wonach es dort zu schweren Vergehen oder Übergriffen kommen würde (FIS 

7.8.2020, S. 22f). 

Die Gewaltkriminalität in der Stadt ist hoch. Monatlich sterben mehrere Menschen bei 

Raubüberfällen oder aus anderen Gründen verübten Morden (FIS 7.8.2020, S. 19). Bei manchen 

Vorfällen ist unklar, von wem oder welcher Gruppe die Gewalt ausgegangen ist; Täter und 

Motiv bleiben unbekannt. Es kommt zu Rachemorden zwischen Clans, zu Gewalt aufgrund 

wirtschaftlicher Interessen oder aus politischer Motivation. Lokale Wirtschaftstreibende haben in der 

Vergangenheit auch schon al Shabaab engagiert, um Auftragsmorde durchzuführen (FIS 

7.8.2020, S. 5). Gleichzeitig haben die Bewohner eine hohe Hemmschwelle, um sich an die 

Polizei zu wenden. Das Vertrauen ist gering (FIS 7.8.2020, S. 15/20; vgl. BMLV 25.2.2021). Die 

Fähigkeit der Behörden, bei kleineren Delikten wie etwa Diebstahl zu intervenieren, ist derart gering, 

dass Menschen keinen Nutzen darin sehen, Anzeige zu erstatten. Hat eine Person Angst vor al 

Shabaab, dann kann ein Hilfesuchen bei der Polizei – aufgrund der Unterwanderung selbiger – die 

Gefahr noch verstärken. Die Polizei ist auch nicht in der Lage, Menschen bei gegebenen 

Schutzgeldforderungen seitens al Shabaab zu unterstützen (FIS 7.8.2020, S. 15/20). 

Die Kapazitäten des sogenannten Islamischen Staates sind in Mogadischu sehr beschränkt (FIS 

7.8.2020, S. 18). 

Vorfälle: 2020 waren die Bezirke Dayniile (28 Vorfälle), Dharkenley (35), Hodan (39) und Yaqshiid 

(22), in geringerem Ausmaß die Bezirke Hawl Wadaag (17), Heliwaa (14), Karaan (18) und 

Wadajir/Medina (19) von Gewalt betroffen. Zivilisten waren 2020 v.a. in den Bezirken Dharkenley, 

Hawl Wadaag, Hodan, in geringerem Ausmaß in Dayniile (15 Vorfälle), Dharkenley (16), Hodan 

(18) und Yaqshiid (12) von gegen sie gerichteter Gewalt betroffen (ACLED - siehe Tabelle weiter 

unten). 

In Benadir/Mogadischu lebten einer Schätzung im Jahr 2014 zufolge ca. 1,65 Millionen Menschen 

(UNFPA 10.2014, S. 31f). Im Vergleich dazu meldete die ACLED-Datenbank im Jahr 2019 insgesamt 

134 Zwischenfälle, bei welchen gezielt Zivilisten getötet wurden (Kategorie „violence against 

civilians“). Bei 120 dieser 134 Vorfälle wurde jeweils ein Zivilist oder eine Zivilistin getötet. Im Jahr 

2020 waren es 96 derartige Vorfälle (davon 86 mit je einem Toten). Die Zahl an Zwischenfällen mit 

Todesopfern (meist ein Todesopfer) in der Region Benadir entwickelte sich in den vergangenen 

Jahren folgendermaßen (es bleibt zu berücksichtigen, dass es je nach Kontrolllage und 
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Informationsbasis zu over- bzw. under-reporting kommen kann; die Zahl der Todesopfer wird 

aufgrund der Schwankungsbreite bei ACLED nicht berücksichtigt): 

 

Quelle: (ACLED 2016) (ACLED 2017) (ACLED 2019) (ACLED 2020) (ACLED 2021) 

Dabei handelte es sich laut ACLED Datenbank bei folgenden Fällen um „Violence against Civilians“ (es 

handelt sich hierbei jedoch um keine exakten Zahlen, daACLED einige Unschärfen aufweist; auch 

„normale“ Morde sind inkludiert): 

 

Quelle: (ACLED 2016) (ACLED 2017) (ACLED 2019) (ACLED 2020) (ACLED 2021) 
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Minderheiten und Clans 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Zu Clanschutz siehe auch Kapitel Rechtsschutz/Justizwesen 

Generell steht Diskriminierung in Somalia oft nicht mit ethnischen Erwägungen in Zusammenhang, 

sondern vielmehr mit der Zugehörigkeit zu bestimmten Minderheitenclans oder Clans, die in einer 

bestimmten Region keine ausreichende Machtbasis und Stärke haben (AA 18.4.2021, S. 10). 

Recht: Weder das traditionelle Recht (Xeer) (SEM 31.5.2017, S. 42) noch Polizei und Justiz 

benachteiligen Minderheiten systematisch. Faktoren wie Finanzkraft, Bildungsniveau oder 

zahlenmäßige Größe einer Gruppe können Minderheiten dennoch den Zugang zur Justiz erschweren 

(SEM 31.5.2017, S. 42; vgl. ÖB 3.2020, S. 3). Allerdings sind Angehörige von Minderheiten in 

staatlichen Behörden unterrepräsentiert und daher misstrauisch gegenüber diesen Einrichtungen 

(ÖB 3.2020, S. 3). Von Gerichten Rechtsschutz zu bekommen, ist für Angehörige von Minderheiten 

noch schwieriger als für andere Bevölkerungsteile (FIS 7.8.2020, S. 21). Im Xeer sind Schutz und 

Verletzlichkeit einer Einzelperson eng verbunden mit der Macht ihres Clans (SEM 31.5.2017, S. 31). 

Weiterhin ist es für Minderheitsangehörige aber möglich, sich im Rahmen formaler Abkommen 

einem andern Clan anzuschließen bzw. sich unter Schutz zu stellen. Diese Resilienz-Maßnahme 

wurde von manchen Gruppen etwa angesichts der Hungersnot 2011 und der Dürre 2016/17 

angewendet (DI 6.2019, S. 11). Aufgrund dieser Allianzen werden auch Minderheiten in das Xeer-

System eingeschlossen. Wenn ein Angehöriger einer Minderheit, die mit einem großen Clan alliiert 

ist, einen Unfall verursacht, trägt auch der große Clan zu Mag/Diya bei (SEM 31.5.2017, S. 33). 
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Gemäß einer Quelle haben schwächere Clans und Minderheiten trotzdem oft Schwierigkeiten – oder 

es fehlt überhaupt die Möglichkeit – ihre Rechte im Xeer durchzusetzen (LIFOS 1.7.2019, S. 14). 

Politik: Regierung und Parlament sind entlang der sogenannten 4.5-Formel organisiert. Dies 

bedeutet, dass den vier großen Clans dieselbe Anzahl von Parlamentssitzen zusteht, während 

kleinere Clans und Minderheitengruppen gemeinsam nur die Hälfte dieser Sitze erhält (ÖB 3.2020, S. 

3; vgl. USDOS 30.3.2021, S. 26f; FH 3.3.2021a, B4). Dadurch werden kleinere Gruppen politisch 

marginalisiert (FH 3.3.2021a, B4). Selbst die gegebene, formelle Vertretung ist jedoch nicht mit einer 

tatsächlichen politischen Mitsprache gleichzusetzen, da unter dem Einfluss und Druck der politisch 

mächtigen Clans agiert wird. Die 4.5-Formel hat bisher nicht zu einem Fortschritt der ethnischen 

bzw. Clan-bezogenen Gleichberechtigung beigetragen. Politische Parteien, lokale Verwaltungen und 

auch das nationale Parlament sind um die verschiedenen Clans bzw. Subclans organisiert, wobei die 

vier größten Clans (Darod, Hawiye, Dir-Isaaq und Digil-Mirifle) Verwaltung, Politik, und Gesellschaft 

dominieren (ÖB 3.2020, S. 3). 

Gesellschaft: Einzelne Minderheiten leben unter besonders schwierigen sozialen Bedingungen in 

tiefer Armut und leiden an zahlreichen Formen der Diskriminierung und Exklusion (USDOS 30.3.2021, 

S. 36; vgl.AA18.4.2021, S. 12f; FH 3.3.2021a, F4). Sie sehen sich in vielfacher Weise von der übrigen 

Bevölkerung – nicht aber systematisch von staatlichen Stellen – wirtschaftlich, politisch und sozial 

ausgegrenzt (AA 18.4.2021, S. 12f). 

Gewalt: Minderheitengruppen, denen es oft an bewaffneten Milizen fehlt, sind überproportional von 

Gewalt betroffen (Tötungen, Folter, Vergewaltigungen etc.). Täter sind Milizen oder Angehörige 

dominanter Clans - oft unter Duldung lokaler Behörden (USDOS 30.3.2021, S. 36). In Mogadischu 

können sich Angehörige aller Clans frei bewegen und auch niederlassen. Allerdings besagt der eigene 

Clanhintergrund, in welchem Teil der Stadt es für eine Person am sichersten ist (FIS 7.8.2020, S. 39). 

Al Shabaab: Es gibt Hinweise, wonach al Shabaab gezielt Kinder von Minderheiten entführt und 

zwangsrekrutiert (BS 2020, S. 19). Gleichzeitig nützt al Shabaab die gesellschaftliche Nivellierung als 

Rekrutierungsanreiz – etwa durch die Abschaffung der Hindernisse für Mischehen zwischen „noblen“ 

Clans und Minderheiten (ICG 27.6.2019, S. 7f). Dementsprechend wird die Gruppe von 

Minderheitsangehörigen eher als gerecht oder sogar attraktiv erachtet (DI 6.2019, S. 11; vgl. ÖB 

3.2020, S. 4). Fehlender Rechtsschutz auf Regierungsseite ist auch ein Grund dafür, dass Angehörige 

von Minderheiten al Shabaab beitreten (FIS 7.8.2020, S. 21). Aufgrund der (vormaligen) 

Unterstützung von al Shabaab durch manche Minderheiten kann es in Regionen, aus welchen al 

Shabaab gewichen ist, zu Repressalien kommen (ÖB 3.2020, S. 4). 
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epublik_Somalia_%28Stand_Januar_2021%29%2C_18.04.2021.pdf , Zugriff 23.4.2021 
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Süd-/Zentralsomalia, Puntland 

Ethnische Minderheiten, aktuelle Situation 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Ethnische Minderheiten haben eine andere Abstammung und in manchen Fällen auch eine andere 

Sprache als die restlichen Einwohner des somalischen Sprachraums (SEM 31.5.2017, S. 11). Die 

soziale Stellung der ethnischen Minderheiten ist unterschiedlich (SEM 31.5.2017, S. 

14). 

In Mogadischu sind Angehörige von Minderheiten nicht systematischer Gewalt ausgesetzt. Allerdings 

sind all jene Personen, welche nicht einem dominanten Clan der Stadt angehören, potenziell 

gegenüber Kriminalität vulnerabler (LI 21.5.2019b, S. 3). In den Städten ist die Bevölkerung aber 

allgemein gemischt, Kinder gehen unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit in die Schule und 

Menschen ins Spital (UNFPA/DIS 25.6.2020). 

Nach anderen Angaben leiden Angehörige von Minderheiten an Arbeitslosigkeit und unter einem 

Mangel an Ressourcen. Sie werden amArbeitsmarkt diskriminiert und vom Rest der Gesellschaft 

ausgeschlossen. Die meisten Angehörigen marginalisierter Gruppen haben keine Aussicht auf 

Rechtsschutz, nur selten werden solche Personen in die Sicherheitskräfte aufgenommen. Auch im 

Xeer werden sie marginalisiert. In Mogadischu mangelt es den Minderheiten auch an politischem 

Einfluss. Andererseits ändert sich die Situation langsam zum Besseren, die Einstellung 

v.a. der jüngeren Generation ändert sich; die Clanzugehörigkeit ist für diese nicht mehr so wichtig, 

wie für die Älteren (FIS 7.8.2020, S. 42ff). 

Die Bantu sind die größte Minderheit in Somalia (SEM 31.5.2017, S. 12f; vgl. FIS 7.8.2020, S. 

41). Es gibt zahlreiche Bantu-Gruppen bzw. -Clans, wie z.B. Gosha, Makane, Kabole, Shiidle, Reer 

Shabelle, Mushunguli, Oji oder Gobaweyne; pejorativ werden sie auch Adoon (Sklaven) oder Jareer 

(Kraushaar) genannt. Traditionell leben sie als sesshafte Bauern in den fruchtbaren Tälern der Flüsse 
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Juba und Shabelle (SEM 31.5.2017, S. 12f). Von den ca. 900.000 IDPs, die sich im Großraum 

Mogadischu aufhalten, sind rund 700.000 Bantu (FIS 7.8.2020, S. 42ff). 

Die Bantu werden überall in Somalia rassistisch stigmatisiert und diskriminiert (ACCORD 31.5.2021, S. 

25). Die meisten Somali schauen auf die sesshaften Bantu, die zum Teil einst als Sklaven ins Land 

gekommen waren, herab (SEM 31.5.2017, S. 14). Sie werden als Bürger zweiter Klasse erachtet (BS 

2020, S. 9) und befinden sich am untersten Ende der Gesellschaft. Ihre Situation ist sehr schlecht 

(LIFOS 19.6.2019, S. 9f). Sie sind auch weiterhin Diskriminierung ausgesetzt (USDOS 30.3.2021, S. 36; 

vgl. GIGA 3.7.2018). Auch in IDP-Lagern werden sie diskriminiert, Bantu-Frauen mangelt es dort an 

Schutz durch die traditionelle Clanstruktur (USDOS 30.3.2021, S. 36; vgl. LIFOS 19.6.2019, S. 8). 80 % 

der Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt finden sich unter ihnen (FIS 7.8.2020, S. 42ff). Überhaupt 

befinden sich Bantu in einer vulnerablen Situation, da zuvor bestehende Patronageverhältnisse 

(welche Schutz gewährleisteten) im Bürgerkrieg erodiert sind. Dadurch haben Bantu heute kaum 

Zugang zum Xeer (LIFOS 19.6.2019, S. 9f). Bantu sind besonders schutzlos (ÖB 3.2020, S. 3; vgl. FIS 

7.8.2020, S. 42). Andererseits sind einige Bantu-Gruppen mit lokal mächtigen Clans Allianzen 

eingegangen, um sich dadurch zu schützen (FIS 7.8.2020, S. 44). 

Mischehen werden stigmatisiert (LIFOS 19.6.2019, S. 7). Im September 2018 wurde ein Bantu in 

Mogadischu in Zusammenhang mit einer Mischehe getötet. Allerdings war dies ein sehr 

außergewöhnlicher Vorfall, über welchen viele Somali ihre Entrüstung äußerten (NLMBZ 3.2019, S. 

43). Al Shabaab hingegen hat zahlreiche Kinder der Bantu entführt oder zwangsrekrutiert. Trotzdem 

genießt die Gruppe bei dieser Minderheit größere Unterstützung (LIFOS 19.6.2019, 

S. 7ff). 

Benadiri ist ein Dachbegriff für verschiedene voneinander unabhängige urbane Minderheiten, die in 

den Küstenstädten des Südens leben (z. B. Mogadischu, Merka, Baraawe) und sich traditionell im 

Handel betätigen. Sie haben eine gemischte Abstammung aus Somalia, Arabien, Persien, Indien und 

Portugal. Vor 1991 hatten sie einen privilegierten Status. Ohne bewaffnete Miliz waren sie im 

Bürgerkrieg aber schutzlos. Heute werden Benadiri gemeinhin als Händler respektiert (SEM 

31.5.2017, S. 13f). In Mogadischu stellen die Benadiri die zweitgrößte Minderheitengruppe. Einige 

von ihnen haben es geschafft, reich zu werden (FIS 7.8.2020, S. 41ff). Im Gegensatz zu den Bantu 

kommt ihnen kein geringerer Status zu, Mischehen sind kein Problem (LI 14.6.2018, S. 17). Viele von 

ihnen sind relativ wohlhabend, befinden sich in relevanten Positionen und sind in der Lage, Schutz 

zuzukaufen (NLMBZ 3.2019, S. 43). Vielen Reer Xamar (Teil der Benadiri) ist es gelungen, ihre 

vormaligen Immobilien im Bezirk Xamar Weyne (Mogadischu) durch Zahlungen zurückzuerhalten. 

Dort stellen sie auch die Bevölkerungsmehrheit (LI 

21.5.2019b, S. 2f), und der Verwaltungsdirektor des Bezirks ist Angehöriger der Reer Xamar (FIS 

7.8.2020, S. 40). 

Die Bajuni sind ein kleines Fischervolk, das auf den Bajuni-Inseln an der Südspitze Somalias sowie in 

Kismayo lebt (SEM 31.5.2017, S. 14). 

Kinder von Mischehen der al-Shabaab: Einige somalische Mädchen und Frauen haben ausländische 

Kämpfer (z. B. aus Europa, USA, Asien) der al Shabaab geheiratet. Die aus solchen Ehen 

hervorgegangenen Kinder sind teils leicht zu identifizieren (ICG 27.6.2019, S. 9). 

Quellen: 

• ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation / 

Höhne, Markus / Bakonyi, Jutta (31.5.2021): Somalia - Al-Schabaab und Sicherheitslage; Lage 

von Binnenvertriebenen und Rückkehrer·innen [sic]; Schutz durch staatliche und nicht-



- 38 - 

staatliche Akteure; Dokumentation zum COI-Webinar mit Markus Höhne und Jutta Bakonyi am 

5. Mai 2021, https: //www.ecoi.net/en/file/local/2052555/20210531_COI-

Webinar+Somalia_ACCORD_Mai+2021.pdf , Zugriff 28.6.2021 

• BS - Bertelsmann Stiftung (2020): BTI 2020 - Somalia Country Report, https://www.bti-

project.org/ content/en/downloads/reports/country_report_2020_SOM.pdf , Zugriff 4.5.2020 

• FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (7.8.2020): Somalia: Fact-Finding Mission to 

Mogadishu in March 2020, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia+Fact-
Finding+Missio n+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf/2f51bf86-ac96-f34e-fd02-

667c6ae973a0/Somalia+Fact 

-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf?t=1602225617645 , Zugriff 17.3.2021 • 

GIGA - Wissenschaftlicher Mitarbeiter am German Institute of Global and Area Studies 

(3.7.2018): Sachverständigengutachten zu 10 K 1802/14A 

• ICG - International Crisis Group (27.6.2019): Women and Al-Shabaab’s Insurgency, 

https://www. ecoi.net/en/file/local/2011897/b145-women-and-al-shabaab_0.pdf , Zugriff 

9.12.2020 

• LI - Landinfo [Norwegen] (21.5.2019b): Somalia: Rer Hamar-befolkningen i Mogadishu, https: 
//landinfo.no/wp-content/uploads/2019/05/Respons-Somalia-Rer-Hamar-befolkningen-i-

Mogadish u-21052019.pdf , Zugriff 2.2.2021 

• LI - Landinfo [Norwegen] (14.6.2018): Somalia: Marriage and divorce, https://landinfo.no/wp-
conte nt/uploads/2018/09/Report-Somalia-Marriage-and-divorce-14062018-2.pdf , Zugriff 

2.12.2020 

• LIFOS - Lifos/Migrationsverket [Schweden] (19.6.2019): Minoritetsgruppen bantu i Somalia 

Version 1.0, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43198 , Zugriff 

2.2.2021 

• NLMBZ - Ministerie von Buitenlandse Zaken [Niederlande] (3.2019): Country of Origin 

Information Report on South and Central Somalia (nicht veröffentlichte englische Version), 

niederländische 

Version auf https://www.ecoi.net/en/file/local/2006489/Algemeen_ambtsbericht_Zuid-

_en_Centr aal-_Somalie__maart_2019.pdf , Zugriff 2.12.2020 

• ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https: 

//www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021 

• SEM - Staatssekretariat für Migration [Schweiz] (31.5.2017): Focus Somalia – Clans und 

Minderheiten, 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/som/SO 

M-clans-d.pdf , Zugriff 10.12.2020 

• UNFPA/DIS - UN Population Fund / Danish Immigration Service (Dänemark) (25.6.2020): 

SkypeInterview des DIS mit UNFPA, in: DIS (11.2020): Somalia - Health System, S.79-84, 

https://www. nyidanmark.dk/-

/media/Files/US/Landenotater/COI_report_somalia_health_care_nov_2020.pdf?l a=en-

GB&amp;hash=3F6C5E28C30AF49C2A5183D32E1B68E3BA52E60C , Zugriff 7.12.2020 

• USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 

2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-

HUMAN-RI GHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021 

Angehörige anderer Clans in der Position als Minderheit, Clanlose 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Auch Angehörige starker Clans können zu Minderheiten werden. Dies ist dann der Fall, wenn sie in 

einem Gebiet leben, in dem ein anderer Clan dominant ist. Dies kann Einzelpersonen oder auch 

ganze Gruppen betreffen. So sehen sich beispielsweise die Biyomaal als exponierter DirClan in 
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Südsomalia manchmal in dieser Rolle. Generell gerät eine Einzelperson immer dann in die Rolle der 

Minderheit, wenn sie sich auf dem Gebiet eines anderen Clans aufhält. Sie verliert so die mit ihrer 

Clanzugehörigkeit verbundenen Privilegien. Die Position als „Gast“ ist schwächer als jene des 

„Gastgebers“. Im System von „hosts and guests“ sind Personen, die sich außerhalb des eigenen 

Clanterritoriums niederlassen, gegenüber Angehörigen des dort ansässigen Clans schlechter gestellt. 

In Mogadischu gelten etwa Angehörige der Isaaq, Rahanweyn und Darod als „Gäste“. Dieses System 

gilt auch für IDPs (SEM 31.5.2017, S. 11f/32f). 

Diskriminierung: In den meisten Gegenden schließt der dominante Clan andere Gruppen von einer 

effektiven Partizipation an Regierungsinstitutionen aus. Diskriminierung erfolgt etwa auch beim 

Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu Gerichtsverfahren (USDOS 30.3.2021, S. 36). Angehörige eines 

(Sub-)Clans können in von einem anderen (Sub-)Clan dominierten Gebiete auf erhebliche 

Schwierigkeiten stoßen, insbesondere in Konfliktsituationen bezüglich Unfällen, Eigentum oder 

Wasser (AA 18.4.2021, S. 12). In Mogadischu ist es im allgemeinen schwierig, Menschen die dort 

aufgewachsen sind, nach Clans zu differenzieren. Es gibt keine äußerlichen Unterschiede, auch der 

Akzent ist der gleiche. Selbst anhand von Namen lassen sich die Menschen nicht einmal ethnisch 

zuordnen, da vor allem arabische Namen verwendet werden (UNFPA/DIS 25.6.2020). 

Ashraf und Sheikhal werden als religiöse Clans bezeichnet. Die Ashraf beziehen ihren religiösen 

Status aus der von ihnen angegebenen Abstammung von der Tochter des Propheten; die Sheikhal 

aus einem vererbten religiösen Status. Beide Clans werden traditionell respektiert und von den 

Clans, bei welchen sie leben, geschützt. Die Sheikhal sind außerdem eng mit dem Clan der 

Hawiye/Hirab assoziiert und nehmen sogar einige Sitze der Hawiye im somalischen Parlament ein. 

Ein Teil der Ashraf lebt als Teil der Benadiri in den Küstenstädten, ein Teil als Clan der Digil-Mirifle in 

den Flusstälern von Bay und Bakool (EASO 8.2014, S. S. 46f/103). 

Für eine Person ohne Clanidentität ist gesellschaftlicher Schutz nicht vorhanden. Dies führt nicht 

automatisch zu Misshandlung, fördert aber die Vulnerabilität. Sollte eine Person ohne Clanidentität 

und ohne Ressourcen zurückkehren, wird es im gegenwärtigen somalischen Kontext für diese 

physisch und wirtschaftlich sehr schwierig, zu überleben (ACCORD 29.5.2019, S. 2f). Allerdings gibt es 

laut Experten bis auf sehr wenige Waisenkinder in Somalia niemanden, der nicht weiß, woher er oder 

sie abstammt (ACCORD 31.5.2021, S. 37/39f). 

Quellen: 

• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (18.4.2021): Bericht über die asyl- und 

abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2050118/Ausw%C3%A4rti 
ges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-_und_abschieberelevante_Lage_in_der_Bundesr 

epublik_Somalia_%28Stand_Januar_2021%29%2C_18.04.2021.pdf , Zugriff 23.4.2021 

• ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation / 

Höhne, Markus / Bakonyi, Jutta (31.5.2021): Somalia - Al-Schabaab und Sicherheitslage; Lage 

von Binnenvertriebenen und Rückkehrer·innen [sic]; Schutz durch staatliche und nicht-

staatliche Akteure; Dokumentation zum COI-Webinar mit Markus Höhne und Jutta Bakonyi am 

5. Mai 2021, https: //www.ecoi.net/en/file/local/2052555/20210531_COI-

Webinar+Somalia_ACCORD_Mai+2021.pdf , Zugriff 28.6.2021 

• ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation 

(29.5.2019): Anfragebeantwortung a-11008 (Auskunftsperson: Lidwien Kapteijns) 



- 40 - 

• EASO - European Asylum Support Office (8.2014): South and Central Somalia: Country 

Overview, https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/COI-Report-Somalia.pdf , 

Zugriff 2.2.2021 

• SEM - Staatssekretariat für Migration [Schweiz] (31.5.2017): Focus Somalia – Clans und 

Minderheiten, 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/som/SO 

M-clans-d.pdf , Zugriff 10.12.2020 

• UNFPA/DIS - UN Population Fund / Danish Immigration Service (Dänemark) (25.6.2020): 

SkypeInterview des DIS mit UNFPA, in: DIS (11.2020): Somalia - Health System, S.79-84, 

https://www. nyidanmark.dk/-

/media/Files/US/Landenotater/COI_report_somalia_health_care_nov_2020.pdf?l a=en-

GB&amp;hash=3F6C5E28C30AF49C2A5183D32E1B68E3BA52E60C , Zugriff 7.12.2020 

• USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 

2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-

HUMAN-RI GHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021 

Bewegungsfreiheit und Relokation 

Süd-/Zentralsomalia, Puntland 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Gesetze schützen das Recht auf Bewegungsfreiheit im Land und das Recht zur Ausreise. Diese Rechte 

sind in einigen Landesteilen eingeschränkt (USDOS 30.3.2021, S. 20) – v.a. durch Checkpoints und 

Straßenblockaden der jeweiligen Machthaber in bestimmten Gebieten aber auch durch 

Kampfhandlungen. IDPs sind in den Lagern in und um Mogadischu teils strikten Beschränkungen 

bezüglich ihrer Bewegungsfreiheit unterworfen. Davon abgesehen sind keine Einschränkungen für 

bestimmte Gruppen bekannt (ÖB 3.2020, S. 9f). 

Überlandreisen: Reisende sind durch die zahlreichen, von unterschiedlichen Gruppen betriebenen 

Straßensperren, an welchen Wegzoll erpresst wird, einer Gefahr ausgesetzt (FH 3.3.2021a, G1; vgl. 

USDOS 30.3.2021, S. 20). Neben den Straßensperren kann auch das Aufflammen bewaffneter 

Auseinandersetzungen ein Risiko darstellen (LI 28.6.2019, S. 8; vgl. FH 3.3.2021a, G1). Generell 

werden Überlandreisen als riskant und teuer erachtet. Die Hauptstraßen Süd- 

/Zentralsomalias werden nur teilweise von AMISOM und der Armee kontrolliert, weswegen AMISOM 

und die Armee aufgrund des Risikos Truppen und Versorgungsgüter oft auf dem Luftweg 

transportieren (NLMBZ 3.2020, S. 33). Gegen einige Städte unter Regierungskontrolle führt al 

Shabaab eine Blockade durch und greift Zivilisten an, welche die Blockade durchbrochen haben 

(HRW 13.1.2021). 

Trotzdem bereisen Zivilisten und Wirtschaftstreibende tagtäglich die Überlandverbindungen (LI 

28.6.2019, S. 4/9). Nach anderen Angaben sind die Möglichkeiten für Überlandreisen von 

Mogadischu in Richtung Baidoa, Kismayo oder Belet Weyne stark eingeschränkt. Weniger weit 

entfernte Ziele – etwa Afgooye – sind demnach aber auf der Straße erreichbar. Allerdings finden sich 

auch an dieser Route Straßensperren unterschiedlicher Akteure. An der Straße nach Merka 

verwendet al Shabaab mobile Kontrollen. Generell werden Überlandreisen in Süd-/Zentralsomalia als 

nicht wirklich sicher erachtet. Al Shabaab ist in der Lage, alle Straßen, die nach Mogadischu führen, 

zu kontrollieren. Auch andere Akteure können Reisenden unterschiedlichste Probleme verursachen. 

Daher gibt es auch nur wenig Verkehr (FIS 7.8.2020, S. 27f). 
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Die Menschen reisen nicht uninformiert. Reisende und Fahrer versuchen ihre Reise nach neuesten 

sicherheitsrelevanten Informationen zu adaptieren (LI 28.6.2019, S. 4/9). Überlandreisen werden 

bevorzugt mit Minibussen (9-Sitzer), auf Lastwägen oder aber zu Fuß unternommen. Es ist einfach, 

sich in Mogadischu eine solche Fahrt zu organisieren. Straßenzustand und Sicherheitsüberlegungen 

können den Zugang zu einzelnen Destinationen fallweise verunmöglichen. Generell können 

Menschen aber jedes Ziel in Süd-/Zentralsomalia erreichen. Um in kleinere 

Dörfer zu gelangen, muss meist in der nächstgelegenen Bezirkshauptstadt umgestiegen werden (LI 

28.6.2019, S. 7). 

Die Straße zwischen Mogadischu und Jowhar wird fallweise blockiert. Anfang 2021 konnten dort 

LKW über fast zwei Wochen nicht verkehren (Sahan 1.3.2021b). Die Sicherheitslage entlang der 

Straße Jowhar - Buulo Barde - Belet Weyne ist grundsätzlich für den Personenverkehr und 

Warentransport geöffnet. Die Straße unterliegt allerdings noch immer einer erheblichen Bedrohung 

durch al Shabaab, wenn auch die Frequenz der Überfälle entlang dieser Verbindungslinie merklich 

abgenommen hat (BMLV 2.3.2021). Allerdings beklagten sich Bewohner im März 2021, dass Buulo 

Barde von al Shabaab abgeriegelt worden ist (Sahan 2.3.2021b). Der Verkehr entlang der Route Belet 

Weyne - Garoowe ist von al Shabaab unbeeinträchtigt (BMLV 2.3.2021). Nur punktuell konnte al 

Shabaab in Galmudug an die Hauptverbindungsroute vordringen (PGN 2.2021, S. 12). An den 

Straßenverbindungen in der Region Lower Juba kann es zu Übergriffen durch al Shabaab kommen. 

Dies gilt auch in der Region Gedo für die Verbindungen südlich von Garbahaarey. Dahingegen kommt 

es im Gebiet zwischen Doolow und Luuq nur selten zu Zwischenfällen (BMLV 2.3.2021). Allerdings 

hat al Shabaab offenbar mehrere Straßen in der Region unter Blockade gesetzt (Sahan 10.3.2021b). 

In Bakool befinden sich die Verbindungsstraßen zwischen Waajid, Yeed und Ceel Barde einigermaßen 

unter Kontrolle. Die Verbindungen von und nach Xudur unterliegen wiederkehrenden Angriffen von 

al Shabaab (BMLV 2.3.2021), Xudur ist von al Shabaab eingekreist (PGN 2.2021, S. 12). In Bay bzw. 

Lower Shabelle kann es an der 

Route von Baidoa nach Mogadischu zu Übergriffen durch unterschiedliche Akteure kommen. Al 

Shabaab hat Zugriff auf die gesamte Straße, sie kontrolliert die Verbindung von Baidoa nach 

Buur Hakaba und weiter nach Bali Doogle. Rund um Baidoa betreibt die Gruppe Straßensperren 

(BMLV 2.3.2021). 

In Hiiraan kommt es an der Straße von Belet Weyne in Richtung Dhusamareb mitunter zu 

Clanauseinandersetzungen (RE 18.2.2021). 

Straßensperren: In ganz Süd-/Zentralsomalia gibt es Straßensperren (Checkpoints), an welchen 

Fahrzeuge aufgehalten und Personen kontrolliert werden. Prinzipiell geht es an einer Straßensperre 

um die Einhebung von Wegzoll (LI 28.6.2019, S. 8), wobei die Höhe des Zolls mitunter willkürlich ist. 

Es gibt permanente und ad hoc Straßensperren, betrieben von Sicherheitskräften, al Shabaab oder 

Clanmilizen (LI 28.6.2019, S. 8; vgl. USDOS 30.3.2021, S. 20f). 

In Mogadischu gibt es mehrere Hundert permanente oder mobile Kontrollpunkte, dadurch wird die 

Bewegungsfreiheit eingeschränkt (FIS 7.8.2020, S. 21ff). Zeitweise sperren Sicherheitskräfte ganze 

Straßenzüge, wodurch die Bewegungsfreiheit für Menschen und Waren erheblich behindert wird 

(HIPS 2020, S. 2). Insgesamt können sich Menschen in Mogadischu aber unabhängig von ihrer 

Clanzugehörigkeit frei bewegen und sich niederlassen (FIS 7.8.2020, S. 39). 

Frauen: Es ist nicht ungewöhnlich, alleine reisende ältere Frauen anzutreffen. Dahingegen wird 

vermieden, jüngere Frauen ohne Begleitung auf Reisen zu schicken – v.a. aufgrund der Gefahr 

sexueller Gewalt (LI 28.6.2019, S. 11f). Bezüglich dieser besteht für Frauen an Straßensperren ein 

erhöhtes Risiko (FIS 7.8.2020, S. 23). 

Straßensperren von al Shabaab:Al Shabaab kontrolliert Versorgungsrouten zwischen Städten 
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(BS 2020, S. 6). Außerhalb der tatsächlich von der Regierung und ihren Alliierten kontrollierten 

Gebieten besteht eine große Wahrscheinlichkeit, auf eine Straßensperre von al Shabaab zu stoßen (LI 

28.6.23019, S. 4/10). Doch auch an anderen wichtigen Straßenverbindungen betreibt al Shabaab 

Checkpoints (NLMBZ 3.2020, S. 33). 

Generell ist es weder Ziel von al Shabaab, Menschen am Reisen zu hindern, noch sind Reisende selbst 

ein Ziel. Straßensperren zielen in erster Linie auf die Einhebung von Steuern ab und in zweiter Linie 

darauf, Spione zu identifizieren. Menschen können z. B. aus den Gebieten von al Shabaab in Städte 

reisen, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen (LI 28.6.2019, S. 9f). Allerdings verhält sich al 

Shabaab an Straßensperren unberechenbar. Menschen können nie voraussehen, wie sie dort 

behandelt werden. Gebühren werden eingehoben, die Identität aller Reisenden wird verifiziert. Al 

Shabaab kennt den Hintergrund vieler Menschen, ihr Nachrichtendienst ist effizient (FIS 7.8.2020, S. 

28). Wenn also eine Person in eine solche Kontrolle gerät, und über diese Person im Rahmen der 

ausführlichen Netzwerke der al Shabaab eine Meldung vorliegt, dass diese Person z.B. vor ein paar 

Monaten negativ aufgefallen ist, dann kann dies zu Repressalien führen (ACCORD 31.5.2021, S. 40). 

Angst vor al Shabaab müssen in erster Linie jene Reisenden haben, die tatsächlich Verbindungen zur 

Regierung haben, oder aber die diesbezüglich verdächtigt werden (LI 28.6.2019, 

S. 9f; vgl. FIS 7.8.2020, S. 28). Sie befinden sich in Lebensgefahr. Dies gilt insbesondere an 

Straßensperren in jenen Gebieten, die nicht vollständig unter Kontrolle von al Shabaab stehen. 

Dort dürfen Spione standrechtlich – ohne Verfahren – exekutiert werden. In den Gebieten unter 

Kontrolle von al Shabaab werden Verdächtige i.d.R. verhaftet und vor Gericht gestellt. Auch dies hat - 

bei einem Schuldspruch - den Tod zur Folge. Außerdem kann es Personen treffen, die von al Shabaab 

– etwa wegen des Mitführens von bestimmten Objekten (Smartphones, 

Regierungsdokumente, Symbole, die mit der Regierung assoziiert werden etc.) – als mit der 

Regierung in Zusammenhang stehend oder als Spione verdächtigt werden (LI 28.6.2019, S. 9f). 

Auch Reisende, die im Gebiet der Reisebewegung weder über Familien- noch Clanverbindungen 

verfügen, können von al Shabaab unter Umständen als Spione verdächtigt werden (außer sie haben 

einen Bürgen). Dies gilt insbesondere dann, wenn das Reiseziel der Person im von der al Shabaab 

kontrollierten Gebiet liegt (LI 28.6.2019, S. 4/11). 

Alleine die Tatsache, dass jemand in einem westlichen Land gewesen ist, stellt im Kontext mit al 

Shabaab an solchen Straßensperren kein Problem dar. Allerdings ruft westliches Verhalten oder 

westliche Kleidungsart Sanktionen hervor – etwa Auspeitschen (LI 28.6.2019, S. 11). Reisende passen 

sich daher üblicherweise den Kleidungs- und Verhaltensvorschriften von al Shabaab an, um nicht 

herauszustechen (LI 28.6.2019, S. 4). 

Ausweichmöglichkeiten und Binnenmigration: Innerstaatliche Fluchtalternativen bestehen 

jedenfalls für einen Teil der somalischen Bevölkerung (ÖB 3.2020, S. 12). Im Fall einer nicht durch 

individuelle Verfolgung begründeten Flucht aus von al Shabaab kontrollierten Gebieten bieten 

urbane Zentren und ländliche Gebiete unter staatlicher Kontrolle relativ größere Sicherheit. Dabei ist 

es schwierig, relativ sichere Zufluchtsgebiete pauschal festzulegen, denn je nach Ausweichgrund und 

persönlichen Umständen ist eine Person möglicherweise in einem anderen Gebiet Somalias dann von 

anderen Menschenrechtsverletzungen oder Verletzungen des humanitären Völkerrechts bedroht 

(AA 18.4.2021, S. 18). 

Menschen aus Süd-/Zentralsomalia können sich auch in Somaliland und Puntland ansiedeln. Dort 

werden sie jedoch nur „halb“ akzeptiert, in Somaliland kommen ihnen keine Staatsbürgerrechte zu 
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(ACCORD 31.5.2021, S. 25f). Trotzdem herrscht in Somaliland und Puntland (außer in den 

umstrittenen Gebieten) mehr Freiheit (AA 18.4.2021, S. 18). Üblicherweise genießen Somalis 

außerdem den Schutz ihres eigenen Clans, weshalb man davon ausgehen kann, dass sie in Gebieten, 

in denen ihr Clan Einfluss genießt, grundsätzlich in Sicherheit sind (ÖB 3.2020, S. 12). Selbst IDPs tun 

sich bei einer Integration leichter, wenn sie z.B. in Mogadischu über Beziehungen und 

Clanverbindungen verfügen. Manchmal helfen bei einer Integration auch spezielle berufliche 

Fähigkeiten (FIS 7.8.2020, S. 36). Zudem gibt es keine physischen Charakteristika, welche die 

Zugehörigkeit zu einem bestimmten Clan erkennen ließen. In Mogadischu und anderen großen 

Städten ist es nicht automatisch nachvollziehbar, welchem Clan eine Person angehört (LI 4.4.2016, S. 

9). Dort leben Angehörige aller somalischen Clans, sie können sich dort frei bewegen und auch 

niederlassen (FIS 7.8.2020, S. 39). Einschränkungen ergeben sich durch Sicherheitsmaßnahmen (z.B. 

Checkpoints), die teilweise wichtige Straßenzüge für den zivilen Verkehr nicht passierbar machen. 

Die Dauer dieser Auswirkungen ist unterschiedlich: 

von mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen (BMLV 2.3.2021). 

Generell hat die Binnenmigration seit 2012 stark zugenommen, v.a. der Zuzug in urbane Gebiete. 

Menschen erhoffen sich in der Stadt eine bessere Zukunft und bessere Lebensbedingungen als etwa 

auf dem Land, wo wiederkehrende Dürren und Überschwemmungen ein nomadisches oder 

landwirtschaftliches Leben schwer gemacht haben (FIS 7.8.2020, S. 36; vgl. ACCORD 

31.5.2021, S.16/24). 

Luftweg: Die sicherste Arte des Reisens in Süd-/Zentralsomalia ist das Fliegen (FIS 7.8.2020, S. 

29; vgl. LI 28.6.2019, S. 6f). Von Mogadischu aus können Baidoa, Kismayo, Garoowe, Galkacyo, 

Bossaso, Hargeysa, Dhobley und Doolow mit Linienflügen erreicht werden (FIS 7.8.2020, S. 29). Die 

Kosten für ein One-Way-Ticket im Binnenflugverkehr belaufen sich auf 100-150 US-Dollar (FIS 

7.8.2020, S. 29; vgl. LI 28.6.2019, S. 6f). 

Eine effektive Ausreisekontrolle an den Grenzübergängen von Somalia in die Nachbarländer findet 

nicht statt. Sowohl die Landgrenze als auch die Seegrenze werden weitgehend nicht überwacht. 

Kontrollen werden dagegen bei Flugreisen ab Mogadischu, Garoowe und Bossaso durchgeführt (AA 

18.4.2021, S. 25). 

Quellen: 

• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (18.4.2021): Bericht über die asyl- und 
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5. Mai 2021, https: //www.ecoi.net/en/file/local/2052555/20210531_COI-

Webinar+Somalia_ACCORD_Mai+2021.pdf , Zugriff 28.6.2021 

• BMLV - Bundesministerium für Landesverteidigung [Österreich] (2.3.2021): Auskunft eines 

Länderexperten an die Staatendokumentation 

• FH - Freedom House (3.3.2021a): Freedom in the World 2021 – Somalia, 

https://freedomhouse.o rg/country/somalia/freedom-world/2021 , Zugriff 30.6.2021 

• FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (7.8.2020): Somalia: Fact-Finding Mission to 

Mogadishu in March 2020, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia+Fact-
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2019-Rep ort-English-Version.pdf , Zugriff 17.3.2021 

• HRW - Human Rights Watch (13.1.2021): World Report 2021 – Somalia, 

https://www.ecoi.net/en/ document/2043509.html , Zugriff 28.1.2021 

• LI - Landinfo [Norwegen] (28.6.2019): Somalia: Praktiske og sikkerhetsmessige forhold på reise 

i Sør-Somalia, https://landinfo.no/wp-content/uploads/2019/06/Somalia-temanotat-Praktiske-
og-si kkerhetsmessige-forhold-på-reise-i-Sør-Somalia-28062019.pdf , Zugriff 18.12.2020 

• LI - Landinfo [Norwegen] (4.4.2016): Somalia: Practical issues and security challenges 

associated with travels in Southern Somalia, https://landinfo.no/wp-

content/uploads/2018/03/Report-SomaliaPractical-issues-and-security-challenges-associated-

with-travels-in-Southern-Somalia-4-April-201 

6.pdf , Zugriff 18.12.2020 

• NLMBZ - Ministerie von Buitenlandse Zaken [Niederlande] (3.2020): Algemeen Ambtsbericht 

Somalië, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2029776/Algemeen+Ambtsbericht+Somalie+maart+202 

0.pdf , Zugriff 18.12.2020 

• ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https: 

//www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021 

• PGN - Political Geography Now (2.2021): Somalia Control Map & Timeline - February 2021, per 

e-Mail, mit Zugriffsberechtigung verfügbar auf: 

https://www.polgeonow.com/2021/02/somalia-cont rol-map-2021.html 

• RE - Radio Ergo (18.2.2021): Conflict along Hiran-Galmudug road affects jobs and local markets, 

https://radioergo.org/en/2021/02/18/conflict-along-hiran-galmudug-road-affects-jobs-and-

local-ma rkets/ , Zugriff 23.2.2021 

• Sahan - Sahan / Radio Dalsan (10.3.2021b): The Somali Wire Issue No. 99, per e-Mail, 

Originallink auf Somali: https://www.radiodalsan.com/howlgal-lagu-furayo-waddooyin-ay-

xireen-al-shaabab-o o-lagu-dhawaaqay/ 

• Sahan - Sahan / Gedo Times (2.3.2021b): The Somali Wire No. 93, per e-Mail, Originallink auf 

Somali: https://www.gedotimes.com/2021/03/01/sawirobulshada-buulo-barde-oo-ka-

cabanaya-g odoon-ay-galiyeen-alshabaab/ 

• Sahan - Sahan / Badweyn Times (1.3.2021b): The Somali Wire No. 92, per e-Mail, Originallink 

auf Somalia: https://badweyntimes.net/sawirro-gaadiid-uu-fasaxay-al-shabaab-oo-gudaha-u-

galay-j owhar-ujeedka/ 

• USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 

2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-

HUMAN-RI GHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021 

Meldewesen und Staatsbürgerschaft 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Es gibt in Somalia kein Personenstandsverzeichnis (LIFOS 9.4.2019, S. 7). Die verlässliche Feststellung 

von Identitäten erfolgt oft nur durch den Ältestenrat eines Dorfes oder durch Verwandte bzw. 

Bekannte (ÖB 3.2020, S. 4). Auch an somalischen Botschaften wird die Identität – etwa bei 

Beantragung eines Reisepasses – über Angaben zu Sprachkenntnis, ethnische und Clanzugehörigkeit 
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verifiziert (NLMBZ 3.2020, S. 35). Generell kommt es bei der Registrierung – etwa im Rahmen der 

Ausstellung von Dokumenten – zu Korruption (BS 2020, S. 17). 

Die meisten nach 1991 in Somalia geborenen Personen wurden nie offiziell registriert (ÖB 3.2020, S. 

4), und auch jetzt werden Geburten in Puntland und Süd- und Zentralsomalia nur in sehr geringem 

Ausmaß behördlich registriert (USDOS 30.3.2021, S. 33). Es besteht keine Möglichkeit, über amtliche 

Register verlässliche Auskünfte über somalische Staatsangehörige in Süd- und Zentralsomalia und 

Puntland zu erhalten. Zustellungen sind nicht möglich (AA 

18.4.2021, S. 25). 

Die Übergangsverfassung sieht vor, dass es hinsichtlich der Definition wie jemand an die somalische 

Staatsbürgerschaft gelangt, wie er diese aussetzt oder verliert, ein Gesetz geben soll. Allerdings 

wurde ein solches Gesetz noch nicht geschaffen (USDOS 30.3.2021, S. 33; vgl. ÖB 3.2020, S. 5). Die 

somalische Staatsbürgerschaft wird prinzipiell mit der Geburt erlangt, wenn der Vater Somali ist 

(LIFOS 9.4.2019, S. 11). Es gilt also weiterhin, dass jeder Abkomme eines männlichen Somali 

somalischer Staatsbürger ist. Kinder somalischer Mütter können die Staatsbürgerschaft nach zwei 

Jahren erhalten (USDOS 30.3.2021, S. 33). Als Somali wird hier definiert, wer durch Herkunft, Sprache 

oder Tradition zur somalischen Nation gehört (BS 2020, S. 9). Somalische Behörden betrachten 

demnach auch Somali, die eigentlich kenianische oder äthiopische Staatsbürger sind, als somalische 

Staatsbürger. Ein großer Teil der Parlamentsabgeordneten sind Doppelstaatsbürger (LIFOS 9.4.2019, 

S. 10f) – Doppelstaatsbürgerschaften werden also de facto akzeptiert. Während die provisorische 

Verfassung aus dem Jahr 2012 diese Auffassung unterstützt, sprechen nach wie vor bestehende 

Gesetze dagegen (LIFOS 

9.4.2019, S. 10f; vgl. NLMBZ 3.2020, S. 36). 

Somalia erachtet natürlich auch alle in Somaliland lebenden Somali als somalische Staatsbürger, 

während Somaliland sie als somaliländische Staatsbürger erachtet (LIFOS 9.4.2019, S. 11f). 

Quellen: 

• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (18.4.2021): Bericht über die asyl- und 
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ges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-_und_abschieberelevante_Lage_in_der_Bundesr 

epublik_Somalia_%28Stand_Januar_2021%29%2C_18.04.2021.pdf , Zugriff 23.4.2021 

• BS - Bertelsmann Stiftung (2020): BTI 2020 - Somalia Country Report, https://www.bti-

project.org/ content/en/downloads/reports/country_report_2020_SOM.pdf , Zugriff 4.5.2020 

• LIFOS - Lifos/Migrationsverket [Schweden] (9.4.2019): Somalia - Folkbokförning, 

medborgarskap och identitetshandlngar, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2007147/190423300.pdf , Zugriff 

17.3.2021 

• NLMBZ - Ministerie von Buitenlandse Zaken [Niederlande] (3.2020):AlgemeenAmbtsbericht 

Somalië, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2029776/Algemeen+Ambtsbericht+Somalie+maart+2020.p

df, Zugriff 18.12.2020 

• ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https: 

//www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021 

• USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 

2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-

HUMAN-RI GHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021 
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Binnenflüchtlinge (IDPs) und Flüchtlinge 

Süd-/Zentralsomalia, Puntland 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Die somalische Regierung arbeitet mit dem UNHCR und IOM zusammen, um Flüchtlinge, 

zurückkehrende Flüchtlinge, Asylwerber, Staatenlose und andere relevante Personengruppen zu 

unterstützen. Der UNHCR setzt sich für den Schutz von IDPs ein und gewährt etwas an finanzieller 

Unterstützung (USDOS 30.3.2021, S. 21f). 

IDP-Zahlen: Schon vor dem Jahr 2016 gab es – v.a. in Süd-/Zentralsomalia – mehr als 1,1 Millionen 

IDPs. Viele davon waren im Zuge der Hungersnot 2011 geflüchtet und danach nicht mehr in ihre 

Heimat zurückgekehrt. Weitere 1,6 Millionen sind ab 2016 hinzugekommen, auch sie sind in erster 

Linie wegen der Dürre geflohen (OXFAM 6.2018, S. 5). Die Gesamtzahl an IDPs belief sich 2020 auf 

rund 2,7 Millionen Menschen, die Zahl an im Jahr 2020 neu Vertriebenen betrug mehr als 893.000 

Personen. Die meisten davon waren wegen Überflutungen vertrieben worden (716.000) (USDOS 

30.3.2021, S. 21; vgl. IPC 3.2021, S. 3). Im Zeitraum JuliDezember 2020 betrug der Anteil jener, die 

wegen eines Mangels an Lebensgrundlage oder wegen Unsicherheit und Konflikt vertrieben wurden, 

jeweils 14 % (IPC 3.2021, S. 3). Rund 1,7 der 2,7 Millionen IDPs sind Kinder (USDOS 30.3.2021, S. 34). 

Es gibt ca. 2.300 IDP-Lager und -Siedlungen (UNSC 13.11.2020, Abs. 52), nach anderen Angaben 

sogar knapp 3.000 (UNOCHA 1.2021, S. 4). Alleine aus Baidoa werden 483 IDP-Ansiedlungen 

berichtet (UNOCHA 31.3.2020, S. 3). Die Migration vom Land in die Stadt hat zu einem ernormen und 

unregulierten Städtewachstum geführt. Hinsichtlich der IDP-Zahlen müssen zwei Faktoren 

berücksichtigt werden: Einerseits gibt es für Somalia keine Zahlen zur „normalen“ 

Urbanisierung. Andererseits werden in der Regel nur jene IDPs gezählt, die in Lagern wohnen. 

Mitglieder großer Clans kommen aber üblicherweise bei Verwandten unter und leben daher nicht in 

Lagern (ACCORD 31.5.2021, S. 16/26f). 

Zwangsräumungen, die IDPs und die arme Stadtbevölkerung betrafen, bleiben ein großes Problem. 

Im Jahr 2020 waren davon 150.000 Menschen betroffen, zwei Drittel davon im Großraum 

Mogadischu und außerdem v.a. auch in Baidoa und Kismayo (AA 18.4.2021, S. 21). Bewohner von 

Lagern leben daher in ständiger Ungewissheit, da sie immer eine Zwangsräumung befürchten 

müssen (FIS 7.8.2020, S. 37). Die Mehrheit der IDPs zog in der Folge in entlegene und unsichere 

Außenbezirke der Städte, wo es lediglich eine rudimentäre bzw. gar keine soziale Grundversorgung 

gibt (AA 18.4.2021, S. 21). 

Organisationen wie IOM versuchen, durch eine Umsiedlung von IDPs auf vorbereitete Grundstücke 

einer Zwangsräumung zuvorzukommen. So wurden z.B. in Baidoa 2019 1.000 IDP-Haushalte aus 15 

Lagern auf mit der Stadtverwaltung abgestimmte Grundstücke umgesiedelt (IOM 25.6.2019; vgl. RD 

27.6.2019). Dort wurden zuvor Latrinen, Wasserversorgung, Straßenbeleuchtung und andere 

Infrastruktur installiert. Auch zwei Polizeistationen wurden gebaut. Den IDPs wurden außerdem 

Gutscheine für Baumaterial zur Verfügung gestellt (IOM 25.6.2019. Auch die UN versuchen, Land für 

IDPs zu pachten (UNSC 13.11.2020, Abs. 52). Generell befinden sich derartige Relocation Areas am 

Stadtrand oder sogar weit außerhalb der jeweiligen Stadt. Allerdings bieten diese Lager wesentlich 

bessere Unterkünfte - etwa Häuser aus Wellblech oder sogar Stein (ACCORD 31.5.2021, S. 21). 

Rechtliche Lage: Ende 2019 hat die Bundesregierung die Konvention der Afrikanischen Union zum 

Schutz von IDPs ratifiziert. Die Regionalverwaltung von Benadir (BAR) hat ein Büro für nachhaltige 

Lösungen für IDPs geschaffen. Auch eine nationale IDP-Policy wurde angenommen. Im Jänner 2020 

präsentierte die BAR eine Strategie für nachhaltige Lösungen (UNOCHA 6.2.2020, S. 4; vgl. RI 
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12.2019, S. 11f). Auch auf Bundesebene wurde ein Rahmen für nachhaltige Lösungen geschaffen 

(USDOS 30.3.2021, S. 22). Diesbezüglich wurden nationale Richtlinien zur Räumung von IDP-Lagern 

erlassen. Insgesamt sind dies wichtige Schritte, um die Rechte von IDPs zu schützen und nachhaltige 

Lösungen zu ermöglichen (RI 12.2019, S. 4). 

Menschenrechte: IDPs sind andauernden schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen 

ausgesetzt, ihre besondere Schutzlosigkeit und Hilfsbedürftigkeit werden von allerlei nichtstaatlichen 

– aber auch staatlichen – Stellen ausgenutzt und missbraucht. Schläge, Vergewaltigungen, 

Abzweigung von Nahrungsmittelhilfen, Bewegungseinschränkung und Diskriminierung aufgrund von 

Clanzugehörigkeit sind an der Tagesordnung (AA 18.4.2021, S. 21); es kommt auch zu Vertreibungen 

und sexueller Gewalt (HRW 14.1.2020). Dies trifft in erster Linie Bewohner von IDPLagern – in 

Mogadischu v.a. jene IDPs, die nicht über Clanbeziehungen in der Stadt verfügen 

(FIS 7.8.2020, S. 36). Weibliche und minderjährige IDPs sind hinsichtlich einer Vergewaltigung 

besonders gefährdet (USDOS 30.3.2021, S. 22; vgl. HRW 14.1.2020; AA 18.4.2021, S. 15). Zu den 

Tätern gehören bewaffnete Männer und Zivilisten (HRW 14.1.2020). Für IDPs in Lagern gibt es keinen 

Rechtsschutz, und es gibt in Lagern auch keine Polizisten, die man im Notfall alarmieren könnte (FIS 

7.8.2020, S. 36). 

Versorgung: In Mogadischu sind die Bedingungen für IDPs in Lagern hart. Oft fehlt es dort an simplen 

Notwendigkeiten, wie etwa Toiletten (FIS 7.8.2020, S. 36). Landesweit fehlen in 80 

% der IDP-Lager Wasserstellen – v.a. in Benadir, dem SWS und Jubaland (UNOCHA 1.2021, S. 5). Die 

Rate an Unterernährung ist hoch, der Zugang zu grundlegenden Diensten eingeschränkt (RI 12.2019, 

S. 9). Es mangelt ihnen zumeist an Zugang zu genügend Lebensmitteln und akzeptablen 

Unterkünften (ÖB 3.2020, S. 12). Allerdings ist der Zustand von IDP-Lagern unterschiedlich. Während 

die neueren meist absolut rudimentär sind, verfügen ältere Lager üblicherweise über grundlegende 

Sanitär-, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen (FIS 7.8.2020. 

S. 36). Oft wurde dort auch eine Nachbarschaftshilfe aufgebaut (ACCORD 31.5.2021, S. 23). Trotzdem 

werden noch weniger Kinder von IDPs eingeschult, als es schon bei anderen Kindern der Fall ist 

(USDOS 30.3.2021, S. 33f). 

Unterstützung: Die EU unterstützte über das Programm RE-INTEG Rückkehrer, IDPs und 

Aufnahmegemeinden. Dafür wurden 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt [siehe dazu Kapitel 

Rückkehrspezifische Grundversorgung] (EC o.D.). Damit wurde unter anderem für 7.000 Familien aus 

54 IDP-Lagern in Baidoa Land beschafft, welches diesen permanent als Eigentum erhalten bleibt, und 

auf welchem sie siedeln können. Insgesamt hat die EU mit ähnlichen Programmen bisher 60.000 

Menschen helfen können (EC 13.7.2019). Die Weltbank stellt für fünf Jahre insgesamt 112 Millionen 

US-Dollar zur Verfügung. Mit diesem Geld soll die städtische Infrastruktur verbessert werden, wovon 

sowohl autochthone Stadtbewohner als auch IDPs profitieren sollen (RI 12.2019, S. 18f). Andere 

Programme für nachhaltige Lösungen werden von UN-HABITAT, dem Norwegian Refugee Council 

und der EU finanziert oder geführt (RI 12.2019, S. 9). UNSOM hat mit der somalischen Regierung ein 

Drei-Jahres-Programm begonnen, das ausschließlich auf IDPs abzielt. Mit diesem Programm namens 

Saameynta sollen für IDPs in Baidoa, Bossaso und Belet Weyne dauerhafte Lösungen gefunden und 

geschaffen werden. 100.000 IDPs sollen ordentlich angesiedelt und mit sozialen Diensten und 

Arbeitsmöglichkeiten versehen werden (UNSOM 31.1.2021). Im März 2021 konnte IOM knapp 7.000 

IDPs aus Baidoa in das IDP-Lager Barwaaqo übersiedeln, wo schon 2019 mehr als 6.000 IDPs 

angesiedelt 

worden waren. Das Land für dieses Lager wurde von der Lokalverwaltung zur Verfügung gestellt. In 

Barwaaqo bekommen Familien ein Stück Land, auf dem eine Unterkunft errichtet und ein 

Garten betrieben werden kann. Die Familien erhalten zudem finanzielle Unterstützung. Zwei 
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Jahre nach der Umsiedlung erhalten die Familien dann auch Rechtsanspruch auf den von ihnen 

genutzten Grund (IOM 9.3.2021a). 

Die Situation von IDPs in Puntland wird von NGOs als durchaus positiv beschrieben, sie können z. B. 

geregelter Tätigkeit nachgehen (ÖB 3.2020, S. 12). Es gibt Anzeichen dafür, dass in Puntland 

aufhältige IDPs aus anderen Teilen Somalias dort permanent bleiben können und dieselben Rechte 

genießen, wie die ursprünglichen Einwohner (LIFOS 9.4.2019, S. 9). 

Flüchtlinge: Somalia ist ein äußerst unattraktives Zufluchtsland für Asylsuchende. Die Zahl 

ausländischer Flüchtlinge wird als sehr gering eingeschätzt und beschränkte sich in der 

Vergangenheit im Wesentlichen auf ethnische Somali aus dem äthiopischen Somali Regional State. 

Die Zahl an Asylsuchenden aus dem Jemen und aus Syrien hat zugenommen. Auch aus dem 

äthiopischen Tigray kommen Flüchtlinge. Insgesamt handelt es sich um etwa 24.000 Menschen, sie 

halten sich v.a. in Somaliland und Puntland auf (AA 18.4.2021, S. 21). Asylwerbern aus dem Jemen 

wird prima facie der Asylstatus zuerkannt (USDOS 30.3.2021, S. 22). Der UNHCR betreibt ein 

Unterstützungs- und Integrationsprogramm zur möglichst schnellen Eingliederung von Flüchtlingen 

in das öffentliche Leben (AA 18.4.2021, S. 21). 
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Grundversorgung/Wirtschaft 

Süd-/Zentralsomalia, Puntland 

Wirtschaft und Arbeit 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Die somalische Wirtschaft hat mit dem dreifachen Schock aus Covid-19, einer Heuschreckenplage 

und Überschwemmungen zu kämpfen. Dabei hat sich die Wirtschaft als resilienter erwiesen, als 

zuvor vermutet: Ursprünglich war für 2020 ein Rückgang des BIP um 2,5 % prognostiziert worden 

(UNSC 13.11.2020, Abs. 17), tatsächlich sind es dann nur minus 1,5 % geworden 

(UNSC 17.2.2021, Abs. 19). Für 2021 wird ein Wachstum von 2,9 % prognostiziert (UNSC 17.2.2021, 

Abs. 19; vgl. UNSC 19.5.2021, Abs. 22). Jedenfalls ist der Viehexport im Rahmen der Covid-19-

Pandemie zurückgegangen (UNFPA 12.2020, S. 1). 

Eine der Triebfedern der wirtschaftlichen Entwicklung ist und bleibt die Diaspora – etwa durch 

Investitionen (v. a. in Mogadischu und anderen Städten) (BS 2018, S. 5/28; vgl. UNSC 17.2.2021, 

Abs. 19). Remissen stabilisieren auch weiterhin Haushalte und Betriebe (UNSC 13.11.2020, Abs. 17). 

Diese Rückflüsse sind 2020 im Vergleich zu 2019 noch einmal gestiegen (UNSC 17.2.2021, 

Abs. 19), nach Angaben einer anderen Quelle sind sie aufgrund der Pandemie zurückgegangen (IPC 

3.2021, S. 2). Neben der Diaspora (VICE 1.3.2020) sind auch zahlreiche Agenturen der UN (etwa UN-

Habitat, UNICEF, UNHCR) tatkräftig dabei, das Land wiederaufzubauen (ÖB 3.2020, S. 20). 

Allerdings war das Wirtschaftswachstum schon in besseren Jahren für die meisten Somalis zu gering, 

als dass sich ihr Leben dadurch verbessern hätte können (UNSC 21.12.2018, S. 4), die Bevölkerung 

wuchs schneller als das BIP. Das Pro-Kopf-Einkommen beträgt 500 US-Dollar 

(BS 2020, S. 30). Zusätzlich bleibt die somalische Wirtschaft im Allgemeinen weiterhin fragil. 

Dies hängt mit der schmalen Wirtschaftsbasis zusammen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist von 

Landwirtschaft und Fischerei abhängig und dadurch externen und Umwelteinflüssen besonders 

ausgesetzt (ÖB 3.2020, S. 15). Die Viehwirtschaft macht rund 60 % des BIP und 80 % der Exporte aus 

(BS 2020, S. 25/30). Die Exporte – vor allem von Vieh – sind im ersten Halbjahr 2020 um 22 % 

zurückgegangen (UNSC 13.11.2020, Abs. 17). Außerdem behindern al Shabaab und andere 

nichtstaatliche Akteure kommerzielle Aktivitäten in Bakool, Bay, Gedo und Hiiraan und unterbinden 

die Leistung humanitärer Hilfe (USDOS 30.3.2021, S. 21). Insgesamt sind zuverlässige Daten zur 

Wirtschaft schwierig bis unmöglich zu erhalten bzw. zu verifizieren (ÖB 

3.2020, S. 2/15) bzw. sind vertrauenswürdige Daten kaum vorhanden (BS 2020, S. 30). 

Staatshaushalt: Die Regierung ist stark abhängig von externer Hilfe. Ein Großteil der 

Regierungsausgaben wird durch externe Akteure bezahlt (ACCORD 31.5.2021, S. 29; vgl. BS 2020, S. 

39). Alleine die offizielle Entwicklungshilfe betrug 2017 1,75 Milliarden US-Dollar – 26 % des BIP (BS 

2020, S. 39). Aufgrund der fehlenden Kontrolle über das Territorium – aber auch hinsichtlich 

technischer Fähigkeiten – war die Regierung bisher nicht in der Lage, ein nationales Steuersystem 

aufzubauen. Selbst für grundlegende Staatsausgaben ist das Land auf externe Geber angewiesen (BS 

2020, S. 36). Im Jahr 2020 sollte sich das Budget auf 460 Mio. US-Dollar erhöhen (UNSC 13.2.2020, 

Abs. 4). Die eigenen Einnahmen betrugen 2016 nur rd. 113 Millionen US-Dollar, 2017 waren es 143 

Millionen (BS 2020, S. 27). Im ersten Halbjahr 2020 wurden Steuereinnahmen in Höhe von 99 

Millionen US-Dollar lukriert (UNSC 13.11.2020, Abs. 18). Ca. 36 % der Staatsausgaben entfallen auf 

die nationale Sicherheit (HIPS 2020, S. 11); nach anderen Angaben sind es sogar bis zu 90 % (BS 2020, 

S. 36). Aufgrund der Streitigkeiten um die Wahlen im Frühjahr 2021 hat die EU ihre finanzielle 
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Unterstützung zurückbehalten. Dies hinterläßt im Budget ein großes Loch, viele Beamte können nicht 

bezahlt werden (Sahan 16.4.2021a). 

Im Jahr 2020 wurde in Somalia ein Meilenstein erreicht. Endlich kann das Land wieder an 

internationalen Finanzinstitutionen partizipieren. Im März 2020 erklärte die Afrikanische Ent- 

wicklungsbank nach einer Einzahlung durch die EU und das Vereinigte Königreich, dass alle Schulden 

und Rückstände Somalias beglichen sind. Die Weltbank, der IMF und die Afrikanische 

Entwicklungsbank haben alle Zahlungsrückstände und Darlehen bereinigt und ihre Beziehungen mit 

Somalia nach 30 Jahren normalisiert. Ende März bewilligte der Internationale Währungsfonds einen 

dreijährigen Kreditplan zur Unterstützung des Nationalen Entwicklungsplans (HIPS 2021, S. 4/23). 

Arbeitsmarkt: Es gibt kein nationales Mindesteinkommen. Ca. 95 % der Berufstätigen arbeiten im 

informellen Sektor (USDOS 30.3.2021, S. 40). In einer von Jahrzehnten des Konflikts zerrütteten 

Gesellschaft hängen die Möglichkeiten des Einzelnen generell sehr stark von seinem eigenen und 

vom familiären Hintergrund sowie vom Ort (Stadt-Land- und Nord-Süd-Gefälle) ab (BS 2020, S. 30). 

Generell zeigt vor allem die urbane Ökonomie in Somalia – allen voran in Mogadischu – eine 

Erholung. Es gibt einen Bau-Boom. Supermärkte, Restaurants und Geschäfte werden eröffnet (BS 

2020, S. 25). Alleine der Telekom-Konzern Hormuud Telecom hat in den vergangenen Jahren 

tausende Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt heute mehr als 20.000 Frauen und Männer (RD 

14.2.2021). In Puntland und Teilen Südsomalias – insbesondere Mogadischu – boomt der 

Bildungsbereich (BS 2020, S. 32). 

Einerseits wird berichtet, dass die Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge und zurückkehrende 

Flüchtlinge in Süd-/Zentralsomalia limitiert sind. So berichten etwa Personen, die aus Kenia 

zurückgekehrt sind, über mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten (USDOS 30.3.2021, S. 23). 

Andererseits wird ebenso berichtet, dass die besten Jobs oft an Angehörige der Diaspora fallen – 

etwa wegen besserer Sprachkenntnisse (FIS 7.8.2020, S. 33f). Am Arbeitsmarkt spielen 

Clanverbindungen eine Rolle (USDOS 30.3.2021, S. 39). Gerade um eine bessere Arbeit zu erhalten, 

ist man auf persönliche Beziehungen und das Netzwerk des Clans angewiesen. Dementsprechend 

schwer tun sich IDPs, wenn sie vor Ort über kein Netzwerk verfügen; meist sind sie ja nicht 

Mitglieder der lokalen Gemeinde (FIS 7.8.2020, S. 33f). Männer, die vom Land in Städte ziehen, 

stehen oft vor der Inkompatibilität ihrer landwirtschaftlichen Kenntnisse mit den vor Ort am 

Arbeitsmarkt gegebenen Anforderungen (DI 6.2019, S. 22f; vgl. OXFAM 6.2018, S. 10). Die 

Zugezogenen tun sich schwer, eine geregelte Arbeit zu finden (OXFAM 6.2018, S. 10); außerdem wird 

der Umstieg von Selbstständigkeit auf abhängige Hilfsarbeit oft als Demütigung und Erniedrigung 

gesehen. Darum müssen gerade IDPs aus ländlichen Gebieten in die Lage versetzt werden, neue 

Fähigkeiten zu erlernen, damit sie etwa am informellen Arbeitsmarkt oder als Kleinhändler ein 

Einkommen finden. Dies geschieht auch teilweise (DI 6.2019, S. 22f). Generell finden Männer unter 

anderem auf Baustellen, beim Graben, Steinebrechen, Schuhputzen oder beim Khatverkauf eine 

Arbeit. Ein Großteil der Tätigkeiten ist sehr anstrengend und mitunter gefährlich. Außerdem wird von 

Ausbeutung und Unterbezahlung berichtet (OXFAM 

6.2018, S. 10). 

Programme, wie die von der EU finanzierte Dalbile-Youth-Initiative, sollen Abhilfe schaffen. 

Dieses Programm, in welches sechs Millionen Euro investiert werden, dient der Reduzierung der 

Jugendarbeitslosigkeit. Junge Menschen werden mit Fähigkeiten und Ressourcen ausgestattet, Start-

ups mit bis zu 2.000 US-Dollar gefördert (UNFPA 2.3.2021b). 

Einkommen: Am Bau kann man beispielsweise als Träger arbeiten. Der Verdienst für eine derartige 

Tätigkeit beläuft sich auf rund 100 US-Dollar im Monat. Auch am Hafen gibt es 



- 52 - 

Verdienstmöglichkeiten. In der Verwaltung sind nur wenige Stellen verfügbar, besser stellt sich die 

Situation bei Polizei und Armee dar. Viele Menschen leben vom Kleinhandel oder von ihrer Arbeit in 

Restaurants oder Teehäusern. Allerdings ist eine Arbeit in der Gastwirtschaft mit niedrigem Ansehen 

verbunden. Die Mehrheitsbevölkerung ist derartige Tätigkeiten sowie jene auf Baustellen äußerst 

abgeneigt. Dort finden sich vielmehr marginalisierte Gruppen – z.B. IDPs 

– die oft auch als Tagelöhner arbeiten. Weibliche IDPs arbeiten als Mägde, Hausangestellte oder 

Wäscherinnen. Manche verkaufen Früchte auf Märkten. Damit erzielen sie ein Einkommen von 1-2 

US-Dollar pro Tag (FIS 7.8.2020, S. 33f). Von in der Reintegrationsphase befindlichen ehemaligen 

Angehörigen der al Shabaab wurden im September 2017 folgende Berufe genannt: Köhler; 

Hilfsarbeiter am Bau in Dayniile (10 Tage pro Monat; 10 US-Dollar pro Tag); Koranlehrer am 

Vormittag in Dayniile (120 US-Dollar pro Monat); Rickshaw-Fahrer; Transporteur mit einer Eselkarre 

(10-12 US-Dollar pro Tag); Transporteur mit einer Scheibtruhe (Khalil 1.2019, S. 30). 

Ärzte verdienen im Banadir-Hospital 1.500-2.000 US-Dollar, Krankenschwestern 400-600 US- 

Dollar (FIS 5.10.2018, S. 36). Ein angestellter Fahrer, der Güter und Personen von Hiiraan nach 

Galgaduud befördert, verdient 300 US-Dollar pro Monat, ein anderer, der selbständig Personen 

transportiert, rechnet auf dieser Strecke pro Fahrt mit einem Verdienst von 75 US-Dollar 

(RE 18.2.2021). Eine Fleischverkäuferin in Belet Weyne verdient 4-8 US-Dollar am Tag (RE 

19.2.2021). 

Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote ist landesweit hoch (USDOS 30.3.2021, S. 23), wobei es zu 

konkreten Zahlen unterschiedlichste Angaben gibt: Laut einer Quelle liegt die Erwerbsquote (labour 

force participation) bei Männern bei 58 %, bei Frauen bei 37 % (UNSC 21.12.2018, S. 4). Eine weitere 

Quelle erklärt im August 2016, dass 58 % der männlichen Jugendlichen (Altersgruppe 15-35) 

ökonomisch aktiv sind, während drei von zehn Jugendlichen arbeitslos sind (UNFPA 8.2016, S. 4). In 

einer anderen Quelle wird die Arbeitslosenrate für 2018 mit 14 % angeführt (BS 2020, S. 23). Eine 

weitere Quelle nennt bei 15-24-Jährigen eine Quote von 48 % (OXFAM 6.2018, S. 22, FN8) und eine 

andere Quelle berichtet von einer Arbeitslosenquote von 47,4 % bei der erwerbstätigen Bevölkerung 

(ÖB 3.2020, S. 15). Eine aktuellere Quelle erklärt, dass 37,5% der arbeitsfähigen und 

arbeitssuchenden Frauen arbeitslos sind (SLS 6.4.2021). 

Bei einer Studie aus dem Jahr 2016 gaben hingegen nur 14,3 % der befragten Jugendlichen 

(Mogadischu 6 %, Kismayo 13 %, Baidoa 24 %) an, gegenwärtig arbeitslos zu sein. Dies kann auf 

folgende Gründe zurückzuführen sein: a) dass die Situation in diesen drei Städten anders ist als in 

anderen Teilen Somalias; b) dass die wirtschaftliche Entwicklung seit 2012 die Situation verbessert 

hat; c) dass es nun mehr Unterbeschäftigte gibt; d) dass die Definition von „arbeitslos“ unklar ist (z. 

B. informeller Sektor) (IOM 2.2016). 

[Zur Arbeitsmarktlage in Somalia gibt es kaum aktuelle Informationen.) In einer eingehenden 

Analyse hat UNFPA im Jahr 2016 Daten zur Ökonomie in der somalischen Gesellschaft erhoben. 

Dabei wird festgestellt, dass nur knapp die Hälfte der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter (15-64) 

überhaupt am Arbeitsleben teilnimmt. Der Rest ist „ökonomisch inaktiv“; in diese Gruppe fallen in 

erster Linie Hausfrauen, gefolgt von Schülern/Studenten, pensionierten oder arbeitsunfähigen 

Personen. Bei den ökonomisch Aktiven wiederum finden sich in allen Lebensbereichen deutlich mehr 

Männer (UNFPA 2016): 

• Ländlich: 68,8 % der Männer - 40,5 % der Frauen 

• Urban: 52,6 % der Männer - 24,6 % der Frauen 

• IDP-Lager: 55,2 % der Männer - 32,6 % der Frauen 
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• Nomaden: 78,9 % der Männer - 55,6 % der Frauen (UNFPA 2016) 

Aufgeschlüsselt für Puntland und Süd-/Zentralsomalia ergibt sich aus den UNFPA-Daten, dass dort 

44,4 % der erwerbsfähigen Bevölkerung arbeiten. 11,4 % gelten als Arbeitssuchende. 44,2 % der 

Bevölkerung sind ökonomisch inaktiv. Als arbeitend werden in der Studie folgende Personen 

bezeichnet: jene, die in den der Erhebung vorangegangenen zwölf Monaten bezahlter Arbeit 

nachgegangen sind oder selbstständig waren. Darunter fällt auch unbezahlte (aber produktive) 

Arbeit in der Familie, bei welcher direkt Einkommen generiert wird (etwa Viehhüten, Arbeit am 

eigenen Ackerland; Wirtschaftstreibende, Dienstleister im eigenen Betrieb). Als arbeitslos werden 

jene Personen bezeichnet, die in diesen zwölf Monaten nach Arbeit gesucht haben und bereit sind, 

eine Arbeit anzunehmen (UNFPA 2016, S. 29): 

 

Quelle: (UNFPA 2016, S.29) 

In der gleichen Studie wurde der Status bzgl. Arbeit auch auf Geschlechter heruntergebrochen. 

Folglich sind in Puntland und Süd-/Zentralsomalia 13,8 % der Männer und 9 % der Frauen im 

Alter von 15-64 Jahren auf der Arbeitssuche, wohingegen 55,8 % der Männer und 32,9 % der Frauen 

einer Arbeit nachgehen (UNFPA 2016, S. 31): 
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Quelle: (UNFPA 2016, S.31) 

Die große Masse der werktätigen Männer und Frauen in Puntland und Süd-/Zentralsomalia arbeitet 

in Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei (65,6 %). Der nächstgrößere Anteil an Personen arbeitet 

als Dienstleister oder im Handel (13,5 %) (UNFPA 2016, S. 36f): 

 

Quelle: (UNFPA 2016, S.36f) 
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Frauen: Der vor allem unter Männern vorherrschende Khat-Konsum, der im langjährigen Konflikt 

geforderte Blutzoll an der männlichen Bevölkerung und die hohe Scheidungsrate haben dazu 

geführt, dass Frauen immer mehr in ehemals männlich dominierte Wirtschaftsbereiche vorstoßen – 

etwa bei der Viehzucht, in der Landwirtschaft und im Handel. Frauen tragen nunmehr oft den 

Hauptteil zum Familieneinkommen bei (ICG 27.6.2019, S. 10f). Gerade auch die Hungersnot von 2011 

und die Dürre 2016/17 haben den Vorstoß von Frauen in männliche Domänen weiter vorangetrieben 

(DI 6.2019, S. 22). In Süd-/Zentralsomalia und Puntland sind Frauen in 43 % der Haushalte 

mittlerweile die Hauptverdiener (OXFAM 6.2018, S. 10). 

Trotzdem bietet sich für vom Land in Städte ziehende Frauen meist nur eine Tätigkeit als z.B. 

Wäscherin an, da es diesen Frauen i.d.R. an Bildung und Berufsausbildung mangelt. Allerdings 

können sie z. B. auch als Kleinhändlerin tätig werden. Sie verkaufen Treibstoff, Milch, Fleisch, 

Früchte, Gemüse oder Khat auf Märkten oder auf der Straße. 80 % - 90 % des derart betriebenen 

Handels wird von Frauen kontrolliert. Außerdem arbeiten Frauen in der Landwirtschaft (FIS 

5.10.2018, S. 24f), oder sie verkaufen Kleidung und Essen (RE 19.2.2021). Andere arbeiten als 

Dienstmädchen, Straßenverkäuferin, Köchin, Schneiderin, Müllsammlerin (OXFAM 6.2018, 

S. 10) oder aber auch auf Baustellen (FIS 5.10.2018, S. 24f; vgl. OXFAM 6.2018, S. 10). All diese 

Tätigkeiten führen Frauen jenseits des ihnen traditionell zugeschriebenen Bereichs des eigenen 

Haushalts aus (OXFAM 6.2018, S. 10). Natürlich gibt es für Frauen auch weiterhin kulturelle 

Einschränkungen bezüglich der Berufsausübung, z. B. können sie nicht Taxifahrer werden (FIS 

5.10.2018, S. 24f). Sie haben hinsichtlich Einkommensmöglichkeiten eine eingeschränkte Auswahl. 

Von Frauen abgehaltene Workshops (z.B. Schneiderei-, Henna- und Kochkurse) in Mogadischu tragen 

zur Verbesserung der Situation bei (DW 11.3.2021). Allerdings ist auch bekannt, dass Frauen eine 

geringere Aussicht auf eine Vollzeitanstellung haben (SLS 6.4.2021). 

Lebensunterhalt: Die Mehrheit der Bevölkerung lebt von Subsistenzwirtschaft, sei es als 

Kleinhändler, kleine Viehzüchter oder Bauern. Zusätzlich stellen Remissen für viele Menschen und 

Familien ein Grundeinkommen dar (BS 2020, S. 25). Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist direkt 

oder indirekt von der Viehzucht abhängig (UNOCHA 31.7.2019, S. 2; vgl. OXFAM 6.2018, S. 4). Die 

große Masse der werktätigen Männer und Frauen arbeitet in Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei 

(62,8 %). Der nächstgrößere Anteil an Personen arbeitet als Dienstleister oder im Handel (14,1 %). 

6,9 % arbeiten in bildungsabhängigen Berufen (etwa im Gesundheitsbereich oder im Bildungssektor), 

4,8 % als Handwerker, 4,7 % als Techniker, 4,1 % als Hilfsarbeiter und 2,3 % als Manager (UNFPA 

2016, S. 22). 

Studien darüber, wie Menschen in Mogadischu ihren Lebensunterhalt bestreiten, haben sich auf die 

am meisten vulnerablen Gruppen der Stadt konzentriert: auf IDPs und Arme (urban poor). Für diese 

Gruppen ist es charakteristisch, dass sie humanitäre Unterstützung erhalten. Sie stellen etwa 20 % 

der Bevölkerung von Mogadischu. Diese Gruppen profitieren nur zu einem äußerst geringen Anteil 

von Remissen (2 % der Befragten; somalische Gesamtbevölkerung: 

30 %) (LI 1.4.2016, S. 10). Die Mehrheit der IDPs verdingt sich als Tagelöhner. Aufgrund des 

Wiederaufbaus der Städte werden viele davon gebraucht. Die begehrtesten Jobs sind jene auf 

Baustellen, wo der Verdienst höher ist als in anderen Bereichen (ACCORD 31.5.2021, S. 23). Männer 

arbeiten oft im Transportwesen, am Hafen und als Bauarbeiter; Frauen arbeiten als Hausangestellte. 

Eine weitere Einkommensquelle dieser Gruppen ist der Kleinhandel – v. a. mit landwirtschaftlichen 

Produkten. Zusätzlich erhalten sie Nahrungsmittelhilfe und andere Leistungen über wohltätige 

Organisationen (LI 1.4.2016, S. 10; vgl. ACCORD 31.5.2021, S. 23). Dabei bekommen die Menschen 

nicht immer einen Job, sie arbeiten z.B. nur 2-3 Tage in der Woche (ACCORD 31.5.2021, S. 23). 

Allerdings bieten NGOs und der Privatsektor den Menschen grundlegende Dienste – vor allem in 
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urbanen Zentren (OXFAM 6.2018, S. 4). Zudem haben Menschen in IDP-Lagern - v.a. wenn sie länger 

dort leben - in der Regel auch eine Nachbarschaftshilfe aufgebaut (ACCORD 31.5.2021, S. 23). 

In einer Studie von IOM aus dem Jahr 2016 gaben arbeitslose Jugendliche (14-30 Jahre) an, in erster 

Linie von der Familie in Somalia (60 %) und von Verwandten im Ausland (27 %) versorgt zu werden 

(IOM 2.2016, S. 42f). Insgesamt ist das traditionelle Recht (Xeer) ein soziales Sicherungsnetz, eine Art 

der Sozial- und Unfall- (SEM 31.5.2017, S. 5/32f; vgl. GIGA 3.7.2018) bzw. Haftpflichtversicherung. 

Die Mitglieder des Qabiil (diya-zahlende Gruppe; auch Jilib) helfen sich bei internen Zahlungen – z. B. 

bei Krankenkosten – und insbesondere bei Zahlungen gegenüberAußenstehenden aus 

(GIGA3.7.2018). Neben der Kernfamilie scheint der Jilib [Anm.: untere Ebene im Clansystem] 

maßgeblich für die Abdeckung von Notfällen verantwortlich zu sein. Wenn eine Person 

Unterstützung braucht, dann wendet sie sich an den Jilib oder – je nach Ausmaß – an untere Ebenen 

(z.B. Großfamilie) (SEM 31.5.2017, S. 9/32ff). Erweiterte Familie und Clan stellen also das 

grundlegende soziale Sicherheitsnetz dar (BS 2020, S. 29). 

Aufgrund des Fehlens eines formellen Bankensystems ist die Schulden-Kredit-Beziehung (debtcredit 

relationship) ein wichtiges Merkmal der somalischen Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei spielen 

Vertrauen, persönliche und Clanverbindungen eine wichtige Rolle – und natürlich auch der 

ökonomische Hintergrund. Es ist durchaus üblich, dass Kleinhändler und Greißler anschreiben lassen 

(RVI 9.2018, S. 4). 

Remissen: Laut Schätzungen überweist die Diaspora pro Jahr ca. 1,3 Milliarden bzw. 20 % des BIP 

(ÖB 3.2020, S. 15). Wie erwähnt, sind für viele Haushalte Remissen aus der Diaspora eine 

unverzichtbare Einnahmequelle (FIS 7.8.2020, S. 34). Sie ermöglichen größeren Teilen der 

Bevölkerung den Lebensuntererhalt - und damit Wasser, Gesundheitsleistungen, Bildung und Strom - 

zu finanzieren (BS 2020, S. 25). Diese Remissen, die bis zu 40 % eines durchschnittlichen 

Haushaltseinkommens ausmachen, tragen also wesentlich zum sozialen Sicherungsnetz bei (BS 2020, 

S. 29) und fördern die Resilienz der Haushalte (DI 6.2019, S. 5). Städtische Haushalte erhalten viel 

eher regelmäßige monatliche Remissen, dort sind es 72 %. Die durchschnittliche Höhe der 

monatlichen Überweisungen beträgt 229 US-Dollar (RVI 9.2018, S. 1f). IDPs bekommen 

verhältnismäßig weniger oft Remissen (DI 6.2019, S. 28). Auch die Bevölkerung in Südsomalia – und 

hier v. a. im ländlichen Raum – empfängt verhältnismäßig weniger Geld als jene in Somaliland oder 

Puntland. Ein Grund dafür ist, dass dort ein höherer Anteil marginalisierter Gruppen und ethnischer 

Minderheiten beheimatet ist (RVI 9.2018, S. 2). Vorerst wurde geschätzt, dass die Remissen aufgrund 

der Covid-19-Pandemie 2020 um 17 % zurückgehen würden (UNSC 13.8.2020, Abs. 26). Schließlich 

waren sie aber 2020 noch einmal höher als schon 2019 (UNSC 17.2.2021, Abs. 19). 

Mindestens 65 % der Haushalte, welche Remissen beziehen, erhalten diese regelmäßig (monatlich), 

der Rest erhält sie anlassbezogen oder im Krisenfall. Remissen können folglich Fluktuationen im 

Einkommen bzw. gestiegene Ausgaben ausgleichen. Dies ist gerade in Zeiten einer humanitären Krise 

- etwa jener von 2017 - wichtig. Durch Remissen können Haushalte Quantität und Qualität der für 

den Haushalt besorgten Lebensmittel verbessern, und ein sehr großer Teil der Überweisungen wird 

auch für Lebensmittel aufgewendet. Zusätzlich wird in Somalia in Zeiten der Krise auch geteilt. 

Menschen bitten z.B. andere Personen, von welchen sie wissen, dass diese Remissen erhalten, um 

Hilfe (RVI 9.2018, S. 2f). 
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Grundversorgung und humanitäre Lage 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Die humanitären Bedürfnisse bleiben weiter hoch, angetrieben vom anhaltenden Konflikt, von 

politischer und wirtschaftlicher Instabilität und regelmäßigen Klimakatastrophen sowie der 

dreifachen Belastung durch Covid-19, Heuschrecken und Überflutungen (UNSC 13.11.2020, Abs. 50; 

vgl. UNSC 17.2.2021, Abs. 54). Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist in 

weiten Landesteilen nicht gewährleistet. Periodisch wiederkehrende Dürreperioden mit 

Hungerkrisen wie auch Überflutungen, zuletzt auch die Heuschreckenplage, die äußerst mangelhafte 

Gesundheitsversorgung sowie der mangelhafte Zugang zu sauberem Trinkwasser und das Fehlen 

eines funktionierenden Abwassersystems machen Somalia zum Land mit dem viertgrößten Bedarf an 

internationaler Nothilfe weltweit (AA 18.4.2021, S. 4/22). Covid-19 hat die bereits bestehende Krise 

nur noch verschlimmert. Es fügt sich ein in die Krisen der schlimmsten Heuschreckenplage seit 25 

Jahren, schweren Überflutungen mit zeitweise 650.000 Vertriebenen, dem mancherorts 

andauernden Konflikt und vorangehenden Jahren der Dürre. Insgesamt gelten rund 2,6 Millionen 

Menschen als im Land vertrieben, 3,5 Millionen können auch nur die grundlegendste 

Nahrungsversorgung nicht sicherstellen (DEVEX 13.8.2020). Die Aussicht für das Jahr 2021 ist düster, 

die Gesamtzahl der auf Hilfe angewiesenen Menschen wird von 5,2 Millionen im Jahr 2020 auf 5,9 

Millionen steigen (UNSC 17.2.2021, Abs. 60). 

Seit dem Jahr 2000 hat Somalia 19 schwere Überschwemmungen und 17 Dürren durchgemacht. Das 

ist dreimal so viel wie im Zeitraum 1970-1990. Im Jahr 2017 stand Somalia nach einer schweren 

Dürre am Rand einer Hungersnot. 2019 gab es nach einer ungewöhnlichen GuRegenzeit die 

schlechteste Ernte seit der Hungersnot im Jahr 2011 (UNSOM 31.1.2021). 

Überschwemmungen: Schon im Zuge der überaus positiv ausgefallenen Deyr-Regenzeit (September-

Dezember) 2019 kam es in HirShabelle, Jubaland und dem SWS zu Überschwemmungen. Besonders 

betroffen war Belet Weyne. 570.000 Menschen waren betroffen, 370.000 mussten ihre Häuser 

verlassen. Humanitäre Organisationen haben mehr als 350.000 Menschen Unterstützung geleistet 

(UNSC 13.2.2020, Abs. 60f). Doch auch die Gu-Regenzeit (April-Juni) 2020 sorgte für 

Überschwemmungen. Erneut waren in 39 Bezirken 1,3 Millionen Menschen betroffen, ca. 500.000 

wurden vertrieben (UNSC 13.8.2020, Abs. 64). Bei saisonalen Überflutungen im September 2020 
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wurden erneut 630.000 Menschen vertrieben (UNSC 13.11.2020, Abs. 53). Dies betraf v. a. die 

Bezirke Merka, Afgooye, Balcad, Jowhar und Jalalaqsi (PGN 

10.2020, S. 9). In der Gu-Regenzeit 2021 trafen Überschwemmungen vor allem die Bezirke Jowhar 

und Belet Weyne; rund 166.000 Menschen waren betroffen (UNOCHA 26.5.2021). 

Bei den Überschwemmungen im April-Juni 2020 wurden Felder zerstört (UNSC 13.8.2020, Abs. 64). 

Im September 2020 wurden bei Überschwemmungen mehr als 1.320 Quadratkilometer 

bewirtschaftetes Land verwüstet (UNSC 13.11.2020, Abs. 53). Insgesamt wurden 2020 alleine im 

Bundesstaat HirShabelle fast 1.500 Quadratkilometer Ackerland zerstört (HIPS 2021, S. 18). 

Heuschrecken: Im Jahr 2020 war Somalia von der größten Heuschreckenplage seit 25 Jahren 

betroffen, die Bundesregierung rief den nationalen Notstand aus (BBC 2.2.2020; vgl. UNSC 

13.2.2020, Abs. 65). Zumindest Anfang 2020 blieben die durch Heuschrecken verursachten Schäden 

begrenzt und lokal (FSNAU 3.2.2020c). Die damals am meisten betroffenen Gebiete waren 

Somaliland, Puntland und Galmudug (UNSC 13.2.2020, Abs. 65). Die Gu-Regenfälle 

2020 haben dafür gesorgt, dass die Heuschrecken erneut ideale Brutbedingungen vorfinden. Die FAO 

und die Regierung hatten vorsorglich 437 Quadratkilometer mit Bio-Pestiziden besprühen lassen 

(UNSC 13.8.2020, Abs. 65). Später im Jahr wurden neuerlich 396 Quadratkilometer in Somaliland, 

Puntland und Galmudug besprüht. Damit wurden rund 90.000 Tonnen Nahrung gesichert. Luft- und 

Bodenoperationen gegen die Plage werden fortgesetzt (UNSC 13.11.2020, 

Abs. 55). Trotzdem hat sich die Plage auch in die zentralen und südlichen Landesteile verbreitet. 

Insgesamt sind rund 3.000 Quadratkilometer und 700.000 Menschen betroffen. Humanitäre 

Organisationen unterstützten 25.900 agro-pastorale Haushalte, davon rd. 7.500 mit Geld (UNSC 

17.2.2021, Abs. 56). Jedenfalls werden die Heuschrecken noch bis mindestens Mitte 2021 eine ernste 

Bedrohung für Weide und Ernte darstellen (FEWS 4.2.2021). Anfang Feber 2021 wurde dann auch 

von der somalischen Regierung ein diesbezüglicher Notstand ausgerufen. 

Diesmal betrifft die Plage eher den Süden des Landes (AAG 4.2.2021). Nach anderen Angaben bzw. 

Prognosen ist die Heuschreckenplage zurückgegangen. Vor allem in Puntland und Somaliland 

wachsen noch Schwärme heran. Klimatische Bedingungen werden aber aller Voraussicht nach die 

Ausbreitung in landwirtschaftliche Gebiete in Süd-/Zentralsomalia verhindern (FSNAU 17.5.2021, S. 

5). 

Regenfälle: Die Deyr-Regenzeit 2020 (Oktober-Dezember) setzte um drei bis vier Wochen zu spät 

ein. Insgesamt blieb Deyr unterdurchschnittlich – und dies v. a. in den meisten Gebieten 

Nordsomalias (IPC 3.2021, S. 2). Vor allem die Regionen Sanaag, Bari, Nugaal und Mudug waren von 

Wassermangel betroffen (FAO 1.3.2021). Nur in Zentralsomalia fiel mehr Regen als üblich (IPC 

3.2021, S. 2). Damit herrschte vor den Gu-Regenfällen (April-Juni) in mehr als 

80 % des Landes moderate bis schwere Dürre (UNOCHA 17.6.2021; vgl. FSNAU 17.5.2021, 

S. 1). Diese wurde von der Bundesregierung am 25.4.2021 schlussendlich auch ausgerufen. 

Angesichts der globalen La-Niña-Lage wird prognostiziert, dass sich die Situation mittelfristig nicht 

entspannen wird (UNSC 19.5.2021, Abs. 56/59). Die Gu-Regenfälle (April-Juni) 2021 verliefen gering, 

sie endeten bereits sehr früh - nämlich im Mai. Bis zur nächsten Regenzeit im Herbst werden milde 

bis moderate Dürrebedingungen vorherrschen (UNOCHA 17.6.2021, S. 

1). 

Im November 2020 hat der Zyklon Gati Puntland getroffen und auch Teile Somalilands erreicht. Dies 

war der stärkste Zyklon in der Region, seit es Aufzeichnungen gibt. Der Zyklon brachte doppelt so 

starke Niederschläge wie in einem Jahr durchschnittlich üblich. Dutzende puntländische Ortschaften 

und auch ein Teil von Bossaso wurden überschwemmt (PGN 2.2021, S. 5f). Infrastruktur, Häuser und 
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120 Fischerboote wurden beschädigt oder zerstört, 7.500 Stück Vieh getötet (USAID 8.1.2021, S. 2). 

120.000 Menschen waren betroffen, 42.000 wurden temporär vertrieben. 78.000 Betroffenen wurde 

von humanitären Organisationen Hilfe geleistet (UNSC 17.2.2021, Abs. 55). 

Ernte: In Südsomalia wird die Ernte nach der Deyr-Regenzeit um 20 % niedriger ausfallen, als üblich. 

Im Norden viel die Gu/Karan-Ernte im November 2020 um 58% niedriger aus als im langjährigen 

Durchschnitt. Die Heuschreckenplage hat signifikant zum Ernterückgang beigetragen (IPC 3.2021, S. 

2; vgl. FEWS 4.2.2021). Die Gu-Ernte 2021 wird um 20-40 % unter dem Durchschnitt liegen (FSNAU 

17.5.2021, S. 1). 

Armut: Rund 77 % der Bevölkerung müssen mit weniger als 1,9 US-Dollar pro Tag auskommen 

– insbesondere in ländlichen Gebieten und IDP-Lagern (ÖB 3.2020, S. 14; vgl. BS 2020, S. 22). Nach 

anderen Angaben leben 69 % der Bevölkerung in Armut (HIPS 2020, S. 14), nach wieder anderen 

Angaben sind es 73 %. 43 % werden als extrem arm eingestuft (SIDRA 6.2019a, S. 5). Es gibt viele 

IDPs und Kinder, die auf der Straße leben und arbeiten (USDOS 30.3.2021, S. 34). Generell sind 

somalische Haushalte aufgrund von Naturkatastrophen, Epidemien, Verletzung oder Tod für 

Notsituationen anfällig. Mangelnde Bildung, übermäßige Abhängigkeit von landwirtschaftlichem 

Einkommen, hohe Arbeitslosigkeit, geringer Wohlstand und große Haushaltsgrößen tragen weiter 

dazu bei (ÖB 3.2020, S. 14). 60 % der Somali sind zum größten Teil von der Viehzucht abhängig, 23 % 

sind Subsistenz-Landwirte (OXFAM 6.2018, S. 4). Zwei Drittel der Bevölkerung leben im ländlichen 

Raum. Sie sind absolut vom Regen abhängig. In den vergangenen Jahren haben Frequenz und Dauer 

von Dürren zugenommen. Deswegen wurde auch die Kapazität der Menschen, derartigen 

Katastrophen zu begegnen, reduziert. Mit jeder Dürre wurden ihre Vermögenswerte reduziert: Tiere 

starben oder wurden zu niedrigen Preisen verkauft, Ernten blieben aus; es fehlt das Geld, um neues 

Saatgut anzuschaffen (TG 8.7.2019). 

Versorgungslage / IPC: [IPC = Integrated Phase Classification for Food Security; 1-moderat bis 5-

Hungersnot] Die Zahl an Menschen, die in ganz Somalia stark oder sehr stark von Lücken in der 

Nahrungsmittelversorgung betroffen sind (IPC 3 und höher), ist von 1,3 Millionen Anfang 2020 

(FSNAU 3.2.2020c) auf 1,6 Millionen Anfang 2021 angewachsen. Weitere 2,5 Millionen 

Menschen leiden ebenfalls an Problemen bei der Nahrungsmittelversorgung (IPC 2) (IPC 3.2021, S. 

2). Die Dürre Anfang des Jahres hat die Situation verschlimmert. Im Norden werden viele der 

ärmeren Nomaden zwischen April und September 2021 IPC 3 durchleben. Auch in Südsomalia wirken 

eine schlechte Ernte und die Dürre zusammen. Dort fallen die meisten Gebiete unter IPC 2; mehrere 

Gebiete werden sich aber im Zeitraum Juli-September auf IPC 3 verschlechtern. Die armen 

Stadtbewohner [„urban poor“] sowie IDPs in den größeren Städten befinden sich in IPC 3 und 

werden dort auch verbleiben (FSNAU 17.5.2021, S. 1). Generell finden sich unter IDPs mehr 

Personen, die unter Mangel- oder Unterernährung leiden (USDOS 30.3.2021, S. 21). 

Szenario für April-Juni 2021 – wohlgemerkt bei ausbleibender humanitärer Hilfe: Während die 

städtische Bevölkerung (Ausnahme Kismayo bei IPC 3) und die meisten ländlichen Gebiete 

weitgehend in IPC 2 verharren werden, finden sich die meisten IDPs sowie einige über ganz Somalia 

verteilte, ländliche Gebiete in IPC 3 wieder. Lediglich Southern Inland pastoral (Teile von Hiiraan, 

Lower und Middle Shabelle, Bakool, Bay sowie Lower und Middle Juba) bleiben in IPC 1 (IPC 3.2021, 

S. 3). Insgesamt wären dann 2,7 Millionen Menschen in ganz Somalia von IPC 3 oder IPC 4 sowie 2.9 

Millionen von IPC 2 betroffen (FEWS 4.2.2021). Tatsächlich fielen im Mai 2021 bereits ca. 2,7 

Millionen Menschen unter IPC 3 und darüber (WV 28.6.2021; vgl. FSNAU 17.5.2021, S. 1). 

Die Mehrheit der IDPs in städtischen Gebieten sind arm und haben nur eingeschränkte Reserven und 

Einkommensmöglichkeiten. Sie sind stark von externer humanitärer Hilfe abhängig. Sie, sowie Teile 
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der armen Stadtbevölkerung (urban poor) werden bis Mitte 2021 vor moderaten bis großen Lücken 

bei der Nahrungsmittelversorgung stehen (FEWS 4.2.2021). Gedo ist Anfang 2021 schwer getroffen, 

es mangelt an Wasser und Weide. Die Krise wird durch den ungelösten Konflikt zwischen der 

Regierung von Jubaland und der Bundesregierung verstärkt (Sahan 1.3.2021a). Auch aus Puntland 

kommen Meldungen zur Dürre - 124.000 Familien waren dort Anfang März akut von Nahrungs- und 

Wassermangel betroffen (RE 10.3.2021). Mit Stand 9.3.2021 galten folgende Bezirke als schwer von 

Wassermangel betroffen (nur rote und orange Ringe sind relevant): 

(es folgt eine Landkarte)  

Quelle: UNOCHA 9.3.2021 

In der Region Middle Juba ist im März 2021 Vieh verendet und mehrere Menschen sind den 

Hungertod gestorben (Sahan 4.3.2021). Auch aus dem Ceel Raage (Middle Shabelle) (Sahan 

10.3.2021a) und aus Ceel Waaq (Gedo) kommen Berichte über an Hunger verstorbene Kinder und 

ältere Menschen (GN 8.3.2021). 

Die folgenden IPC-Food-Insecurity-Lagekarten zeigen die Situation im Zeitraum Jänner 2019 bis März 

2021: 

(es folgen entsprechende Landkarten)  

 

Quelle: FSNAU o.D. 

Dabei ist angesichts der IPC-Karten die Stadtbevölkerung i.d.R. von IPC 3 oder IPC 4 anteilig weit 

weniger betroffen als Menschen in ländlichen Gebieten; und letztere sind weit weniger betroffen als 

IDPs (FEWS 4.2.2021). 

IPC für den Zeitraum 1/2017-3/2021 und Prognose bis Juni 2021 in Zahlen gefasst: 

 

Quelle: FSNAU o.D.; FSNAU 3.2.2020c; IPC 3.2021, S.1/4 

Verteilung nach Gebieten in Prozent der Bevölkerung für Jänner-März 2020 bzw. Jänner-März 2021: 
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Quelle: FSNAU 3.2.2020c; IPC 3.2021, S.4 

Eine weitere Kartensammlung, in welcher ausschließlich alarmierende Werte mehrere, für die 

Nahrungsmittelversorgung relevanter Werte zusammengefasst dargestellt werden, zeigt die 

Entwicklung der vergangenen Jahre (je dunkler das Rot, desto mehr Alarmwerte wurden 

überschritten): 
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Quelle: FSNAU 12.2.2021 

Ca. 838.900 Kinder unter fünf Jahren werden bis Dezember 2021 vor einer Situation der akuten 

Unter- oder Mangelernährung stehen, 143.200 vor schwerer akuter Unterernährung (IPC 3.2021, 

S. 1; vgl. FEWS 4.2.2021). Nach neueren Angaben ist die Zahl bereits im Juni auf eine Million Kinder 

angestiegen (UNOCHA 17.6.2021, S. 2). Die Daten unten zeigen, dass IDPs in manchen Städten 

besonders von Unterernährung betroffen sind, in anderen weniger stark [GAM = akute 

Unterernährung; SAM = schwere akute Unterernährung]: 

 

Quelle: FSNAU 4.2.2021; FSNAU 3.2.2020a; FSNAU 2.9.2019 

Besorgniserregend ist die Unter- und Mangelernährung in folgenden Gebieten bzw. bei folgenden 

Gruppen: Shabelle und Juba riverine; Southern Inland pastoral (Ceel Barde); Xudur Stadt; Bay 
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agropastoral; Bezirke Belet Weyne, Jalalaqsi, Buulo Barde; Matabaan; IDPs in Xudur, Baidoa, 

Mogadischu, Bossaso, Garoowe und Galkacyo; Hawd pastoral (zentrale Regionen) (FEWS 

4.2.2021; vgl. IPC 3.2021, S. 6). Die IPC-Stufen zur Unter- und Mangelernährung für Jänner 2021 und 

die Prognose bis April 2021: 

(es erfolgen entsprechende Landkarten)  

Quelle: IPC 3.2021, S.7f 

Humanitäre Hilfe: Ein von der Bundesregierung und Hilfsorganisationen neu aufgelegter Somalia 

Humanitarian Response Plan (HRP) hat drei Millionen Menschen notwendige lebenserhaltende 

Unterstützung zukommen lassen (UNOCHA 6.2.2020, S. 1). Die Kosten werden mit über einer 

Milliarde US-Dollar beziffert (UNOCHA 6.2.2020, S. 1; vgl. UNSC 13.2.2020, Abs. 67). Im Zeitraum Juli-

Dezember 2020 erreichten humanitäre Organisationen durchschnittlich 1,8 Millionen Menschen pro 

Monat mit Nahrungsmittelhilfe (IPC 3.2021, S. 3). Im Zeitraum Jänner-April 2021 waren es jeweils 1,6 

Millionen (FSNAU 17.5.2021, S. 1). Diese Hilfe verhindert eine stärkere Unsicherheit bei der 

Nahrungsmittelversorgung und eine höhere Rate an Unterernährung (FEWS 4.2.2021). Für 

Mogadischu gibt es ein spezielles Sicherheitsnetz, das von der Regierung gemeinsam mit dem World 

Food Programme betrieben wird. Dieses erreicht seit Juli 2018 monatlich 125.000 Menschen (IPC 

3.2021, S. 3). 

Die humanitäre Unterstützung für Somalia ist eine der am besten finanzierten humanitären 

Maßnahmen weltweit (RI 12.2019, S. 16). Alleine die USA geben in den Jahren 2020 und 2021 mehr 

als einen halbe Milliarde US-Dollar dafür aus (USAID 8.1.2021, S. 1). Hilfsprojekte von internationalen 

Organisationen oder NGOs erreichen in der Regel nicht alle Bedürftigen. Allerdings kann aufgrund 

großer internationaler humanitärer Kraftanstrengungen und einer zunehmenden 

Professionalisierung der humanitären Hilfe bei den regelmäßig wiederkehrenden Dürren sowie 

Überschwemmungen inzwischen weitgehend verhindert werden, dass es zu Hungertoten kommt (AA 

18.4.2021, S. 22). Laut UN-Generalsekretär sind die Spitzen bei der Notwendigkeit humanitärer Hilfe 

in Somalia schon zur Routine geworden (UNSC 13.11.2020, Abs. 96). In der Regel erreichen 

humanitäre Organisationen die Menschen. Im November 2020 hatten Organisationen der 

Nahrungsmittelhilfe beispielsweise die Erreichung von 2,1 Millionen Menschen angestrebt; erreicht 

wurden schließlich 1,9 Millionen. Aufgrund von Behinderungen beim Zugang zu den Menschen 

konnten in diesem Monat etwa nur 3 % der Menschen in Middle 

Shabelle und niemand in Middle Juba erreicht werden. In Benadir konnten – aufgrund von 

Finanzierungsausfällen – nur 22 % erreicht werden. Im Kampf gegen Unterernährung stoßen die 

Organisationen auf Probleme bei der Erreichbarkeit von Menschen in Middle Juba, dem Bezirk 

Tayeeglow (Bakool), Sablaale (Lower Shabelle) und Adan Yabaal (Middle Shabelle) (UNOCHA 

27.1.2021, S. 3ff). 

Insgesamt nutzen rund 70 % der Bevölkerung mobile Bankdienste, ein Drittel der Menschen haben 

mobile Konten (BS 2020, S. 26). Aufgrund von Covid-19 hat z.B. die Hilfsorganisation CARE ihre work-

for-cash-Programme ausgesetzt. Als Ersatz wird Hilfsbedürftigen das Geld auch ohne Arbeit auf ihr 

Mobiltelefon überwiesen. 84.000 Menschen nehmen dies in Anspruch. Die Europäische Kommission 

hat aufgrund der Heuschreckenplage weitere 5,8 Millionen Euro für Geldtransfers an Betroffene zur 

Verfügung gestellt (DEVEX 13.8.2020). 



- 66 - 

Folgende Organisationen sind beispielsweise in folgenden Städten in einem oder mehreren der 

genannten Bereiche tätig: 

• Baidoa (Kinderschutz, Gesundheit, Rückkehr/Unterkunft, Lokalverwaltung, 

Katastrophenmanagement, Kommunikation): World Vision, Save the Children International, 

Médecins Sans Frontières, International Organization for Migration (IOM), IMC Worldwide, 

Somalia’s Ministry of Resettlement, Disaster Management and Disability Affairs, Ministry of 

Humanitarian Affairs, Ministry of Planning, Baidoa District Administration, Bay Regional 

Administration, Gargaar Relief and Development Organization (GREDO), Social-life and 

Agricultural Development Organization (SADO), Radio Baidoa, Baidoa Specialist Hospital; 

• Belet Weyne (Bildung, Schutz, Ernährung und Gesundheit, Nahrungsversorgungssicherheit, 

humanitäre Hilfe, Geldtransfer-Programme): UNICEF, Danish Refugee Council (DRC), the 

International Committee of the Red Cross (ICRC), Relief International, World Food Programme 

(WFP), Merci, World Health Organisation (WHO), UNOCHA, WARDI, Green Hope, Global 

Guardian Somalia Security Services, Beledweyne Private School; 

• Kismayo (handwerkliche Ausbildung, Unterstützung beim Lebensunterhalt mit 

Lebensmittelgutscheinen und anderen Aktivitäten, Unterkunft, Bildung): Jubaland Chamber of 

Commerce & Industry (JCCI), American Refugee Committee (ARC), IOM, CARE, Norwegian 

Refugee Council (NRC), Daallo Airlines, Kismayo University (DI 6.2019, S. 25f); 

In Gedo beteiligt sich u.a. auch AMISOM an Hilfsmaßnahmen - etwa durch die Lieferung von 

Wasser in Tanklastwagen (RD 14.3.2021). Allerdings ist außerhalb urbaner Zentren der Zugang zu 

manchen Bezirken nur eingeschränkt möglich – v.a. wegen der Unsicherheit entlang von 

Versorgungsrouten (UNSC 17.2.2021, Abs. 58). Al Shabaab und andere nichtstaatliche Akteure 

behindern die Leistung humanitärer Hilfe und die Lieferung von Hilfsgütern an vulnerable 

Bevölkerungsteile – speziell in Süd-/Zentralsomalia (USDOS 30.3.2021, S. 15; vgl. UNSC 17.2.2021, 

Abs. 58). In Bakool hat sich die humanitäre Lage aufgrund von Unsicherheit, Drohungen und einer 

Blockade drastisch verschlechtert. Der Zugang für humanitäre Organisationen ist beschränkt 

(UNOCHA 1.2021, S. 3). Im Kampf gegen Unterernährung stoßen die Organisationen auf Probleme 

bei der Erreichbarkeit von Menschen in Middle Juba, dem Bezirk Tayeeglow (Bakool), Sablaale 

(Lower Shabelle) und Adan Yabaal (Middle Shabelle) (UNOCHA 27.1.2021, S.3ff). Zudem kam es 

alleine im Zeitraum August-November 2020 zu 44 gewaltsamen Zwischenfällen mit Auswirkungen 

auf humanitäre Organisationen. Dabei kamen zwei Mitarbeiter ums Leben, einer wurde verletzt 

(UNSC 13.11.2020, Abs. 57). Rund ein Drittel des Landes ist für humanitäre Kräfte nur schwer 

erreichbar (UNSC 13.5.2020, Abs. 64). 

Gesellschaftliche Unterstützung: Es gibt kein öffentliches Wohlfahrtssystem (BS 2020, S. 29), keinen 

sozialen Wohnraum und keine Sozialhilfe (AA 18.4.2021, S. 22). Soziale Unterstützung erfolgt 

entweder über islamische Wohltätigkeitsorganisationen, NGOs oder den Clan. Wohnungs- und 

Arbeitsmarkt sowie Armutsminderung liegen im privaten Sektor (BS 2020, S. 

29). Das eigentliche soziale Sicherungsnetz ist die erweiterte Familie, der Subclan oder der Clan. Sie 

bieten oftmals für Personen, deren Unterhalt und Überleben in Gefahr ist, zumindest einen 

rudimentären Schutz (AA 18.4.2021, S. 22; vgl. OXFAM 6.2018, S. 11f; BS 2020, S. 29). Vorrangig 

stellen die patrilinearen (väterlichen) Abstammungsgemeinschaft die Solidaritäts- und Schutzgruppe. 

Aber daneben gibt es auch die Patri-(Vater)-Linie der Mutter und zusätzlich möglicherweise noch 
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angeheiratete Verwandtschaft. Alle drei Linien bilden in der Regel - wie es ein Experte formuliert - 

„einen ganz beachtlichen Verwandtschaftskosmos“. Und in diesem Netzwerk kann Hilfe und 

Solidarität gesucht werden, es besteht diesbezüglich eine moralische Pflicht. Allerdings müssen 

verwandtschaftliche Beziehungen auch gepflegt werden. Entscheidend ist also nicht unbedingt die 

Quantität an Verwandten, sondern die Qualität der Beziehungen. Wer als schwacher Akteur in 

diesem Netzwerk positioniert ist, der wird schlechter behandelt als die stark Positionierten (ACCORD 

31.5.2021, S. 32f). 

Eine weitere Hilfestellung bieten Remissen aus dem Ausland (BS 2020, S. 29). Remissen sind im Zuge 

der Covid-19-Pandemie zurückgegangen. Eine Erhebung im November und Dezember 2020 hat 

gezeigt, dass 22 % der städtischen, 12 % der ländlichen und 6 % der IDP-Haushalte Remissen 

beziehen. Die Mehrheit der Empfänger berichtete von Rückgängen von über 10 % (IPC 3.2021, S. 2). 

In Krisenzeiten (etwa Hungersnot 2011 und Dürre 2016/17) stellt die Hilfe durch Freunde oder 

Verwandte die am meisten effiziente und verwendete Bewältigungsstrategie dar. Neben Familie und 

Clan helfen also auch andere soziale Verbindungen – seien es Freunde, geschlechtsspezifische oder 

Jugendgruppen, Bekannte, Berufsgruppen oder religiöse Bünde. Meist ist die Unterstützung 

wechselseitig. Über diese sozialen Netzwerke können auch Verbindungen zwischen Gemeinschaften 

und Instanzen aufgebaut werden, welche Nahrungsmittel, medizinische Versorgung oder andere 

Formen von Unterstützung bieten. Auch für IDPs stellen solche Netzwerke die 

Hauptinformationsquelle dar, wo sie z.B. Unterkunft und Nahrung finden können (DI 6.2019, S. 15ff). 

Generell ist es auch üblich, Kinder bei engen oder fernen Verwandten unterzubringen, wenn eine 

Familie diese selbst nicht erhalten kann (SIDRA 6.2019b, S. 4). 22 % der bei einer Studie befragten 

IDP-Familien haben Kinder bei Verwandten, 28 % bei institutionellen Pflegeeinrichtungen (7 %) 

untergebracht. Weitere 28 % schicken Kinder zum Essen zu Nachbarn (OXFAM 6.2018, S. 11f). 

In der somalischen Gesellschaft – auch bei den Bantu – ist die Tradition des Austauschs von 

Geschenken tief verwurzelt. Mit dem traditionellen Teilen werden in dieser Kultur der 

Gegenseitigkeit bzw. Reziprozität Verbindungen gestärkt. Folglich wurden auch im Rahmen der Dürre 

2016/17 die über Geldtransfers zur Verfügung gestellten Mittel und Remissen mit Nachbarn, 

Verwandten oder Freunden geteilt – wie es die Tradition des Teilens vorsah (DI 6.2019, S. 20f). 

Selbst Kleinhändlerinnen in IDP-Lagern, die ihre Ware selbst nur auf Kredit bei einem größeren 

Geschäft angeschafft haben, lassen anschreiben und streichen manchmal die Schulden von noch 

ärmeren Menschen (RE 19.2.2021). Menschen, die selbst wenig haben, teilen ihre wenigen 

Habseligkeiten und helfen anderen beim Überleben. Es herrscht eine starke Solidarität (ACCORD 

31.5.2021, S. 19). 

Die hohe Anzahl an IDPs zeigt aber, dass manche Clans nicht in der Lage sind, der Armut ihrer 

Mitglieder entsprechend zu begegnen. Vor allem, wenn Menschen in weit von ihrer eigentlichen 

Clanheimat entfernte Gebiete fliehen, verlieren sie zunehmend an Rückhalt und setzen sich größeren 

Risiken aus. Eine Ausnahme davon bilden Migranten, die ihren Familien und Freunden mit Remissen 

helfen können (DI 6.2019, S. 12). 

Quellen: 

• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (18.4.2021): Bericht über die asyl- und 

abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2050118/Ausw%C3%A4rti 

ges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-_und_abschieberelevante_Lage_in_der_Bundesr 

epublik_Somalia_%28Stand_Januar_2021%29%2C_18.04.2021.pdf , Zugriff 23.4.2021 
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• AAG - Anadolu Agency [Türkei] (4.2.2021): Somalia declares state of emergency over locusts, 

https://www.aa.com.tr/en/africa/somalia-declares-state-of-emergency-over-locusts/2133218 

, Zugriff 3.3.2021 

• ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation / 

Höhne, Markus / Bakonyi, Jutta (31.5.2021): Somalia - Al-Schabaab und Sicherheitslage; Lage 

von Binnenvertriebenen und Rückkehrer·innen [sic]; Schutz durch staatliche und nicht-

staatliche Akteure; Dokumentation zum COI-Webinar mit Markus Höhne und Jutta Bakonyi am 

5. Mai 2021, https: //www.ecoi.net/en/file/local/2052555/20210531_COI-

Webinar+Somalia_ACCORD_Mai+2021.pdf , Zugriff 28.6.2021 

• BBC - BBC News (2.2.2020): Somalia declares emergency over locust swarms, 

https://www.bbc. com/news/world-africa-51348517 , Zugriff 20.2.2020 

• BS - Bertelsmann Stiftung (2020): BTI 2020 - Somalia Country Report, https://www.bti-

project.org/ content/en/downloads/reports/country_report_2020_SOM.pdf , Zugriff 4.5.2020 

• DEVEX / Sara Jerving (13.8.2020): Stigma and weak systems hamper the Somali COVID-19 

response, https://www.devex.com/news/stigma-and-weak-systems-hamper-the-somali-covid-

19response-97895 , Zugriff 12.10.2020 

• DI - Development Initiatives (6.2019): Towards an improved understanding of vulnerability 

and resilience in Somalia, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Report_Towards-an-im proved-

understanding-of-vulnerability-and-resilience-in-Somalia.pdf , Zugriff 14.12.2020FAO - UN 

Food and Agriculture Organization / SWALIM (1.3.2021): Somalia Gu 2021 Rainfall Forecast and 

Weather Update, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-gu-2021-rainfall-foreca st-and-

weather-update , Zugriff 9.3.2021 

FEWS - Famine Early Warning System Network / FSNAU (4.2.2021): FSNAU FEWS NET 2020 

Post Deyr Technical Release, https://www.fsnau.org/node/1854 , Zugriff 9.3.2021 

• FSNAU - Food Security and NutritionAnalysis Unit Somalia / FEWS NET (17.5.2021): Food 

Security & Nutrition, Quarterly Brief with a Focus on the 2021 Jiaal Impact and Gu Season Early 

Warning, https://fsnau.org/downloads/FSNAU-Quarterly-Brief-May-2021.pdf , Zugriff 1.7.2021 

• FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit Somalia / FAO (12.2.2021): Early Warning 

Early Action Dashboard Time Series Chart, Jan 2015 - Jan 2021, 

https://www.fsnau.org/downloads/Earl y-Warning-Early-Action-Indicators-progression-Jan-

2021.pdf , Zugriff 9.3.2021 

• FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit Somalia / FAO (4.2.2021): Somalia 2020 Post 
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Rückkehrspezifische Grundversorgung 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Einkommen: Somalis aus der Diaspora - aus Europa oder den USA - die freiwillig zurückkehren, 

nehmen oft keine Hilfspakete in Anspruch, sondern kehren einfach zurück. Viele der Rückkehrer aus 

Kenia und dem Jemen gehen in die großen Städte Kismayo, Mogadischu und Baidoa, weil sie sich 

dort bessere ökonomische Möglichkeiten erwarten (ACCORD 31.5.2021, S. 24). Der UNHCR hat über 

drei Jahre mehr als 2.000 Haushalte mit fast 12.000 Angehörigen – darunter vor allem unterstützte 

Rückkehrer aus Kenia, Äthiopien und dem Jemen – zu ihrer Situation in Somalia befragt. Insgesamt 

haben 66 % der Rückkehrerhaushalte angegeben, dass ihr Einkommen nicht ausreicht. Dies wird vor 

allem auf mangelnde Jobmöglichkeiten zurückgeführt; seit der Pandemie 2020 auch auf rückläufige 

Remissen. Die meisten Rückkehrer leben von Einkommen als Taglöhner oder als Selbstständige sowie 

von humanitärer Hilfe (UNHCR 31.5.2021, S. 4). 

Nach anderen Angaben ist Somalia auf eine Rückkehr von Flüchtlingen in großem Ausmaß nicht 

vorbereitet, und es kann davon ausgegangen werden, dass sich ein erheblicher Teil der Rückkehrer 

als IDPs wiederfinden wird (ÖB 3.2020, S. 14). Arbeitslose Rückkehrer im RE- 

INTEG-Programm (siehe unten) berichten über mangelnde Möglichkeiten; über eingeschränkte 

Erfahrungen, Fähigkeiten und Informationen über den Arbeitsmarkt. Nur 30 % der 

REINTEGRückkehrer sind mit ihrer ökonomischen Situation zufrieden, viele klagen über niedriges 

Einkommen und lange Arbeitsstunden (IOM 3.12.2020). Dabei ist wirtschaftliche Unabhängigkeit für 

viele Rückkehrer im REINTEG-Programm ein Hauptthema (IOM 9.3.2021b). Viele von ihnen sind 

diesbezüglich Druck seitens ihrer Familie ausgesetzt – v.a. wenn sie aufgrund ihrer „abgebrochenen“ 

Migration noch Schulden offen haben (IOM 9.3.2021b; vgl. ACCORD 31.5.2021, S. 

24). Manche Rückkehrer gehen deshalb explizit nicht in Regionen, wo Mitglieder des eigenen Clans 

leben (ACCORD 31.5.2021, S. 24). 

Laut einer Quelle muss eine nach Mogadischu zurückgeführte Person nicht damit rechnen, ohne 

Angehörige zu verhungern. Selbst wenn jemand tatsächlich überhaupt niemanden kennen sollte, 

dann würde diese Person in ein IDP-Lager gehen und dort in irgendeiner Form Hilfe bekommen. Die 

Person ist auf Mitleid angewiesen; Hilfe findet sich vielleicht auch in einer Moschee. Jedenfalls würde 

eine solche Person so schnell wie möglich versuchen, dorthin zu gelangen, wo sich ein 

Familienmitglied befindet. Dass gar keine Familie existiert, ist sehr unwahrscheinlich (ACCORD 

31.5.2021, S. 37). 

Unterstützung / Netzwerk: Der Jilib [Anm.: untere Ebene im Clansystem] ist unter anderem dafür 

verantwortlich, Mitglieder in schwierigen finanziellen Situationen zu unterstützen. Das traditionelle 

Recht (Xeer) bildet hier ein soziales Sicherungsnetz, eine Art der Sozial- und Unfallversicherung. 

Wenn eine Person Unterstützung braucht, dann wendet sie sich an den Jilib oder – je nach Ausmaß – 

an untere Ebenen (z.B. Großfamilie) (SEM 31.5.2017, S. 5/31f). Jedenfalls versucht die Mehrheit der 
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Rückkehrer in eine Region zu kommen, wo zumindest Mitglieder ihres Clans leben (ACCORD 

31.5.2021, S. 24), denn eine erfolgreiche Rückkehr und Reintegration kann in erheblichem Maße von 

der Clanzugehörigkeit bzw. von lokalen Beziehungen der rückkehrenden Person abhängig sein. 

Rückkehrer ohne Clan- oder Familienverbindungen am konkreten Ort der Rückkehr finden sich ohne 

Schutz in einer Umgebung wieder, in der sie oftmals als Fremde angesehen werden (ÖB 3.2020, S. 

14). Nach anderen Angaben ist es bei einer Rückkehr weniger entscheidend, ob jemand Verwandte 

hat oder nicht. Entscheidend ist vielmehr, wie diese persönlichen Verwandtschaftsbeziehungen 

funktionieren und ob sie aktiv sind, ob sie gepflegt wurden. Denn Solidarität wird nicht 

bedingungslos gegeben. Wer sich lange nicht um seine Beziehungen gekümmert hat, wer einen 

(gesellschaftlichen) Makel auf sich geladen hat oder damit behaftet ist, der kann - trotz vorhandener 

Verwandtschaft - nicht uneingeschränkt auf Solidarität und Hilfe hoffen (ACCORD 31.5.2021, S. 39f). 

Auch in Mogadischu sind Freundschaften und Clannetzwerke sehr wichtig. Zur Aufnahme kleinerer 

oder mittelgroßer wirtschaftlicher Aktivitäten ist aber kein Netzwerk notwendig (FIS 7.8.2020, S. 39). 

Insgesamt herrschen am Arbeitsmarkt Nepotismus und Korruption (SIDRA 6.2019a, S. 

5). 

Unterstützung extern: Für Rückkehrer aus dem Jemen (LIFOS 3.7.2019, S. 63) und Kenia gibt es 

seitens des UNHCR Rückkehrpakete (ACCORD 31.5.2021, S. 23) bzw. finanzielle Unterstützung. Bei 

Ankunft in Somalia bekommt jede Person eine Einmalzahlung von 200 US-Dollar, danach folgt eine 

monatliche Unterstützung von 200 US-Dollar pro Haushalt und Monat für ein halbes Jahr. Das World 

Food Programm gewährleistet für ein halbes Jahr eine Versorgung mit Nahrungsmitteln. Für 

Schulkosten werden 25 US-Dollar pro Monat und Schulkind ausbezahlt. 

Bei Erfüllung bestimmter Kriterien wird für die Unterkunft pro Haushalt eine Summe von 1.000 US-

Dollar zur Verfügung gestellt (UNHCR 30.9.2018, S. 6; vgl. LIFOS 3.7.2019, S. 63), die etwa zur 

Organisation einer Unterkunft dienen können (LIFOS 3.7.2019, S. 63). Deutschland unterstützt in 

Jubaland ein Vorhaben, das der Vorbereitung der aufnehmenden Gemeinden für freiwillige 

Rückkehrer dient (AA 2.4.2020, S. 22). IOM hat über die von der EU finanzierte EU-IOM Joint 

Initiative for Migrant Protection and Reintegration seit März 2017 knapp 6.500 Rückkehrer bei der 

freiwilligen Rückkehr nach Somalia unterstützt. Fast 12.000 Rückkehrer erhielten Unterstützung 

nach ihrer Ankunft in Somalia (IOM 8.3.2021). Der UNHCR unterstützt ausgewählte Haushalte in 

unterschiedlichen Teilen Somalias mit Ausbildungs-, Schulungs- und finanziellen Maßnahmen 

(UNHCR 27.6.2021, S. 9). 

Rückkehrprogramme: In das europäische Programm zur freiwilligen Rückkehr ERRIN (European 

Return and Reintegration Network) wurde mit November 2019 auch die Destination Somalia 

aufgenommen. Umgesetzt wird das Programm vor Ort von der Organisation IRARA 

(International Return and Reintegration Assistance) mit Büro in Mogadischu. Das Programm umfasst 

– neben den direkt von Österreich zur Verfügung gestellten Mitteln – pro Rückkehrer 200 Euro 

Bargeld sowie 2.800 Euro Sachleistungen. Letztere umfassen (je nach Wunsch des 

Rückkehrers) eine vorübergehende Unterbringung, medizinische und soziale Unterstützung, 

Beratung in administrativen und rechtlichen Belangen, Unterstützung bei der Gründung eines 

Kleinunternehmens sowie schulische und berufliche Bildung (BMI 8.11.2019). Neben Mogadischu hat 

IRARA Standorte in Kismayo, Baidoa und Belet Weyne. Laut IRARA werden nicht nur freiwillige 

Rückkehrer, sondern auch abgewiesene Asylwerber, irreguläre Migranten, unbegleitete 

Minderjährige und andere vulnerable Gruppen unterstützt und vom Programm abgedeckt. Bei 

Ankunft bietet IRARA Abholung vom Flughafen; Unterstützung bei der Weiterreise; temporäre 

Unterkunft (sieben Tage); medizinische Betreuung; Grundversorgung. Zur Reintegration wird ein 
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maßgeschneiderter Plan erstellt, der folgende Maßnahmen enthalten kann: soziale, rechtliche und 

medizinische Unterstützung; langfristige Unterstützung bei der Unterkunft; Bildung; Hilfe bei der 

Arbeitssuche; Berufsausbildung; Unterstützung für ein Start-up; Unterstützung für vulnerable 

Personen (IRARA o.D.a). 

Das ebenfalls von der EU finanzierte Programm REINTEG bietet freiwilligen Rückkehrern – je nach 

Bedarf – medizinische und psycho-soziale Unterstützung; Bildung für Minderjährige; Berufstraining 

und Ausbildung, um ein Kleinunternehmen zu starten; die Grundlage für eine Arbeit, die ein eigenes 

Einkommen bringt; und Unterstützung bei Unterkunft und anderen grundlegenden Bedürfnissen. 

Durchschnittlich waren die REINTEG-Rückkehrer zwei Jahre lang weg aus Somalia (IOM 3.12.2020). 

Für Rückkehrer im REINTEG-Programm hat IOM im Mai 2020 eine Hotline eingerichtet. Rückkehrer 

melden sich dort, um etwa Fragen hinsichtlich der Zeitpläne zur ökonomischen Reintegration 

beantwortet zu bekommen, oder um hinsichtlich ihrer Mikro-Unternehmen oder auch z.B. für 

psycho-soziale oder medizinische Unterstützung anzusuchen (IOM 9.3.2021b). Nachdem schon im 

Jahr 2019 in Hargeysa erfolgreich ein Rückkehrer-Komitee für REINTEG eingerichtet worden war, 

wurde ein solches 2020 auch in Mogadischu gebildet. Die ebenfalls aus Rückkehrern 

zusammengesetzten Komitees unterstützen Rückkehrer nach ihrer Ankunft. Sie teilen Informationen 

und Netzwerke und stellen Kontakt zu relevanten Organisationen und Reintegrationsprojekten her 

(IOM 3.12.2020). 

Unterkunft: Der Zugang zu einer Unterkunft oder zu Bildung wird von Rückkehrern im 

REINTEGProgramm als problematisch beschrieben (IOM 3.12.2020). Der Immobilienmarkt in 

Mogadischu boomt, die Preise sind gestiegen (BS 2020, S. 25). In den „besseren“ Bezirken der Stadt, 

wo es größere Sicherheitsvorkehrungen gibt – z.B. Waaberi, Medina, Hodan oder das Gebiet am 

Flughafen – kostet die Miete eines einfachen Raumes mit 25 m² 50-100 US-Dollar pro Monat. 

Am Stadtrand – z.B. in Heliwaa oder am Viehmarkt – sind die Preise leistbarer. Der Kubikmeter 

Wasser wird um 1-1,5 US-Dollar verkauft (FIS 7.8.2020, S. 31). Es gibt keine eigenen Lager für 

Rückkehrer, daher siedeln sich manche von ihnen in IDP-Lagern an (LIFOS 3.7.2019, S. 63; vgl. AA 

18.4.2021, S. 22); nach anderen Angaben finden sich viele der Rückkehrer aus dem Jemen und aus 

Kenia schlussendlich in IDP-Lagern wieder (ACCORD 31.5.2021, S. 24). Gemäß der bereits weiter 

oben erwähnten Rückkehrer-Studie des UNHCR haben hingegen nur 19 % der mehr als 2.000 

befragten Rückkehrerhaushalte angegeben, in einem IDP-Lager zu wohnen (UNHCR 31.5.2021, S. 2). 

Vom Returnee Management Office (RMO) der somalischen Immigrationsbehörde kann 

gegebenenfalls eine Unterkunft und ein inner-somalischer Weiterflug organisiert und bezahlt 

werden, die Rechnung ist vom rückführenden Staat zu begleichen. Generell mahnen 

Menschenrechtsorganisationen, dass sich Rückkehrer in einer prekären Situation befinden und die 

Grundvoraussetzungen für eine freiwillige Rückkehr nicht gewährleistet sind (AA 2.4.2020, S. 22f). 

Grundsätzlich braucht es zur Anmietung eines Objektes einen Bürgen, der vor Ort bekannt ist. Dies 

ist i.d.R. ein Mann. Für eine alleinstehende Frau gestaltet sich die Wohnungssuche dementsprechend 

schwierig, dies ist kulturell unüblich und wirft unter Umständen Fragen auf (FIS 7.8.2020, S. 32). 

Frauen und Minderheiten: Prinzipiell gestaltet sich die Rückkehr für Frauen schwieriger als für 

Männer. Eine Rückkehrerin ist auf die Unterstützung eines Netzwerks angewiesen, das in der Regel 

enge Familienangehörige – geführt von einem männlichen Verwandten – umfasst. Für 

alleinstehende Frauen ist es mitunter schwierig, eine Unterkunft zu mieten oder zu kaufen (FIS 

5.10.2018, S. 23). Auch für Angehörige von Minderheiten – etwa den Bantus – gestaltet sich eine 

Rückkehr schwierig. Ein Mangel an Netzwerken schränkt z.B. den Zugang zu humanitärer Hilfe ein 
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(LIFOS 19.6.2019, S. 8). Für eine weiblicheAngehörige von Minderheiten, die wederAussicht auf 

familiäre noch Clanunterstützung hat, stellt eine Rückkehr tatsächlich eine Bedrohung dar (ÖB 

3.2020, S. 11). 
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Somaliland 

Wirtschaft, Arbeit 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

In Somaliland hat es in den letzten 20 Jahren viele positive wirtschaftliche und soziale Entwicklungen 

gegeben (ACCORD 31.5.2021, S. 30). Hauptfaktoren der Wirtschaft und des BIP sind Viehzucht und 

Dienstleistungen (BS 2020, S. 30). Der informelle Sektor ist der Hauptpfeiler der Wirtschaft (FH 

3.3.2021b, G4). Das jährliche Budget Somalilands ist in den letzten Jahren stark gewachsen. 2015 

betrug es lediglich 156 Millionen US-Dollar, für 2021 sind bereits 339 Millionen budgetiert. 35% 

davon fließen in Sicherheit und Verteidigung, 9% in die Bildung und 5% ins Gesundheitswesen. Dabei 

hat Somaliland kaum – und nur inländische – Schulden, der Anteil der Schuldentilgung liegt im 

Budget bei nur rund 3%. Das BIP/Kopf betrug 2020 566 US-Dollar, der Großteil des BIP entstammt 

der Viehzucht (30 %), dem Handel (24 %), Remissen (22 %) und der Landwirtschaft (8 %) (HD 

14.1.2021). Der somaliländische Shilling ist verhältnismäßig stabil (BS 2020, S. 27). Die zahlreichen 

Rückkehrer aus der Diaspora sind aufgrund ihrer Finanzkraft und ihres Wissens für die Wirtschaft von 

enormer Bedeutung (Spiegel 1.3.2021). 

Gemäß verfügbaren Statistiken beträgt die (formelle) Jugendarbeitslosigkeit in Somaliland 

mindestens 60% (ÖB 3.2020, S. 19). Nach anderen Angaben beträgt die Arbeitslosigkeit insgesamt 

47,4 % (RMMS 7.2016). Generell scheinen zu den Schätzungen unterschiedliche 

Berechnungsmethoden herangezogen zu werden. 

Eine Studie der UN-Agentur UNFPAaus dem Jahr 2016 nennt folgende Zahlen, wonach zwar nur 29,9 

% der erwerbsfähigen Bevölkerung arbeitet, jedoch auch nur 13,8 % als Arbeitssuchende gelten. 

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist ökonomisch inaktiv. Als arbeitend werden in der Studie 

folgende Personen bezeichnet: Jene die in den der Erhebung vorangegangenen zwölf Monaten 
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bezahlter Arbeit nachgegangen sind oder selbstständig waren. Darunter fällt auch unbezahlte (aber 

produktive) Arbeit in der Familie, bei welcher direkt Einkommen produziert wird 

(etwa Viehhüten, Arbeit am eigenen Ackerland; Wirtschaftstreibende, Dienstleister im eigenen 

Betrieb). Als arbeitslos werden jene Personen bezeichnet, die in diesen zwölf Monaten nach Arbeit 

gesucht haben und bereit sind, eine Arbeit anzunehmen (UNFPA 2016, S. 29): 

 

Quelle: (UNFPA 2016, S.29) 

In der gleichen Studie wurde der Status bzgl. Arbeit auch auf Geschlechter heruntergebrochen. 

Folglich sind in Somaliland 17,4% der Männer und 10% der Frauen imAlter von 15-64 Jahren auf der 

Arbeitssuche, wohingegen 35,2% der Männer und 22,2% der Frauen einer Arbeit nachgehen (UNFPA 

2016, S. 31): 

 

Quelle: (UNFPA 2016, S.31) 

Die große Masse der werktätigen Männer und Frauen arbeitet in Landwirtschaft, Viehzucht und 

Fischerei (63 %). Der nächstgrößere Anteil an Personen arbeitet als Dienstleister oder im Handel 

(15,2 %) (UNFPA 2016, S. 36): 
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Quelle: (UNFPA 2016, S.36) 

Trotzdem gehört die Suche nach Arbeitsmöglichkeiten zu den Hauptgründen für Migration 

(ÖB 3.2020, S. 19). Clanverbindungen spielen bei der Arbeitssuche eine kritische Rolle (FH 3.3.2021b, 

F4). Frauen tragen mittlerweile in 48 % der Haushalte den Hauptteil zum Familieneinkommen bei 

(OXFAM 6.2018, S. 10). In den städtischen Gebieten hat die beschleunigte Land-Stadt Migration zur 

Herausbildung peripherer Stadtgemeinden geführt, die von sozialen Dienstleistungen, dem formellen 

Arbeitsmarkt und politischer Mitsprache abgeschnitten sind (ÖB 3.2020, S. 19). 

 

Der Ausbildungssektor in Somaliland hat sich ständig verbessert. Meist arbeiten hier staatliche 

Organe, lokale Gemeinden und externe Geber – darunter die Diaspora – zusammen. Private 

Bildungsanbieter boomen, und es gibt mehrere Universitäten und Colleges (BS 2020, S. 32). Die 

Sahamiye Foundation, welche u.a. vom Gründer des Finanzdienstleisters Worldremit betrieben wird, 

hat angekündigt, in den nächsten zehn Jahren 500 Millionen US-Dollar in Somaliland ausgeben zu 

wollen. Die Alphabetisierungsrate soll damit auf 90% gehoben werden. Außerdem will die Stiftung 

100.000 Menschen eine adäquate Berufsausbildung zukommen lassen und ins Gesundheitswesen 

investieren. Die Stiftung war schon zuvor die größte Wohltätigkeitsstiftung in Somaliland und hat 

bereits zahlreiche Programme gestartet (SLP 7.4.2021). 

Die Organisation Shaqadoon betreibt ein Programm, um Jugendliche auf den Arbeitsmarkt 

vorzubereiten. Sie bietet technische und handwerkliche Ausbildung und hat schon 900 Jugendliche in 

Borama, Hargeysa, Burco und Berbera ausgebildet. Nach Angaben von Shaqadoon gibt es in 

Somaliland zwar Arbeitsplätze, doch haben viele Einheimische nicht die erforderlichen Fähigkeiten. 

Deswegen werden dafür oft ausländische Arbeitskräfte herangezogen (AMISOM 6.3.2019). Auch 

OXFAM betreibt u. a. in Zusammenarbeit mit Shaqadoon und deren Hargabits Academy ein 

Programm, um der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Das Programm bietet auf dem 

Arbeitsmarkt gesuchte Ausbildung (z.B. digitale und IT-Bildung) und eine bessere Vermittlung zu 

Arbeitsplätzen – speziell auch für marginalisierte Jugendliche (OXFAM o.D.a). Ein anderes, u.a. von 
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der EU finanziertes, Projekt wird vom Africa Educational Trust geleitet. Mit diesem Programm 

erhalten 400 junge Menschen grundsätzliche (Alphabetisierung) und weitergehende (handwerkliche, 

unternehmerische) Ausbildung. Mindestens 250 jungen Menschen wird der Zugang zu Mikrokrediten 

ermöglicht, um sich eine Lebensgrundlage zu schaffen (AET 2020). Der Norwegian Refugee Counci 

(NRC) bietet ein ähnliches Programm (NRC 23.12.2020). 
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Grundversorgung (es ist auch der Teil zu Somalia zu berücksichtigen) 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Die Regierung ist in der Lage, grundlegende Dienste bereitzustellen. Gerade im Bildungs- und 

Gesundheitsbereich wurden hier signifikante Verbesserungen erreicht (BS 2020, S. 11). Allerdings 

herrscht im Land noch immer ein hohes Maß an Armut (BS 2020, S. 33). Es gibt kein öffentliches 

Wohlfahrtssystem. Soziale Unterstützung erfolgt entweder über islamische 

Wohltätigkeitsorganisationen, NGOs oder den Clan. Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie 

Armutsminderung liegen im privaten Sektor. Das eigentliche soziale Sicherungsnetz bilden die 

erweiterte Familie und der Clan. Auch Remissen aus dem Ausland tragen zu diesem Netz bei (BS 

2020, S 29). Alleine im Jahr 2020 wurden 1,3 Milliarden US-Dollar nach Somaliland überwiesen (SLP 

7.4.2021). Viele Haushalte sind auf diese Gelder angewiesen (FH 3.3.2021, G4). 

In Hargeisa, in Somaliland geht es den Menschen durchschnittlich besser als in Süd-/Zentralsomalia 

(ACCORD 31.5.2021, S.27).In vielen Teilen Somalilands gibt es nach wie vor Unsicherheit bei der 

Nahrungsmittelversorgung und Armut. In ländlichen Gebieten lebt mehr als eine von drei Personen 

in Armut, in urbanen Gebieten ist es mehr als eine von vier (HD 14.1.2021). Überdurchschnittlich 

viele der bei einer Studie befragten IDP-Familien haben Kinder bei Verwandten (76 %) oder aber auch 

in institutionellen Pflegeeinrichtungen (7 %) untergebracht. Weitere 54 % schicken Kinder zum Essen 

zu Nachbarn. Generell sind gesellschaftlicher Zusammenhalt und soziale Netze in Somaliland besser 

als in anderen Landesteilen (OXFAM 6.2018, S. 11f). Wenn Verwandten aber die Ressourcen zur Hilfe 

ausgehen, führt der Weg oft ins IDP-Lager (TG 8.7.2019). 

In Somaliland ist es den Menschen aufgrund der besseren Sicherheitslage und der grundsätzlich 

besseren Organisation der staatlichen Stellen und besseren staatlichen Interventionen im Krisenfalle 

rascher möglich, den Lebensunterhalt wieder aus eigener Kraft zu bestreiten (AA 18.4.2021, S. 22). 

Allerdings hat das Land in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren Dürre durchlebt. Vielen Menschen 

ist dadurch ihr Lebensunterhalt verloren gegangen. Auch früher hat es Dürren gegeben, aber nicht in 

dieser Frequenz (DEVEX 9.7.2019; vgl. TG 8.7.2019). Rund 725.000 Menschen sind akut von einer 

Unsicherheit in der Nahrungsmittelversorgung betroffen (ÖB 3.2020, S. 19). Aus Bari, Nugaal und 

Sanaag kommen Anfang 2021 Meldungen über Wassermangel; auch die Region Togdheer ist von der 

Krise betroffen (UNOCHA 27.1.2021, S. 1). Die National Disaster Agency (NADFOR) hat bestätigt, dass 

eine schwere Dürre Teile von Maroodi-Jeex, Togdheer, Sool und Sanaag getroffen hat. Anfangs 

wurde durch die Regierung Nahrung verteilt, doch war dies zu wenig, um die betroffenen ca. 55.000 

Familien zu versorgen (SLS 7.3.2021). 

Bereits seit der Hungersnot 2011 versuchen internationale Organisationen, eine Resilienz gegenüber 

den Klimabedingungen in der Region aufzubauen. Allerdings führen akute Notlagen immer wieder zu 

einer Umplanung der Ressourcen, damit nötige Soforthilfe bereitgestellt werden kann (ÖB 3.2020, S. 

19). Es kommt in Somaliland hinsichtlich der Zurverfügungstellung humanitärer Hilfe zu keinen 

Problemen durch al Shabaab (LIFOS 3.7.2019, S. 38). 

Aufgrund der vergleichsweise guten Sicherheitslage, verzeichnen die UN in Somaliland weniger 

Zwischenfälle im Zusammenhang mit humanitärem Zugang als anderswo im Land (ÖB 3.2020, 
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S. 19). Alleine die UN führt für die somaliländischen Regionen folgende Zahlen an aktiven 

Partnern an: Awdal: 29; Woqooyi Galbeed: 42; Togdheer: 34; Sool: 36; Sanaag: 32 (UNOCHA 

11.2020). 
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Medizinische Versorgung 

Süd-/Zentralsomalia, Puntland 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Die medizinische Versorgung ist im gesamten Land äußerst mangelhaft (AA 18.4.2021, S. 23). 

Die Infrastruktur bei der medizinischen Versorgung ist minimal und beschränkt sich meist auf Städte 

und sichere Gebiete (HIPS 5.2020, S. 38). Die Ausrüstung reicht nicht, um auch nur die 

grundlegendsten Bedürfnisse der Bevölkerung ausreichend abdecken zu können (HIPS 5.2020, S. 38; 

vgl. AA 3.12.2020). Es mangelt an Geld, Personal, Referenzsystemen, Diagnoseeinrichtungen, an 

Ausbildungseinrichtungen, Regulierungen und Managementfähigkeiten (HIPS 5.2020, S. 38). 

Folglich zählt die Gesundheitslage zu den schlechtesten der Welt (ÖB 3.2020, S. 15). Die 

durchschnittliche Lebenserwartung beträgt ca. 55 Jahre für Männer und 57 Jahre für Frauen (AA 

18.4.2021, S. 23; vgl. HIPS 5.2020, S. 18). Erhebliche Teile der Bevölkerung haben keinen Zugang zu 

trinkbarem Wasser oder zu hinreichenden sanitären Einrichtungen (AA 18.4.2021, S. 23); daran 

sterben jährlich 87 von 100.000 Einwohnern (Äthiopien: 44) (HIPS 5.2020, S. 24). Die Quoten von 

Mütter- und Säuglingssterblichkeit sind unter den höchsten Werten weltweit (AA 18.4.2021, S. 23). 

Eine von zwölf Frauen stirbt während der Schwangerschaft, eines von sieben Kindern vor dem 

fünften Geburtstag (Äthiopien: 17). Bei der hohen Kindersterblichkeit schwingt Unterernährung bei 

einem Drittel der Todesfälle als Faktor mit (ÖB 3.2020, S. 15; vgl. HIPS 5.2020, S. 21ff). Selbst in 

Somaliland und Puntland werden nur 44 % bzw. 38 % der Mütter von qualifizierten Geburtshelfern 

betreut (ÖB 3.2020, S. 15). Al Shabaab hat die medizinische Versorgung eingeschränkt – etwa durch 

die Behinderung zivilen Verkehrs, die Vernichtung von Medikamenten und die Schließung von 

Kliniken (USDOS 11.3.2020, S.14). 

Es mangelt an Personal für die medizinische Versorgung. Besonders akut ist der Mangel an 

Psychiatern, an Technikern für medizinische Ausrüstung und an Anästhesisten. Am größten aber ist 

der Mangel an einfachen Ärzten (HIPS 5.2020, S. 42). Insgesamt kommen auf 100.000 Einwohner nur 

zwei im medizinischen Bereich ausgebildete Personen (Standard weltweit: 25 pro 100.000) (UNOCHA 

31.3.2020, S. 2). Nach anderen Angaben sind es pro 100.000 Ein- wohnern fünf Ärzte, vier 

Krankenpfleger und eine Hebamme. Dabei herrscht jedenfalls eine Ungleichverteilung: In Puntland 

gibt es 356 Ärzte, in Jubaland nur 54 und in Galmudug und im SWS je nur 25 (HIPS 5.2020, S. 

27/44ff). 

In Benadir gibt es 61 Gesundheitseinrichtungen, in HirShabelle 81. In anderen Bundesstaaten stehen 

folgende Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung (HIPS 5.2020, S. 39ff): 
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Nach anderen Angaben gibt es in ganz Somalia 11 öffentliche und 50 andere Spitäler. In Mogadischu 

gibt es 4 öffentliche und 46 andere Gesundheitszentren (FIS 7.8.2020, S. 31). Jedenfalls müssen 

Patienten oft lange Wegstrecken zurücklegen, um an medizinische Versorgung zu gelangen (HIPS 

5.2020, S. 39). In Mogadischu gibt es mindestens zwei Spitäler, die für jedermann zugänglich sind. In 

manchen Spitälern kann bei Notlage über die Ambulanzgebühr verhandelt 

werden (FIS 5.10.2018, S. 36). Im Gegensatz zu Puntland werden in Süd-/Zentralsomalia 

Gesundheitseinrichtungen vorwiegend von internationalen NGOs unter Finanzierung von Gebern 

betrieben (HIPS 5.2020, S. 39). Das Keysaney Hospital wird von der Somali Red Crescent Society 

(SRCS) betrieben. Zusätzlich führt die SRCS Rehabilitationszentren in Mogadischu und Galkacyo (SRCS 

2020, S. 8). Die Spitäler Medina und Keysaney (Mogadischu) sowie in Kismayo und Baidoa werden 

vom Roten Kreuz unterstützt (ICRC 7.2020). Das Rote Kreuz unterstützt die Somali Red Crescent 

Society beim Betrieb von 29 Erstversorgungseinrichtungen (20 feste und 9 mobile Kliniken). Auch 

vier Spitäler mit insgesamt 410 Betten in Mogadischu (Keysaney, Medina), Baidoa und Kismayo 

werden unterstützt (ICRC 13.9.2019). 

Allerdings sind die öffentlichen Krankenhäuser mangelhaft ausgestattet (AA 18.4.2021, S. 23; vgl. FIS 

7.8.2020, S. 31f), was Ausrüstung/medizinische Geräte, Medikamente, ausgebildete Kräfte und 

Finanzierung angeht (AA 18.4.2021, S. 23). Dabei ist der Standard von Spitälern außerhalb 

Mogadischus erheblich schlechter (FIS 5.10.2018, S. 36). Zudem bietet die Mehrheit der 

Krankenhäuser nicht alle Möglichkeiten einer tertiären Versorgung (HIPS 5.2020, S. 38). Speziellere 

medizinische Versorgung – etwa Chirurgie – ist nur eingeschränkt verfügbar – in öffentlichen 

Einrichtungen fast gar nicht, unter Umständen aber in privaten. So werden selbst am Banadir 

Hospital – einem der größten Spitäler des Landes, das über vergleichsweise gutes Personal verfügt 

und auch Universitätsklinik ist – nur einfache Operationen durchgeführt (FIS 5.10.2018, S. 35). Relativ 

häufig müssen daher Patienten von öffentlichen Einrichtungen an private verwiesen werden (FIS 

7.8.2020, S. 31). 

Die Primärversorgung wird oftmals von internationalen Organisationen bereitgestellt und ist für 

Patienten kostenfrei. Allerdings muss manchmal für Medikamente bezahlt werden (FIS 5.10.2018, S. 

35f; vgl. ACCORD 31.5.2021, S. 20). Oft handelt es sich bei dieser Primärversorgung um sogenannte 

„Mother Health Clinics“, von welchen es in Somalia relativ viele gibt. Diese werden von der 

Bevölkerung als Gesamtgesundheitszentren genutzt, weil dort die Diagnosen eben kostenlos sind 

(ACCORD 31.5.2021, S. 20). Private Einrichtungen, die spezielle Leistungen anbieten, sind sehr teuer. 

Schon ein kleiner operativer Eingriff kostet 100 US-Dollar. Am Banadir-Hospital in Mogadischu wird 

eine Ambulanzgebühr von 5-10 US-Dollar eingehoben, die Behandlungsgebühr an anderen Spitälern 

beläuft sich auf 5-12 US-Dollar. Medikamente, die Kindern oder ans Bett gebundenen Patienten 

verabreicht werden, sind kostenlos. Üblicherweise sind die Kosten für eine Behandlung aber vom 

Patienten zu tragen (FIS 5.10.2018, S. 35f). Am türkischen Spital in Mogadischu, das als öffentliche 

Einrichtung wahrgenommen wird, werden nur geringe Kosten verrechnet, arme Menschen werden 
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gratis behandelt (MoH/DIS 27.8.2020, S. 73). Generell gilt, wenn z.B. ein IDP die Kosten nicht 

aufbringen kann, wird er in öffentlichen Krankenhäusern auch umsonst behandelt. Zusätzlich kann 

man sich auch an Gesundheitseinrichtungen wenden, die von UN-Agenturen betrieben werden. Bei 

privaten Einrichtungen sind alle Kosten zu bezahlen (FIS 7.8.2020, S. 31/37). Es gibt keine 

Krankenversicherung (MoH/DIS 

27.8.2020, S. 73). 

Aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten musste die SRCS ihre mobilen und stationären Kliniken 

von 129 auf 72 reduzieren (57 stationäre und 15 mobile). Als Ziel wird die Abdeckung des Bedarfs 

von rund 1,6 Millionen Menschen angegeben. Im Jahr 2019 konnten mehr als 850.000 

Patienten behandelt werden. Davon waren 45 % Kinder und 40 % Frauen. Die häufigsten 

Behandlungen erfolgten in Zusammenhang mit akuten Atemwegserkrankungen (26 %), 

Durchfallerkrankungen (9,2 %), Anämie (13 %), Hautkrankheiten (5,2 %), Harnwegsinfektionen (11,6 

%) und Augeninfektionen (4,4 %) (SRCS 2020, S. 9f). Versorgungs- und Gesundheitsmaßnahmen 

internationaler Hilfsorganisationen mussten auch immer wieder wegen Kampfhandlungen oder 

aufgrund von Anordnungen unterbrochen werden (AA 18.4.2021, S. 23). 

Psychiatrie: Es gibt in ganz Süd-/Zentralsomalia und Puntland nur einen Psychiater, elf Sozialarbeiter 

für psychische Gesundheit sowie 19 Pflegekräfte. Folgende psychiatrische Einrichtungen sind 

bekannt (WHO Rizwan 8.10.2020): 

 

An psychiatrischen Spitälern gibt es nur zwei, und zwar in Mogadischu; daneben gibt es drei 

entsprechende Abteilungen an anderen Spitälern und vier weitere Einrichtungen. Dabei gibt es eine 

hohe Rate an Personen mit posttraumatischer Belastungsstörung (WHO Rizwan 8.10.2020). 

Psychische Probleme werden durch den bestehenden Konflikt und den durch Instabilität, Arbeitsund 

Hoffnungslosigkeit verursachten Stress gefördert. Schätzungen zufolge sind 30 % der Bevölkerung 

betroffen (FIS 5.10.2018, S. 34; vgl. ÖB 3.2020, S. 16), die absolute Zahl wird mit 

1,9 Millionen Betroffenen beziffert (HIPS 5.2020, S. 26). Psychisch Kranken haftet meist ein mit 

Diskriminierung verbundenes Stigma an. Nach wie vor ist das Anketten psychisch Kranker eine 

weitverbreitete Praxis. Dies gilt selbst für psychiatrische Einrichtungen – etwa in Garoowe (WHO 

Rizwan 8.10.2020). Aufgrund des Mangels an Einrichtungen werden psychisch Kranke mitunter an 

Bäume gebunden oder zu Hause eingesperrt (USDOS 30.3.2021, S. 35). Im Zweifelsfall suchen 

Menschen mit psychischen und anderen Störungen Zuflucht im Glauben (ACCORD 

31.5.2021, S. 38). 

Verfügbarkeit: 

• Diabetes: Kurz- und langwirkendes Insulin ist kostenpflichtig verfügbar. Medikamente können 

überall gekauft werden. Die Behandlung erfolgt an privaten Spitälern (UNFPA/DIS 25.6.2020, S. 
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84). Rund 537.000 Menschen leiden in Somalia an einer Form von Diabetes (HIPS 5.2020, S. 

26). 

• Dialyse: In Mogadischu ist Dialyse nicht möglich (FIS 7.8.2020, S. 31); nach anderen 

Angaben steht Dialyse in Städten zur Verfügung, nicht aber auf Bezirksebene (MoH/DIS 

27.8.2020, S. 74). Am türkischen Krankenhaus in Mogadischu kostet jede Behandlung 35 US-

Dollar (DIS 11.2020, App. F, S. 16). 

• HIV/AIDS: Kostenlose Dienste stehen zur Verfügung (MoH/DIS 27.8.2020, S. 74). Über das Land 

verstreut gibt es Zentren, in welchen anti-retrovirale Medikamente kostenfrei abgegeben 

werden (UNFPA/DIS 25.6.2020, S. 83). 

• Krebs: Es gibt nur diagnostische Einrichtungen, keine Behandlungsmöglichkeiten (MoH/DIS 

27.8.2020, S. 74). Es sind auch keine Medikamente verfügbar. Wer es sich leisten kann, geht 

zur Behandlung nach Indien, Äthiopien, Kenia oder Dschibuti (UNFPA/DIS 25.6.2020, S. 83). 

• Orthopädie: Das SRCS betreibt in Hargeysa, Mogadischu und Galkacyo orthopädische 

Rehabilitationszentren samt Physiotherapie (SRCS 2020, S. 8).An den genannten Zentren der 

SRCS in Mogadischu und Galkacyo werden Prothesen, Orthosen, Physiotherapie, Rollstühle 

und Gehhilfen organisiert, unterhalten und repariert (SRCS 2020, S. 20ff). 

• Psychische Krankheiten: Die Verfügbarkeit ist hinsichtlich der Zahl an Einrichtungen, 

qualifiziertem Personal und geographischer Reichweite unzureichend. Auch die Verfügbarkeit 

psychotroper Medikamente ist nicht immer gegeben, das Personal im Umgang damit nicht 

durchgehend geschult (WHO Rizwan 8.10.2020). Oft werden Patienten während psychotischer 

Phasen angekettet (UNFPA/DIS 25.6.2020, S. 84). 

• Transplantationen: Diese sind in Somalia nicht möglich, es gibt keine Blutbank. Patienten 

werden i.d.R. nach Indien, in die Türkei oder nach Katar verwiesen (UNFPA/DIS 25.6.2020, S. 

84). 

• Tuberkulose: Die Behandlung wird über den Global Fund gratis angeboten (UNFPA/DIS 

25.6.2020, S. 84). Die Zahl an Infizierten mit der multi-resistenten Art von Tuberkulose ist in 

Somalia eine der höchsten in Afrika. Mehr als 8 % der Neuinfizierten weisen einen resistenten 

Typ auf (HIPS 5.2020, S. 25). 

Medikamente: Grundlegende Medikamente sind verfügbar (FIS 5.10.2018, S. 37; vgl. FIS 

7.8.2020, S. 31), darunter solche gegen die am meisten üblichen Krankheiten sowie jene zur 

Behandlung von Diabetes, Bluthochdruck, Epilepsie und von Geschwüren. Auch Schmerzstiller sind 

verfügbar. In den primären Gesundheitszentren ländlicher Gebiete kann es bei Medikamenten zur 

Behandlung chronischer Krankheiten zu Engpässen kommen (FIS 5.10.2018, S. 37). Nach anderen 

Angaben kommt es in Krankenhäusern allgemein immer wieder zu Engpässen bei der Versorgung mit 

Medikamenten, Verbands- und anderen medizinischen Verbrauchsmaterialien (AA 3.12.2020). Die 

oben erwähnten, vom Roten Kreuz unterstützten Spitäler erhalten Medikamente vom Roten Kreuz 

(ICRC 13.9.2019). 

Es gibt keine Regulierung des Imports von Medikamenten (DIS 11.2020, S. 73). Medikamente können 

ohne Verschreibung gekauft werden. Die Versorgung mit Medikamenten erfolgt in erster Linie über 
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private Apotheken. Für Apotheken gibt es keinerlei Aufsicht (FIS 5.10.2018, S. 37). Die zuständige 

österreichische Botschaft kann zur Medikamentenversorgung in Mogadischu keine Angaben machen 

(ÖB 3.2020, S. 16). 
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Rückkehr 

Süd-/Zentralsomalia, Puntland 

Letzte Änderung: 07.07.2021 

Rückkehr international: Die steigende Rückkehr von somalischen Flüchtlingen nach Somalia ist eine 

Tatsache (ÖB 3.2020, S. 13). Schon nach den Jahren 2011 und 2012 hat die Zahl der aus der Diaspora 

nach Süd- und Zentralsomalia zurückkehrenden Menschen stark zugenommen. Es gibt keine 

Statistiken, doch alleine die vollen Flüge nach Mogadischu und die sichtbaren Investments der 

Diaspora scheinen die Entwicklung zu bestätigen (EASO 12.2017, S. 55). Viele lokale Angestellte 

internationaler NGOs oder Organisationen sind aus der Diaspora zurückgekehrte Somali. Andere 

kommen nach Somalia auf Urlaub oder eröffnen ein Geschäft (BFA 3./4.2017). Repräsentanten der 

somalischen Gemeinde in London geben an, dass hunderte ihrer Kinder nach Somalia, Somaliland 

und Kenia ausgeflogen wurden. Grund dafür ist die wachsende Sorge der Eltern vor Drogenbanden 

und Gewalt in England (TG 9.3.2019). 

Großbritannien, Norwegen, Dänemark und Finnland führen grundsätzlich Abschiebungen nach 

Mogadischu durch. 2018 hat auch die Schweiz erstmals nach Somalia rückgeführt. Belgien und die 

Niederlande haben im Jahr 2020 wegen COVID-19 keine Rückführungen durchgeführt, 

Rückführungen aus Deutschland gestalteten sich schwierig (AA 18.4.2021, S. 24). Im November 2019 

wurde Somalia in das ERRIN-Programm für freiwillige Rückkehr aufgenommen. Daran partizipiert 

auch Österreich (BMI 8.11.2019). 

Rückkehr regional: Bis November 2019 sind insgesamt 91.232 Somalis über AVR-Programme 
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(zur unterstützten freiwilligen Rückkehr) des UNHCR zurückgeführt worden, mehrheitlich aus Kenia, 

aber auch aus Dschibuti, Libyen und dem Jemen (UNHCR 30.11.2019). Aus dem Jemen sind dort als 

Flüchtlinge anerkannte Somali zurückgekehrt - sowohl mit als auch ohne Unterstützung durch den 

UNHCR (USDOS 30.3.2021, S. 22). Mehr als 75 % der Rückkehrer aus dem Jemen gehen nach 

Mogadischu (UNHCR 30.6.2019a). Aus dem Jemen kamen mehr als 5.400 somalische Flüchtlinge mit 

Unterstützung durch den UNHCR zurück in ihr Land. Weitere knapp 40.000 sind aus dem Jemen ohne 

Unterstützung zurückgekehrt (AA 18.4.2021, S. 22; vgl. ÖB 3.2020, S. 13). Im Feber 2021 landete ein 

Boot mit 164 jemenitischen und somalischen Familien in Bossaso, die Menschen wurden dort in 

einem Flüchtlingszentrum registriert (Sahan 

25.2.2021b). Seit 2018 ist die Zahl an Rückkehrern jedenfalls rückläufig (AA 18.4.2021, S. 22). Im Jahr 

2020 waren es insgesamt nur etwa 1.000 Rückkehrer (USDOS 30.3.2021, S. 21) - nicht zuletzt 

aufgrund der COVID-19-Pandemie. Ende 2020 wurden die diesbezüglichen Aktivitäten in begrenztem 

Ausmaß wieder aufgenommen (UNHCR 31.5.2021, S. 1). Insgesamt zählt der UNHCR Ende Mai 2021 

ca. 132.000 zurückgekehrte Flüchtlinge (UNHCR 27.6.2021, S. 1). 

Der UNHCR und andere internationale Partner unterstützen seit 2014 die freiwillige Rückkehr von 

Somaliern aus Kenia. Grundlage ist ein trilaterales Abkommen zwischen Kenia, Somalia und dem 

UNHCR (AA 18.4.2021, S. 22; vgl. NLMBZ 3.2019, S. 54). Seit Abschluss des trilateralen Abkommens 

kehrten mit Unterstützung des UNHCR über 84.900 Menschen aus Kenia nach Somalia zurück. Diese 

gingen vor allem nach Kismayo und das südliche Jubaland (AA 18.4.2021, S. 22). Die Remigration von 

Kenia nach Somalia erfolgt hauptsächlich über Land, wobei die Fahrt bis an die Grenze organisiert 

wird, und die Rückkehrer dann innerhalb Somalias den Transport selbst arrangieren (NLMBZ 3.2019, 

S. 54). Noch nie wurde ein Bus, welcher Rückkehrer transportiert, angegriffen (FIS 7.8.2020, S. 28). 

Allerdings kommt es aufgrund von Gewalt und Konflikt immer wieder zu Unterbrechungen bei der 

Rückkehrbewegung (USDOS 30.3.2021, S. 22). 

Seit Frühjahr 2018 unterstützt die sogenannte EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and 

Reintegration rückkehrwillige somalische Migranten vornehmlich in Libyen und Äthiopien. Die 

Leistungen umfassen Beratung zu Möglichkeiten der Rückkehr sowie der Integration in den 

somalischen Arbeitsmarkt. Außerdem wird die Entwicklung von standardisierten 

Rückführungsverfahren nach Somalia gefördert. Zwischen 2014 und 2020 kamen 773 somalische 

Flüchtlinge aus Dschibuti, 469 aus Libyen, 143 aus dem Sudan, 34 aus Eritrea und weitere aus Angola, 

Tunesien, Gambia, China und der Ukraine nach Somalia zurück (AA 18.4.2021, S. 22). 

Behandlung: Die Zahl der von westlichen Staaten zurückgeführten somalischen Staatsangehörigen 

nimmt stetig zu. Mit technischer und finanzieller Unterstützung haben sich verschiedene 

westliche Länder über die letzten Jahre hinweg für die Schaffung und anschließende 

Professionalisierung eines speziell für Rückführung zuständigen Returnee Management Offices 

(RMO) innerhalb des Immigration and Naturalization Directorates (IND) eingesetzt. Das RMO hat für 

alle Rückführungsmaßnahmen nach Somalia eine einheitliche Prozedur festgelegt, die konsequent 

zur Anwendung gebracht wird (AA 18.4.2021, S. 23). Am Flughafen kann es zu einer Befragung von 

Rückkehrern kommen (NLMBZ 3.2019, S. 52). Das RMO befragt sie hinsichtlich Identität, Nationalität, 

Familienbezügen sowie zum gewünschten zukünftigen Aufenthaltsort. Es gibt keine staatlichen 

Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige und andere Rückkehrer. Eine Unterkunft und 

ein innersomalischer Weiterflug kann vom RMO organisiert werden, die Rechnung begleichen die 

rückführenden Staaten (AA 18.4.2021, S. 23f). 

Es sind keine Fälle bekannt, wo somalische Behörden Rückkehrer misshandelt haben (NLMBZ 3.2019, 

S. 52). Staatliche Repressionen sind nicht die Hauptsorge der Rückkehrer. Nach vorliegenden 
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Erkenntnissen werden Rückkehrer vom RMO/IND grundsätzlich mit Respekt behandelt (AA 

18.4.2021, S. 23f). 

Rückkehrstudie von UNHCR: Der UNHCR hat für eine repräsentative Studie von 2018 bis 2020 mehr 

als 2.000 Haushalte mit fast 12.000 Angehörigen – darunter vor allem unterstützte Rückkehrer aus 

Kenia, Äthiopien und dem Jemen – zu ihrer Situation in Somalia befragt. Dabei hatten 46 % der 

Befragten angegeben, wegen der verbesserten Sicherheitslage nach Somalia zurückgegangen zu sein. 

13 % machten diesen Schritt wegen besserer ökonomischer Möglichkeiten. Nur 19 % der befragten 

Haushalte gaben an, in einem IDP-Lager zu wohnen (wobei der UNHCR diese Bezeichnung dezidiert 

für inadäquat hält). 95 % der Rückkehrer gaben an, nach ihrer Rückkehr keinerlei Form von Gewalt 

(Drohungen, Einschuchterungen, physische Gewalt) erlebt zu haben. 87 % gaben an, sich in ihrer 

Gemeinde und im Bezirk frei bewegen zu können. 92 % der Befragten gaben an, dass sie nicht als 

Rückkehrer diskriminiert würden; und 90 % wurden auch nicht wegen ihrer ethnischen oder Clan-

Zugehörigkeit diskriminiert. 88% der Befragten haben keine Streitigkeiten austragen müssen. Von 

jenen, die in Konflikte verwickelt waren, gaben 43 % Wohnungs- und Landstreitigkeiten als Gründe 

an, weitere 19 % Familienstreitigkeiten (UNHCR 31.5.2021). 

Erreichbarkeit: Einen internationalen Standards entsprechenden, regelmäßigen Direktflugverkehr 

nach Mogadischu gibt es mit Turkish Airlines aus Istanbul, Ethiopian Airlines aus Addis Abeba, 

Kenyan Airways aus Nairobi und Qatar Airways aus Doha. Darüber hinaus fliegen regionale Fluglinien, 

die Vereinten Nationen, die Europäische Union und private Chartermaschinen Mogadischu aus 

Nairobi regelmäßig an. Für Rückführungen somalischer Staatsbürger wurden vor COVID-19 die 

Verbindungen der Turkish Airlines via Istanbul bzw. via Nairobi mit Jubba Airways bevorzugt. Bei 

Ersterer erfolgte meist eine polizeiliche Eskortierung bis Mogadischu, bei Letzterer nur bis Nairobi, 

da die Fluglinie sich dann gegen die Zahlung einer Gebühr um die Sicherheit kümmerte (AA 

18.4.2021, S. 24). 

Quellen: 

• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (18.4.2021): Bericht über die asyl- und 

abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2050118/Ausw%C3%A4rti 
ges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-_und_abschieberelevante_Lage_in_der_Bundesr 

epublik_Somalia_%28Stand_Januar_2021%29%2C_18.04.2021.pdf , Zugriff 23.4.2021 

• BFA - BFA/SEM Fact Finding Mission Somalia (3./4.2017): Informationen aus den Protokollen 

der FFM 

• BMI - Bundesministerium für Inneres [Österreich] (8.11.2019): ERRIN Reintegrationsprojekt 

Somalia und Somaliland ab 8. November 2019, per e-Mail 

• EASO - European Asylum Support Office (12.2017): Somalia Security Situation, 

https://www.easo .europa.eu/sites/default/files/publications/coi-somalia-dec2017lr.pdf , 

Zugriff 3.12.2020 

• FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (7.8.2020): Somalia: Fact-Finding Mission to 

Mogadishu in March 2020, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia+Fact-

Finding+Missio n+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf/2f51bf86-ac96-f34e-fd02-
667c6ae973a0/Somalia+Fact 

-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf?t=1602225617645 , Zugriff 17.3.2021 

• NLMBZ - Ministerie von Buitenlandse Zaken [Niederlande] (3.2019): Country of Origin 

Information Report on South and Central Somalia (nicht veröffentlichte englische Version), 

niederländische 

Version auf https://www.ecoi.net/en/file/local/2006489/Algemeen_ambtsbericht_Zuid-

_en_Centr aal-_Somalie__maart_2019.pdf , Zugriff 2.12.2020 
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• ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https: 

//www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021 

• Sahan - Sahan / Hillaac Net (25.2.2021b): The Somali Wire No. 90, per e-Mail, Originallink auf 

Somali: https://www.hillaac.net/puntland-oo-qaabishay-in-ka-badan-160-qoys-oo-qaxooti-ka-

soo -cararay-yemen/ 

• TG - The Guardian (9.3.2019): Mothers send sons to Somalia to avoid knife 

crime,https://www.theguardian.com/uk-news/2019/mar/09/british-somalis-send-sons-

abroad-to-protectagainst-knife-crime , Zugriff 3.12.2020 

• UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (27.6.2021): UNHCR Somalia: Operational 

Update 1-31 May 2021, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Somalia%20Op 

erational%20Update%20-%20May%202021.pdf , Zugriff 1.7.2021 

• UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (31.5.2021): Somalia Post Return Monitoring 

Snapshot Round 5 | MAY 2021, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PRM%20Sn 

apshot%20May%202021.pdf , Zugriff 1.7.2021 

• UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (30.11.2019): Refugee returnees to Somalia at 

30 November 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2022050/document-8.pdf , Zugriff 

27.1.2020 

• UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (30.6.2019): UNHCR Somalia Factsheet - 1 - 30 

June 2019, https://reliefweb.int/report/somalia/unhcr-somalia-factsheet-1-30-june-2019 , 

Zugriff 3.12.2020 

• USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 

2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-

HUMAN-RI GHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021 

2. Beweiswürdigung: 

2.1. Aufgrund der im Verfahren unterlassenen Vorlage eines unbedenklichen nationalen 

Identitätsdokuments bzw. sonstigen Bescheinigungsmittels konnte die Identität des BF nicht 

festgestellt werden. Soweit dieser namentlich genannt wird dient dies lediglich der 

Identifizierung des BF als Verfahrenspartei. 

Die Feststellungen, dass er in Mogadischu geboren und dort bis zu einem Alter von 16 Jahren 

bei seiner Großmutter aufgewachsen ist, ergeben sich aus den diesbezüglich glaubwürdigen 

Angaben des Beschwerdeführers und wird von jenen Feststellungen auch im Bescheid des 

BFA ausgegangen. Dass er im Jahr 1991 in den Jemen ausgereist ist, hat er gleichlautend 

angegebenen. Die Religionszugehörigkeit sowie die Clanzugehörigkeit gründen sich ebenso 

auf seinen Angaben und gelangt das BFA auch zu keinen diesbezüglichen anderen 

Feststellungen. 

Dass sich seine Familie in Äthiopien befindet, mit welcher in Kontakt steht, folgt aus den 

diesbezüglichen Angaben des Beschwerdeführers und auch aus dem Umstand, dass er vor 

dem BFA angegeben hat, der den Kindern Geld nach Äthiopien zu schicken (AS 362). 
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Dass er bis dato, sohin seit rund 30 Jahren, nicht in Somalia gewesen ist, kann aufgrund 

seiner diesbezüglich gleichlautenden Angaben festgestellt werden und ist nicht 

hervorgekommen, dass er bis dato dorthin zurückgekehrt wäre. 

Die Feststellungen zu seiner Muttersprache und den Arabischkenntnissen, konnten aufgrund 

der gleichlautenden Angaben getroffen werden. 

Dass er keine Familienangehörige in Somalia hat, hat er gleichlautend angegeben und ist 

auch diesbezüglich im Aberkennungsverfahren vor dem BFA nichts Gegenteiliges 

hervorgekommen. Auch das BFA geht von jener Prämisse aus (vgl. etwa Bescheid S. 14). 

Dass er in Somalia keine Berufsausbildung erhalten hat, Analphabet sowie nicht in der Schule 

war, ergibt sich aus diesbezüglich gleichlautenden Angaben, dies wurde auch vom 

Bundesverwaltungsgericht im Vorverfahren rechtskräftig festgestellt. Dass er in Somalia nie 

einen Beruf ausgeübt hat, konnte schließlich aufgrund seiner diesbezüglichen Angabe im 

Aberkennungsverfahren vor dem BFA (vgl. A363) festgestellt werden und ist mit der 

rechtskräftigen Vorentscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes zwangslos in Einklang zu 

bringen. 

Dass er von 2007 bis 2013 im Jemen als Fischer gearbeitet hat, hat er im Vorverfahren vor 

dem BFA angegeben (AS 227).  

Eine soziale und familiäre Verwurzelung betreffend Somalia konnte nicht festgestellt 

werden, da er auch im Aberkennungsverfahren diesbezüglich vor dem BFA gleichlautende 

Angaben gemacht hat (vgl. AS 361; AS 364). Insofern geht auch die Annahme des BFA fehl, 

wonach der Beschwerdeführer über soziale Anknüpfungspunkte in Somalia verfüge (vgl. 

Bescheid S. 13; Bescheid S. 133), als im rechtskräftigen Vorerkenntnis überdies u.a. von einer 

mangelnden sozialen Verwurzelung des Beschwerdeführers und von fehlenden 

Verbindungen des seit rund 30 Jahren nicht in Somalia, insbesondere Mogadischu, 

befindlichen Beschwerdeführers ausgegangen wird. 

Dass der Beschwerdeführer gesund ist, hat er selbst vor dem BFA im Aberkennungsverfahren 

angegeben und ist bis dato nichts Gegenteiliges hervorgekommen. 

Die Feststellung zur strafgerichtlichen Unbescholtenheit des Beschwerdeführers ergibt sich 

aus der Einsicht in das Strafregister. 

2.2. Dass der Beschwerdeführer am 01.06.2015 im Bundesgebiet einen Antrag auf 

internationalen Schutz stellte, ergibt sich unstrittig aus den Gerichts- sowie 
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Verwaltungsakten. Ebenso ergibt sich, dass dem Beschwerdeführer mit mündlich 

verkündetem und in Rechtskraft erwachsenem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes 

vom 15.02.2018 gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Somalia zuerkannt sowie gemäß wird § 

8 Abs. 4 AsylG 2005 dem Beschwerdeführer eine befristete Aufenthaltsberechtigung als 

subsidiär Schutzberechtigter bis zum 15.02.2019 erteilt wurde. Ebenso unstrittig ist, dass er 

am 19.11.2018 einen Antrag auf Verlängerung seiner befristeten Aufenthaltsberechtigung 

gem. § 8 Abs. 4 AsylG 2005 gestellt hat. Dass mit dem angefochtenen Bescheid des BFA dem 

Beschwerdeführer der zuerkannte Status eines subsidiär Schutzberechtigten aberkannt, die 

befristete Aufenthaltsberechtigung entzogen und sein Antrag auf Verlängerung der 

befristeten Aufenthaltsberechtigung abgewiesen wurde, ist ebenso unstrittig. 

Die Feststellungen hinsichtlich der Lage in Somalia und möglichen Änderungen im Fall des 

Beschwerdeführers ergeben sich insbesondere aus einem Vergleich des am 15.02.2018 

mündlich verkündeten und gekürzt schriftlich ausgefertigten Erkenntnisses vom 12.03.2018, 

welchem die Länderinformationsblätter der Staatendokumentation zu Somalia vom 

12.01.2018 (in der Folge LIB 01/2018) zugrunde gelegt wurden, und dem Bescheid des BFA 

vom 29.03.2019 zugrundeliegenden Länderberichte, nämlich der Länderinformationsblätter 

der Staatendokumentation zu Somalia vom 12.01.2018, aktualisiert am 17.09.2018, in der 

Folge LIB 09/2018). Im Übrigen wurde amtswegig in die zuletzt am 08.07.2021 aktualisierten 

Länderinformation der Staatendokumentation zu Somalia (in der Folge LIB 07/2021) Einsicht 

genommen (siehe dazu näher die oben getroffenen Länderfeststellungen). 

Im LIB 01/2018 wird zur Versorgungslage in Somalia (Kapitel 21 – 

Grundversorgung/Wirtschaft) insbesondere Folgendes ausgeführt (Hervorhebungen nicht im 

Original): 

 

„Generell hätte Somalia großes wirtschaftliches Potential, sei es im Agro-Business, in der Viehzucht, der 

Fischerei oder im Handel, bei erneuerbaren oder anderen Energiequellen. Außerdem verfügt Somalia über sehr 

unternehmerische Staatsbürger, sowohl im Land als auch in der Diaspora. Dieses Potential wäre vorhanden 

(UNSOM 13.9.2017). Die Diaspora investiert auch seit mehreren Jahren auf unterschiedliche Art in ganz Somalia 

(SHU 16.6.2016). Laut Schätzungen überweist die Diaspora pro Jahr mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar in die 

Heimat. Damit ist die somalische Wirtschaft aber gleichzeitig eine der am meisten von Remissen abhängigen 

Ökonomien der Welt (SHU 16.6.2017).  

Doch noch gehört Somalia zu den ärmsten Ländern der Erde. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung kann sich 

nicht ausreichend mit Lebensmitteln und Trinkwasser versorgen (AA 4.2017b). Periodisch wiederkehrende 

Dürreperioden mit Hungerkrisen und die äußerst mangelhafte Gesundheitsversorgung sowie der 

mangelhafte Zugang zu sauberem Trinkwasser und das Fehlen eines funktionierenden Abwassersystems 

machen Somalia seit Jahrzehnten zum Land mit dem größten Bedarf an internationaler Nothilfe (AA 

1.1.2017; vgl. AA 4.2017b). Das Land ist also in hohem Grade von Hilfe abhängig (UNSOM 13.9.2017). 43% 
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der somalischen Bevölkerung leben in extremer Armut von weniger als einem US-Dollar pro Tag (UNHRC 

6.9.2017). 

Fehlende Daten machen es schwierig, die makro-ökonomische Situation Somalias ausreichend beschreiben zu 

können. Schätzungen zufolge ist das BIP im Jahr 2015 um 5% gestiegen, im Jahr 2016 um 6%. Die Prognose für 

2017 lautet auf ein Wachstum von 2,5%. Dabei ist dieses Wachstum vor allem im urbanen Raum entstanden 

und von Konsum, Remissen und Gebergeldern abhängig (WB 18.7.2017). 

 

Zugang zu Bildung und Arbeit stellt in vielen Gebieten eine Herausforderung dar (ÖB 9.2016). Das gegebene 

Wachstum des BIP ist in Somalia ein urbanes Phänomen, getrieben vom Konsum, von Hilfen aus dem Ausland 

und von Überweisungen aus der Diaspora. Dabei wirkt sich das von al Shabaab im Juni 2017 in drei 

Bundesstaaten ausgesprochene Verbot der Verwendung des Somali Shilling negativ aus, der Kurs der Währung 

ist gefallen (UNSC 5.9.2017; vgl. SEMG 8.11.2017). Mit ein Grund für das Verbot der al Shabaab war sicherlich 

das nicht regulierte und nicht genehmigte Nachdrucken von Banknoten durch die State Bank of Puntland (SEMG 

8.11.2017). 

Es gibt unterschiedliche Zahlen darüber, wie hoch die Jugendarbeitslosigkeit in Somalia ist. Am Human 

Development Index 2012 wurde die allgemeine Arbeitslosigkeit mit 54% angegeben, für Jugendliche (14-

29jährige) mit 67% (ÖB 9.2016; vgl. SHU 16.6.2017). UNDP gab die Zahl im Jahr 2012 mit 67% an. Bei der 

aktuellen Studie aus dem Jahr 2016 gaben aber nur 14,3% der befragten Jugendlichen (Mogadischu 6%, 

Kismayo 13%, Baidoa 24%) an, gegenwärtig arbeitslos zu sein. Dies kann auf folgende Gründe zurückzuführen 

sein: a) dass die Situation in diesen drei Städten anders ist, als in anderen Teilen Somalias; b) dass die 

wirtschaftliche Entwicklung seit 2012 die Situation verbessert hat; c) dass es nun mehr Unterbeschäftigte gibt; 

d) dass die Definition von „arbeitslos“ unklar ist (z.B. informeller Sektor) (IOM 2.2016). Außerdem sind nach 

anderen Angaben viele Männer aufgrund ihres Khat-Konsums mehr oder weniger berufsunfähig – ein Grund, 

warum oft Frauen als Familienerhalterinnen einspringen müssen (SZ 13.2.2017). 

All dies bedeutet jedenfalls, dass man die Arbeitslosigkeit in Somalia und in Mogadischu nicht beziffern kann (LI 

1.4.2016). Insgesamt sind zuverlässige Daten zur Wirtschaft unmöglich zu erhalten bzw. zu verifizieren (ÖB 

9.2016). Außerdem haben sich bisherige Studien darüber, wie Menschen in Mogadischu ihren Lebensunterhalt 

bestreiten, auf die am meisten vulnerablen Gruppen der Stadt konzentriert: Auf IDPs und Arme (urban poor). 

Für diese Gruppen ist es charakteristisch, dass sie humanitäre Unterstützung erhalten. Sie stellen etwa 20% der 

Bevölkerung von Mogadischu. Diese Gruppen profitieren nur zu einem äußerst geringen Anteil von Remissen 

(2% der Befragten; somalische Gesamtbevölkerung: 30%). Die Männer dieser Bevölkerungsgruppen arbeiten oft 

im Transportwesen, am Hafen und als Bauarbeiter; Frauen arbeiten als Hausangestellte. Eine weitere 

Einkommensquelle dieser Gruppen ist der Kleinhandel – v.a. mit landwirtschaftlichen Produkten. Zusätzlich 

erhalten sie Nahrungsmittelhilfe und andere Leistungen über wohltätige Organisationen (LI 1.4.2016). 

Seitens der Regierung gibt es für Arbeitslose jedenfalls keinerlei Unterstützung (LI 1.4.2016). In einer Studie 

von IOM gaben arbeitslose Jugendliche (14-30 Jahre) an, in erster Linie von der Familie in Somalia (60%) und 

von Verwandten im Ausland (27%) versorgt zu werden (IOM 2.2016). Insgesamt ist das traditionelle Recht 

(xeer) ein soziales Sicherungsnetz, eine Art der Sozial- und Unfallversicherung. Neben der Kernfamilie scheint 

der Jilib [Anm.: in etwa die unterste Ebene des Clansystems] maßgeblich für die Abdeckung von Notfällen 

verantwortlich zu sein. Wenn eine Person Unterstützung braucht, dann wendet sie sich an den Jilib oder – je 

nach Ausmaß – an untere Ebenen (z.B. Großfamilie) (SEM 31.5.2017). 

 

2015 wurde ein Wirtschaftsaufschwung am Hafen Mogadischus registriert. Dank der reduzierten Bedrohung 

durch Piraterie und die dadurch verbesserte Sicherheitslage interessieren sich immer mehr Investoren für 

Mogadischu. Die somalische Wirtschaft ist jedoch im Allgemeinen weiterhin fragil. Dies hängt mit der schmalen 

Wirtschaftsbasis zusammen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist nach wie vor von der Tierhaltung und Fischerei 

abhängig und damit externen und Umwelt-Einflüsse besonders ausgesetzt (ÖB 9.2016). 

Es kann angenommen werden, dass es in Mogadischu viel mehr Arbeitsmöglichkeiten gibt, als an anderen Orten 

Somalias. Der ökonomische Wiederaufbau verlangt sowohl nach erfahrenen, ausgebildeten Arbeitskräften, 

als auch nach jungen Menschen ohne Bildung und Arbeitserfahrung (LI 1.4.2016). In der Stadt gibt es eine 

steigende Nachfrage an Hilfsarbeitern. Früher hatten die nicht-Ausgebildeten größere Schwierigkeiten, eine 
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Arbeit zu finden. Mit der steigenden Kaufkraft der Bevölkerung steigt aber auch die Nachfrage nach 

Dienstleistungen, z.B. nach Reinigungskräften oder anderer Hausarbeit. Mit der zunehmenden Sicherheit in 

Mogadischu sind auch aus anderen Teilen des Landes unausgebildete Arbeitskräfte auf der Suche nach Arbeit in 

die Hauptstadt gekommen (IOM 2.2016; vgl. LI 1.4.2016). Dementsprechend sind unqualifizierte Arbeitskräfte, 

bei denen es nur um physische Kraft geht (Bauwirtschaft, Hafenarbeiter etc.) in Mogadischu zahlreich 

verfügbar. Junge Kandidaten werden bevorzugt (IOM 2.2016). 

Einen großen Bedarf gibt es an folgenden ausgebildeten Kräften und Fähigkeiten – bzw. womöglich auch an 

Ausbildungswilligen: Handwerker (Tischler, Maurer, Schweißer etc.); im Gastgewerbe (Köche, Kellner etc.); 

Schneider; Ingenieure; medizinisches Personal; fortgeschrittene IT- und Computerkenntnisse; Agrarfachwissen; 

Lehrkräfte auf allen Ebenen. Einen Bedarf gibt es auch an folgenden Arbeitskräften und Fähigkeiten: 

Mechaniker, Elektriker, Installateure, Fahrer von Spezialfahrzeugen; Betriebswirte und Buchhalter; Verkauf und 

Marketing; Englisch-Sprechern; IT- und Computerkenntnisse (IOM 2.2016). Der Mangel an Fachkräften ist so 

groß, dass in manchen Bereichen auf Gastarbeiter zurückgegriffen wird (z.B. im Gastgewerbe auf Kenianer und 

Somaliländer; oder im Baugewerbe auf Handwerker aus Bangladesch) (LI 1.4.2016; vgl. IOM 2.2016). 

Fast alle in der Studie von IOM befragten Arbeitgeber haben angegeben, dass sie mittelfristig mehr Personal 

einstellen wollen (IOM 2.2016). Weil freie Arbeitsplätze oft nicht breit beworben werden und die Arbeitgeber 

den Clan und die Verwandtschaft eher berücksichtigen als erworbene Fähigkeiten, haben Bewerber ohne 

richtige Verbindungen oder aus Minderheiten sowie Frauen (IOM 2.2016; vgl. DIS 9.2015), Witwen und 

Migranten ohne Familien schlechtere Chancen (DIS 9.2015). Arbeitssuchende greifen also auf ihre privaten 

Netzwerke zurück. Größere Firmen platzieren Jobangebote auch an Hauswänden oder in lokalen Medien. 

Öffentliche Stellen greifen auch auf Onlinemedien zurück (z.B. baidoanews.net oder somalijobs.net). Männliche 

Hilfsarbeiter stellen ihre Arbeitskraft frühmorgens an bestimmten Plätzen zur Verfügung (Mogadischu: Bakara; 

Baidoa: Kilo 7; Kismayo: Golol Place) (IOM 2.2016). 

 

Der militärische Erfolg gegen al Shabaab in Mogadischu hat dazu geführt, dass viele Somali aus der Diaspora 

zurückgekehrt sind (BS 2016; vgl. LI 1.4.2016). Die Rückkehrer haben investiert und gleichzeitig eine wachsende 

Nachfrage geschaffen (LI 1.4.2016). Außerdem traten neue Investoren in den Vordergrund, z.B. die Türkei (BS 

2016; vgl. LI 1.4.2016), China und die Golf-Staaten (LI 1.4.2016). Die Wirtschaft von Mogadischu hat begonnen 

zu wachsen. Dies wird angesichts des Baubooms am offensichtlichsten (BS 2016). Heute ist Mogadischu vom 

Wiederaufbau, ökonomischer Wiedererholung und Optimismus gekennzeichnet (LI 1.4.2016). Supermärkte, 

Restaurants und Hotels wurden neu geöffnet. Auch in anderen, der al Shabaab abgerungenen Städten steigt die 

Zahl wirtschaftlicher Aktivitäten (BS 2016).  

Viele UN-Agenturen (bspw. UN-Habitat, UNICEF, UNHCR) sind tatkräftig dabei das Land wiederaufzubauen (ÖB 

9.2016). Die UNO betreibt in Somalia gegenwärtig 18 auf Jugendliche zugeschnittene Programme und hat dort 

28 Mio. US-Dollar investiert. Sieben dieser Programme unterstützen die (Berufs-)Ausbildung um die 

Jugendarbeitslosigkeit zu senken (UNSC 5.9.2017). Der Somalia Stability Fund betreibt Infrastrukturprojekte in 

Hobyo, Xudur und Berdale – dadurch wurden Arbeitsplätze geschaffen. UNDP und UNIDO unterstützen 

Jugendliche in Jubaland, um deren Arbeitschancen zu erhöhen – etwa durch Ausbildung, Mikrokredite. In 

Afmadow wurde mit Unterstützung von USAID ein neuer Markt eröffnet. USAID unterstützt auch den 

Wiederaufbau auf Gemeindeebene, u.a. in den Bezirken Kismayo, Baardheere und Diinsoor (UNSC 5.9.2017). 

 

Das meiste Einkommen lukriert Somalia mit Viehexport, Häuten, Fisch, Holzkohle und Bananen. Ein 

Schlüsselelement der Wirtschaft ist der Telekommunikationsbereich. Außerdem sind seit dem Rückzug der al 

Shabaab aus Mogadischu einige Bereiche stark gewachsen: Die öffentliche Verwaltung; internationale 

Organisationen; Botschaften; der Bausektor; und der Dienstleistungsbereich (Hotels, Restaurants, 

Transportsektor, Schulen, Spitäler etc.) (LI 1.4.2016). Viele Bereiche liegen in den Händen privater Anbieter (LI 

1.4.2016; vgl. BS 2016). Neben Schulen und Spitälern wird beispielsweise auch die Steuer von einer Privatfirma 

eingehoben. Berechnungen zufolge ist die somalische Wirtschaft ständig gewachsen; für 2014 schätzt der IWF 

das Wachstum auf 3,7% (LI 1.4.2016). Ein potentieller Wachstumssektor wäre auch die Fischindustrie. Die 

somalischen Hoheitsgewässer beherbergen einige der reichsten Fischgründe der Welt. Es mangelt aber noch an 
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Ausbildung für Fischer, an Ausrüstung und Regulierungen. OXFAM und die EU unterstützen den diesbezüglichen 

Ausbau der Kapazitäten (OXFAM 30.9.2015). 

Aufgrund der Tatsache, dass bereits eine Anzahl von somalischen Flüchtlingen bereit ist, freiwillig 

zurückzukehren, besteht eine berechtigte Hoffnung das Land als zunehmend sicherer und bewohnbarer zu 

qualifizieren (ÖB 9.2016). 

Dürresituation 

Vier aufeinanderfolgende Regenzeiten sind ausgefallen. Diese Dürre hat nahezu zu einem Gesamtausfall der 

Ernte geführt und zur Reduzierung der Arbeitsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten beigetragen. Die Dürre 

hat zu Engpässen bei Wasser und Weideland geführt – und in der Folge zur Verendung von Viehbestand. 

Insbesondere ärmere Haushalte haben Probleme, die stark angestiegenen Preise für Grundnahrungsmittel 

bezahlen zu können; und andererseits können sie durch den Verkauf von Vieh kaum Einkommen erwerben (WB 

18.7.2017). Drei Jahre Dürre haben zu einer humanitären Krise geführt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung 

ist von Nahrungsmittelknappheit, von Kindersterblichkeit und Unterernährung betroffen. Rund 60% des 

Viehbestands wurde vernichtet, wobei die Viehzucht das Haupteinkommen großer Bevölkerungsteile darstellt 

(UNHRC 6.9.2017). Dabei hat die Dürre Auswirkungen auf alle ökonomischen Aktivitäten in Somalia, darunter 

Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei. Mittlerweile machen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Dürre 

auch substantiell im Bundesbudget bemerkbar (UNSC 5.9.2017). Allerdings ist der Schaden an Leben und 

Lebensbedingungen – vor allem von Frauen, Kindern und Benachteiligten – enorm (UNSOM 13.9.2017). Für 

die Zukunft wird an Programmen gearbeitet, um Resilienz gegenüber künftigen Dürreperioden zu entwickeln 

(UNSC 5.9.2017). 

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist nicht gewährleistet (AA 1.1.2017). Die 

Versorgungslage ist durch geringe Ernteerträge und Trockenperioden anhaltend schlecht. Aufgrund der 

schwierigen Sicherheitslage und Einschränkungen durch die Aktivitäten diverser Milizen, ist es für humanitäre 

Organisationen eine Herausforderung  benachteiligte Bevölkerungsteile zu erreichen (ÖB 9.2016).  

 

Zu Beginn des Jahres 2017 hatte sich die humanitäre Lage in Somalia mit alarmierender Geschwindigkeit 

verschlechtert. Der somalische Präsident hat am 28.2.2017 den nationalen Notstand ausgerufen und um 

verstärkte Hilfe der internationalen Gemeinschaft gebeten (UNSC 9.5.2017). Am 2.2.2017 wurde für Somalia 

eine Alarm-Erklärung hinsichtlich einer bevorstehenden Hungersnot („pre-famine alert“) ausgegeben. Danach 

wurden humanitäre Aktivitäten weiter hochgefahren (SEMG 8.11.2017). Zuletzt hat am 5.12.2017 die Regierung 

von Puntland den Notstand ausgerufen und um Nahrungsmittel- und Wasserlieferungen gebeten (VOA 

5.12.2017). 

Die somalische Regierung hat aufgrund der Lage in Zusammenarbeit mit humanitären Kräften die Planung von 

einer Reaktion auf die Dürre („drought response“) bereits auf die Prävention einer Hungersnot („famine 

prevention“) umgestellt (UNHRC 6.9.2017). Nur die rasche Unterstützung internationaler humanitärer Partner 

und somalischer Organisationen hat eine Hungersnot verhindert (SEMG 8.11.2017). Hungertote wurden nur 

sehr sporadisch gemeldet, so etwa im Jänner 2017 aus Bay (UNSOM 16.1.2017) und Gedo (SMN 15.1.2017) 

sowie im März 2017 aus Bay (BBC 4.3.2017). 

 

Das Risiko einer Hungersnot besteht jedoch auch weiterhin (FEWS 30.12.2017; vgl. UNSOM 13.9.2017, UNHCR 

30.11.2017b). Die Gu-Regenfälle (März-Juni) sind im Durchschnitt wieder schwach ausgefallen, in Somaliland 

und Puntland erreichten sie nahezu normale Werte. In einigen Gebieten ist das Risiko einer Hungersnot größer 

geworden, die Nahrungsmittelsicherheit wird sich auch bis Ende 2017 nicht verbessern. In den Regionen 

Galgaduud, Gedo, Mudug, Middle und Lower Shabelle wird sogar eine Verschlechterung erwartet. In einigen 

Gebieten hat sich die Situation also entspannt, aufgrund der Länge der diesmaligen Dürre ist aber von einer 

tatsächlichen Erholung erst nach zwei aufeinanderfolgenden Perioden guter Regenfälle auszugehen (UNSC 

5.9.2017). Auch wenn bisher das Schlimmste verhindert worden ist (UNNS 13.9.2017; vgl. UNSC 5.9.2017), 

besteht auch im zweiten Halbjahr 2017 weiterhin das Risiko einer Hungersnot (UNSC 5.9.2017). Auch die Deyr 

Regenfälle gegen Ende 2017 sind in den meisten Landesteilen unterdurchschnittlich ausgefallen. Nur einige 



- 95 - 

begrenzte Gebiete in Zentralsomalia sowie entlang der äthiopischen Grenze konnten durchschnittliche oder 

überdurchschnittliche Niederschläge aufweisen (FEWS 3.1.2018). 

Im ersten Trimester 2017 waren 6,2 Millionen Menschen von akuter Nahrungsmittelunsicherheit betroffen, 

davon waren knapp drei Millionen auf akute lebensrettende Hilfe angewiesen (UNSC 9.5.2017). In der Folge 

hat sich die Situation verschlechtert, die Zahl der auf Unterstützung angewiesenen Menschen ist auf 6,7 

Millionen gestiegen. Davon benötigen 3,2 Millionen akute lebensrettende Hilfe (UNSC 5.9.2017). 70% der 

Menschen, die unmittelbar auf Hilfe angewiesen sind, befinden sich in Süd-/Zentralsomalia, wo der Zugang 

durch Sicherheitsprobleme und die al Shabaab behindert wird (UNHRC 6.9.2017); dies betraf sowohl Gebiete 

außerhalb der als auch unter Kontrolle von al Shabaab. Während aber die Gruppe bei der Hungersnot im Jahr 

2011 aufgrund ihrer Blockade erheblich zur hohen Zahl von 260.000 Hungertoten beigetragen hatte, verteilte al 

Shabaab diesmal – auch zu Propagandazwecken – selbst Hilfsgüter. Dies betraf Gebiete in Bay, Bakool, 

Galgaduud, Hiiraan, Lower Shabelle und Mudug. Andererseits wurde humanitäre Hilfe von außen auch diesmal 

behindert oder blockiert; wurde die Einhebung von Steuern verstärkt; wurden humanitäre Bedienstete entführt; 

und Hilfslieferungen an Straßensperren besteuert. Immerhin wurde diesmal vor der Dürre Flüchtenden in 

manchen Fällen die Weiterreise gewährt. Auch Behörden haben die Arbeit humanitärer Kräfte auf 

unterschiedliche Art behindert (SEMG 8.11.2017; vgl. USDOS 3.3.2017). Berichte prognostizieren, dass im Jahr 

2018 6,2 Millionen Menschen – und damit die Hälfte der Bevölkerung – auf Hilfe angewiesen sein werden 

(UNHCR 30.11.2017b). 

 

Rund 900.000 Kinder sind akut unterernährt (UNHRC 6.9.2017). Die Zahl der akut unterernährten Kinder könnte 

bis Ende 2017 auf 1,4 Millionen ansteigen, darunter 275.000 mit schwerer – lebensbedrohlicher – akuter 

Unterernährung (UNHRC 6.9.2017; vgl. UNSC 5.9.2017). Bis Juni 2017 wurden fast 400.000 Betroffene 

behandelt, mehr als 173.000 Kinder erhielten Unterstützung, damit sie weiterhin die Schule besuchen können. 

Insgesamt wurden drei Millionen Menschen durch Unterstützung erreicht, teils auch durch Geld-Programme 

(UNSC 5.9.2017). Alleine der UNHCR erreichte im Zeitraum 11.2016-11.2017 mehr als 800.000 Menschen 

(UNHCR 30.11.2017b). Über 80% der Nahrungsmittelhilfe erfolgt durch Geld und Gutscheine (SEMG 8.11.2017). 

225 Ernährungszentren wurden eingerichtet. Im Zeitraum Jänner-August 2017 wurde für 3,5 Millionen 

Menschen der Zugang zu sauberem Wasser gewährleistet. Auch AMISOM hat Wasserbohrungen durchgeführt. 

18,5 Millionen Stück Vieh wurden behandelt und dadurch 2,8 Millionen Menschen geholfen (UNSC 5.9.2017). 

Bereits im April 2017 konnte für 1,7 Millionen Menschen der Zugang zu Nahrungsmitteln verbessert werden. 

Alleine im März 2017 wurden 332.000 Kinder ernährungstechnisch behandelt. Dabei behindert al Shabaab nach 

wie vor den Zugang zu Menschen in Not auf dem Gebiet unter Kontrolle dieser Gruppe (UNSC 9.5.2017). 

Aufgrund der schnellen und großzügigen Beiträge konnte das Schlimmste verhindert werden. Pro Monat werden 

über drei Millionen Menschen erreicht (UNSOM 13.9.2017). Mobile Teams des somalischen Roten Halbmonds 

dringen auch in entlegene Gebiete vor (ICRC 28.7.2017). 

 

900.000 Menschen mussten im Jahr 2017 ihre Heimat in Somalia verlassen (UNSOM 13.9.2017); nach anderen 

Angaben hat die Dürre zur Vertreibung von 714.000 Menschen geführt – zusätzlich zu den bereits davor 

existierenden rund 1,1 Millionen IDPs (UNHRC 6.9.2017). Davon suchten rund 7.000 Schutz in Äthiopien und 

Kenia (UNSC 5.9.2017). 

 

Im Jänner 2018 veröffentlicht UN OCHA eine aktuelle Lagekarte: 

(es erfolgen entsprechende Landkarten)  

 

(UN OCHA 11.1.2018) 

 

Eine andere Organisation zeigt die Ernährungssituation im Dezember 2017 mit einem Ausblick bis Mai 2018: 

(es folgen entsprechende Landkarten)  
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Die internationale Unterstützung erfolgte diesmal relativ rasch, die Anstrengungen sind besser koordiniert. Auch 

auf nationaler Ebene wurde reagiert und geholfen. Die Regierung hat Anstrengungen unternommen, selbst 

Studenten wurden ermutigt, jeweils 10 USD zu spenden. Firmen und Wirtschaftstreibende haben signifikant zu 

den Hilfskampagnen beigetragen (ICG 9.5.2017). Insgesamt erreichen Hilfsprojekte der UN oder von 

nichtstaatlichen Hilfsorganisationen in der Regel aber nicht die gesamte Bevölkerung. Dies gilt im Großen und 

Ganzen auch für Puntland, allerdings erreichen dort Hilfsorganisationen im Falle einer Dürrekatastrophe 

aufgrund der besseren Sicherheitslage mehr Menschen (AA 1.1.2017). Überhaupt variiert die Abdeckung mit 

internationaler humanitärer Unterstützung regional. Die meisten Gebiete in Somaliland und Puntland sind 

besser abgedeckt, die Möglichkeiten in Süd-/Zentralsomalia mehr eingeschränkt (ICG 9.5.2017). Die Situation in 

Puntland ist also besser als im Süden, mehr Menschen haben Zugang zu Trinkwasser und medizinischer 

Versorgung. In Puntland hat der Handel über Seehäfen und die wirtschaftliche Betätigung insgesamt einen 

spürbaren Aufschwung genommen, der jedoch bislang fast ausschließlich der dort lebenden Stadtbevölkerung 

zu Gute kommt (AA 4.2017b). 

Rückkehrspezifische Grundversorgung 

Viele Angehörige der somalischen Diaspora wagen in diesen Tagen die Rückkehr. In der Hauptstadt lässt sich die 

Aufbruch-Stimmung an unzähligen Baustellen und an neuen Straßen, Cafés und Geschäften ablesen. 

Ausländische Diplomaten, Berater und Helfer strömen ins Land. Botschaften werden gebaut. Doch die meisten 

Ausländer verschanzen sich hinter hohen Sprengschutzmauern auf dem geschützten Flughafengelände (DW 

27.9.2017). Alleine aus der Region zählte der UNHCR im Zeitraum 2014-2017 in Somalia 109.317 freiwillige 

Rückkehrer (UNHCR 30.11.2017b). 

 

Die Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge, Rückkehrer und andere vulnerable Personengruppen sind limitiert. 

So berichteten Personen, die aus Kenia nach Orte in Süd-/Zentralsomalia zurückgekehrt waren, über mangelnde 

Beschäftigungsmöglichkeiten. UNHCR gewährt finanzielle Unterstützung und bietet temporäre Unterkünfte 

(USDOS 3.3.2017). Allerdings wird – z.B. seitens des UNHCR – versucht, hier Abhilfe zu schaffen. Ein ohne 

Bedingungen ausgegebenes, sogenanntes Rückkehrpaket enthält: ein aus Sachgütern bestehendes Paket (etwa: 

Decken, Seife, Planen, Kanister etc.); eine einmalige Wiedereingliederungshilfe von 200 US-Dollar pro Person; 

eine auf sechs Monate begrenzte Reintegrationshilfe von 200 US-Dollar pro Haushalt; eine zusätzliche, auf sechs 

Monate begrenzte Unterstützung mit Essensrationen; eine Bildungsunterstützung, auf neun Monate begrenzt, 

von 25 US-Dollar pro Kind und Monat (zusätzlich: Schuluniformen, Schulmaterial); und – bei Auswahl – bis zu 

1.000 US-Dollar für eine Unterkunft; sowie die Aufnahme in Selbsterhaltungsprojekte (UNHCR 30.11.2017a). In 

Programmen aufgenommenen Rückkehrern gewährt UNHCR einmalige Wiedereingliederungshilfen und für 

sechs Monate Reintegrationshilfe. Im November 2017 wurden derartige Gelder an knapp 27.000 Rückkehrer 

ausbezahlt (rd. 6.000 Haushalte). Andere profitierten von sog. cash-for-work Programmen oder erhielten eine 

Ausbildung (UNHCR 30.11.2017b). Die EU unterstützt zahlreiche Reintegrationsprojekte für Rückkehrer in 

Somalia mit mehr als 33 Millionen Euro aus dem EU Trust Fund (EEAS 5.4.2017). 

Außerdem hat der UNHCR im Zeitraum 1.-11.2017 1.306 Unterkünfte und 409 Latrinen für Rückkehrer gebaut 

(UNHCR 30.11.2017b). In Puntland und Somaliland hat die UN für Rückkehrer und IDPs mehr als 5.000 „housing 

units“ errichtet (BFA 3./4.2017). In sog. community empowerment activities werden Rückkehrer in die 

Rehabilitation von wichtiger öffentlicher Infrastruktur eingebunden. Derartige Projekte laufen etwa in Galkacyo, 

Baidoa, Kismayo, Afmadow, Luuq und Mogadischu. In anderen Projekten werden Rückkehrer in Berufen 

ausgebildet. So etwa in Hargeysa (Elektriker, Maler, Installateure, Köche, Schneider), Kismayo (Geflügelzucht), 

Baidoa (Tischler). Zusätzliche Programme richten sich an Kleinhändler, z.B. in Garoowe, Bossaso, Kismayo, 

Hargeysa, Luuq und Mogadischu (UNHCR 30.11.2017a). In den Straßen Kismayos sind kleine Geschäfte zu 

sehen, die von zurückgekehrten ehemaligen Flüchtlingen betrieben werden (UNHCR 18.12.2017). Auch die EU-

Agentur ECHO unterstützt mit Programmen und dem Social Safety Net Project 5.000 vulnerable Haushalte (ca. 

30.000 Personen) (ACTED 6.12.2017). 
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Der Jilib [Anm.: in etwa die unterste Ebene des Clansystems] ist u.a. dafür verantwortlich, Mitglieder in 

schwierigen finanziellen Situationen zu unterstützen. Das traditionelle Recht (xeer) bildet hier ein soziales 

Sicherungsnetz, eine Art der Sozial- und Unfallversicherung. Wenn eine Person Unterstützung braucht, dann 

wendet sie sich an den Jilib oder – je nach Ausmaß – an untere Ebenen (z.B. Großfamilie) (SEM 31.5.2017). 

Daher gilt als allgemeine Regel, dass Somali auch sehr entfernt Verwandte, die aus einer anderen Gegend 

kommen, unterstützen werden, da eine Clan-Verbindung besteht. Voraussetzung dafür ist, dass die 

Kapazitäten dafür zur Verfügung stehen. Allerdings wurde das Konzept der Clan-Solidarität in Süd-

/Zentralsomalia überdehnt. Viele Familien und Clan-Netzwerke sehen sich nicht mehr in der Lage, die 

Bedürfnisse vertriebener Verwandter zu erfüllen (DIS 9.2015).  

Beide – Familie (auch die erweiterten und entfernt verwandten Teile) und Clan – bleiben einer der 

wichtigsten Faktoren, wenn es um Akzeptanz, Sicherheit und Grundbedürfnisse (Unterkunft, Nahrung) geht. 

Eine Person, die an einen neuen Wohnort zieht, erwartet sich die Akzeptanz des Clans in der lokalen 

Gemeinschaft. Diese Akzeptanz bedeutet, dass die Menschen über den Neuankömmling und seine 

Verbindungen Bescheid wissen; damit steht auch der Schutz in Verbindung, den diese Person vom Clan 

erlangen kann. Dies gilt auch für Rückkehrer, doch können diese ja nach Fähigkeiten und Kapazitäten auch 

autark leben, ohne einer Clan-Belästigung ausgesetzt zu sein. Auf der anderen Seite ist eine schwache Person 

mit wenigen Ressourcen auf die Unterstützung von Angehörigen, Verwandten oder einem engen Netzwerk 

angewiesen, um Unterkunft und Einkünfte zu erlangen. Grundsätzlich wird dabei nicht zuerst der Clan um 

Unterstützung angefragt (DIS 9.2015). Hier wendet man sich zuerst an die Familienebene. Wenn aber eine 

Person in einem Gebiet weder über Kernfamilie noch über Verwandte verfügt, dann kann der Clan 

Ressourcen zur Verfügung stellen (DIS 9.2015; vgl. UKUT 3.10.2014), wobei dies im Falle von Mogadischu 

eher bei großen Clans Erfolg haben wird (UKUT 3.10.2014). Eine übersiedelnde Person, wird sich in einem 

IDP-Lager wiederfinden und sich keinen Lebensunterhalt sichern können, wenn sie in einer Stadt weder über 

Kern- oder erweiterte Familie mit entsprechenden Ressourcen verfügt (DIS 9.2015; vgl. UKUT 5.11.2015) noch 

auf Remissen zurückgreifen kann (UKUT 5.11.2015). Eine andere Quelle gibt an, dass ein Netzwerk aus 

Familie, Freunden und Clan-Angehörigen für einen Rückkehrer insbesondere auf dem Land von Bedeutung 

sein wird, während dieses soziale Sicherheitsnetz in der Stadt weniger wichtig ist (NLMBZ 11.2017). 

 

Eine erfolgreiche Rückkehr und Reintegration kann also in erheblichem Maße von der Clanzugehörigkeit bzw. 

von lokalen Beziehungen der rückkehrenden Person abhängen. Rückkehrer ohne Clan- oder 

Familienverbindungen am konkreten Ort der Rückkehr finden sich ohne Schutz in einer Umgebung wieder, in 

der sie oftmals als Fremde angesehen werden, vor allem wenn sie aus dem Westen zurückkehren (ÖB 

9.2016). Zur Klärung, welche Mittel eine Person bei einer Rückkehr nach Mogadischu zur Verfügung hat, sind 

folgende Punkte zu berücksichtigen: Die Lebensumstände der Person vor der Abreise aus Mogadischu; die 

Dauer der Abwesenheit aus der Stadt; die Clan-Verbindungen, auf welche zurückgegriffen werden kann; der 

Zugang zu finanziellen Ressourcen; die Möglichkeiten der Person, sich durch Arbeit oder Selbständigkeit 

einen Lebensunterhalt zu finanzieren; die Verfügbarkeit von Remissen aus dem Ausland; die Lebensumstände 

der Person im Gastland; und die Frage, ob die Finanzierung der Reise in den Westen einer finanziellen 

Unterstützung bei der Rückkehr entgegensteht. Insgesamt liegt es also an der Person selbst zu erklären, 

warum sie nicht an den durch den Wirtschaftsboom in Mogadischu bestehenden ökonomischen Möglichkeiten 

teilhaben kann (UKUT 3.10.2014; vgl. UKUT 5.11.2015). 

Rückkehrer (v.a. aus dem Westen) haben bei der Arbeitssuche in Mogadischu wahrscheinlich Vorteile, da sie 

eher gebildet sind und als einfallsreicher erachtet werden. Dies gilt noch mehr, wenn der Arbeitgeber selbst ein 

aus der Diaspora Zurückgekehrter ist (UKUT 3.10.2014; vgl. UKUT 5.11.2015).“ 

Im LIB 09/2018 wird zur Versorgungslage in Somalia durch Kurzinformationen ergänzend 

ausgeführt (Hervorhebungen nicht im Original): 
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KI vom 17.9.2018: Positiver Trend bei Versorgungslage (betrifft: Abschnitt 21/Grundversorgung und Abschnitt 

21.1/Dürresituation)  

Nach den überdurchschnittlichen Gu-Regenfällen 2018 wird die Getreideernte die größten Erträge seit 2010 

einbringen. Die Lage bei der Nahrungsversorgung hat sich weiter verbessert (UN OCHA 11.9.2018; vgl. UN 

OCHA 5.9.2018), dies gilt auch für Einkommensmöglichkeiten und Marktbedingungen (FSNAU 1.9.2018). Die 

Preise für unterschiedliche Grundnahrungsmittel haben sich in Mogadischu gegenüber dem Vorjahr drastisch 

verbilligt und liegen nunmehr unter dem Fünfjahresmittel. Dies betrifft namentlich Bohnen (cowpea), rotes 

Sorghum und Mais (FEWS NET 31.8.2018). Insgesamt hat sich die Ernährungssituation verbessert, auch wenn 

es im ganzen Land noch eine hohe Rate an Unterernährung gibt – speziell unter IDPs (UN OCHA 11.9.2018). 

Die Dürre ist zwar offiziell vorbei, es braucht aber mehr als eine gute Regenzeit, bevor sich die Menschen 

davon erholen (UN OCHA 2.9.2018). Vor allem vom Verlust ihres Viehs, von Überschwemmungen (im April/Mai 

2018, Juba- und Shabelle-Täler) und vom Zyklon Sagar (Mai 2018, Nordsomalia) betroffene Gemeinden werden 

noch längere Zeit für eine Rehabilitation brauchen. Zwischen Februar und Juli 2018 konnten humanitäre 

Organisationen 1,9 Millionen Menschen pro Monat erreichen (UN OCHA 5.9.2018).  

 

Die Stufe für akute Unterernährung hat sich verbessert. Die Zahl von an schwerer akuter Unterernährung 

Betroffenen ist nur bei zwei Gruppen kritisch: Bei den IDPs in Mogadischu und in der Guban Pastoral 

Livelihood in West-Somaliland (UN OCHA 5.9.2018). Allerdings werden auch noch andere Teile oder Gruppen 

Somalias als Hotspots genannt, wo Interventionen als dringend erachtet werden. Dies sind im ländlichen Raum: 

Northern Inland Pastoral of Northeast (Teile von Sanaag, Sool und Bari); Hawd Pastoral of Northeast (Teile von 

Togdheer, Sool und Nugaal); Northwest Guban Pastoral (Teile von Awdal); der Bezirk Belet Weyne (Shabelle-Tal 

und agro-pastorale Teile); Agro-pastorale Teile und das Juba-Tal in Gedo; die Bezirke Mataban, Jalalaqsi und 

Buulo Burte in Hiiraan; Teile des Juba-Tals in Middle Juba. An Gruppen sind es die IDPs in Bossaso, Garoowe, 

Galkacyo, Qardho, Mogadischu, Baidoa, Kismayo und Doolow (FSNAU 1.9.2018). Überhaupt bleiben IDPs die 

am meisten vulnerable Gruppe (UN OCHA 11.9.2018).   

In Nordsomalia werden aus einigen Gebieten immer noch Wasser- und Weidemangel berichtet, da die Gu-

Regenzeit dort auch im Jahr 2018 nicht ertragreich ausgefallen ist. Es handelt sich um Teile der Regionen Bari 

und Nugaal (Puntland) sowie von Sool und Sanaag (Somaliland). Dort findet die Wasserversorgung teils immer 

noch mit Tanklastwagen statt, rund 48.000 Haushalte sind betroffen. Humanitäre Organisationen wie ACTED 

sind dort aktiv und konnten für über 31.000 Haushalte samt Vieh die Wasserversorgung wiederherstellen 

(ACTED 12.9.2018).  

 

Die Prognose für den Zeitraum August-Dezember 2018 in IPC-Stufen stellt sich wie folgt dar:  

(es erfolgen entsprechende Landkarten)  

(es folgt einen entsprechende Landkarte)  
 

(FSNAU 1.9.2018)  

 

Insgesamt sind ca. 4,6 Millionen Menschen weiter auf Unterstützung angewiesen, im Februar 2018 waren es 

noch 5,4 Millionen gewesen (UN OCHA 11.9.2018). Von den 4,6 Millionen befinden sich ca. 1,4 Millionen auf 

IPC-Stufe 3 (IPC = Klassifizierung zur Sicherheit der Nahrungsmittelversorgung), weitere ca. 170.000 auf IPC-

Stufe 4 (FSNAU 1.9.2018). Darunter scheinen sich viele Kinder zu finden. Ca. 240.000 Kinder gelten als akut 

unterernährt, weiter 55.000 als schwer unterernährt (UN OCHA 2.9.2018).   
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Für die Deyr-Regenzeit 2018 (Oktober-Dezember) wird eine überdurchschnittliche Niederschlagsmenge 

prognostiziert (UN OCHA 5.9.2018; vgl. FAO 6.9.2018). Damit wird auch eine weitere Verbesserung bei den 

Weideflächen und bei der Wasserverfügbarkeit und i.d.F. Verbesserungen bei der Viehzucht und in der 

Landwirtschaft einhergehen (FAO 6.9.2018). Zusätzliche Ernten und weiter verbesserte Marktbedingungen 

werden zu weiteren Verbesserungen führen (FSNAU 1.9.2018)   

Allerdings werden auch für das äthiopische Hochland höhere Niederschlagsmengen prognostiziert, was das 

Überschwemmungsrisiko entlang von Juba und Shabelle steigen lässt. Gegenwärtig sind einige Flussufer 

bzw. Flusseinfassungen beschädigt, was selbst bei normalen Regenmengen eine Gefahr darstellt (FAO 

6.9.2018). Immerhin hat Somalia 2018 die schwersten Überschwemmungen seit 60 Jahren erlebt (WB 

6.9.2018).  

KI vom 3.5.2018: Überdurchschnittliche Niederschläge, bessere Versorgungssicherheit prognostiziert (betrifft: 

Abschnitt 21/Grundversorgung und Abschnitt 21.1/Dürresituation) Schon in den vor der Gu-Regenzeit 

gemachten Prognosen zeichnete sich eine Entspannung der Situation ab, obwohl damals nur 

unterdurchschnittliche Regenmengen prognostiziert wurden. Anfang 2018 wurde für Februar-Juni 2018 

prognostiziert, dass die Bevölkerung in folgende IPC-Stufen (Klassifizierung zur Sicherheit der 

Nahrungsmittelversorgung) einzuordnen sein wird: 56% Stufe 1 (minimal); 22% Stufe 2 (stressed); 18% Stufe 

3 (crisis); 4% Stufe 4 (emergency); 0% Stufe 5 (famine). IDP-Lager in Südsomalia wurden durchwegs mit Stufe 

3 IPC prognostiziert; Städte in Lower und Middle Shabelle, Bay und Jubaland mit Stufe 2; Mogadischu mit 

Stufe 1. Landesweit zeigt sich, dass die Bevölkerung in den Städten besser versorgt ist, als jene auf dem 

Lande (FAO 2018).   

Verbesserungen bei Nahrungsmittelsicherheit und Ernährung sind auf die höhere Verfügbarkeit von 

Nahrungsmitteln aus der Deyr-Ernte und aus der gestiegenen Milchproduktion zurückzuführen. Gleichzeitig 

wird die humanitäre Hilfe aufrechterhalten. Viele Haushalte können Nahrungsmittel mit von humanitären 

Akteuren zur Verfügung gestellten Geldmitteln oder Gutscheinen erwerben (FEWS 3.2018). Im ersten Quartal 

2018 bezogen monatlich 1,84 Millionen Menschen humanitäre Hilfe. Im letzten Quartal 2017 waren es noch 2,5 

Millionen gewesen. Insgesamt erreicht die Unterstützung rund 70% der Menschen die sich auf oder über Stufe 3 

IPC befinden (FEWS 4.2018a). Auch im Jahr 2018 wird humanitäre Hilfe weiterhin in großem Ausmaß 

erforderlich sein (FEWS 3.2018). Der bereits eingetretene Rückgang an Hunger ist auch im Vergleich der 

Daten der beiden Deyr-Regenzeiten 2016/17 und 2017/18 zu erkennen (FEWS 3.2018):  

(es folgen entsprechende Landkarten)   

(FEWS 3.2018)  

 

Nunmehr ist es im April 2018 in fast allen Landesteilen zu mittleren bis starken Regenfällen gekommen (FAO 

27.4.2018). In fast ganz Somalia lag die Niederschlagsmenge der GuRegenzeit bis zum 20.4.2018 bei 200% des 

mehrjährigen Durchschnitts. Nur im Nordosten blieben die Niederschläge unterdurchschnittlich (FEWS 

4.2018a). Allerdings werden die Niederschläge bis Juni weiter anhalten (FEWS 4.2018a; vgl. FAO 27.4.2018), 

auch wenn mit einem Rückgang der Niederschlagsmengen gerechnet wird (FEWS 4.2018a).  

Für den Zeitraum Juni-September 2018 wurde eine deutliche Entspannung bei der Nahrungsmittelversorgung 

angekündigt. Nur noch für Hilfsorganisationen leicht zugängliche Gebiete im Nordwesten werden unter Stufe 
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4 IPC (emergency) eingestuft, der große Rest des Landes fällt in die Stufen 1-3, Süd-/Zentralsomalia gänzlich 

(bis auf IDPKonzentrationen) in die Stufen 1-2 (FEWS 4.2018b).   

 

Aufgrund der überdurchschnittlichen Niederschläge in der Gu-Regenzeit Anfang 2018 wird erwartet, dass 

sich die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln in einigen Teilen Südsomalias noch weiter verbessern 

wird, als zu Jahresbeginn bereits prognostiziert. Zwar wurden in von Überflutungen betroffenen Gebieten 

Teile der Ernte vernichtet, jedoch sind die Bedingungen insgesamt so günstig, dass mit einer 

überdurchschnittlichen Ernte zu rechnen ist (FEWS 4.2018b). Die Felder befinden sich in gutem Zustand. In 

der Landwirtschaft gibt es Arbeitsmöglichkeiten auf Normalniveau (FEWS 4.2018a).   

In den meisten Gebieten haben sich Weidegründe und Wasserverfügbarkeit verbessert (FEWS 4.2018a; vgl. 

FEWS 4.2018b), der Zustand der Tiere hat sich normalisiert. Allerdings bleibt die durchschnittliche Herdengröße 

noch hinter dem Normalzustand zurück. Arme Nomaden in Nord- und Zentralsomalia werden weiterhin über zu 

wenig Vieh verfügen. Dort wird Stufe 3 IPC (crisis) vermutlich weiter vorherrschen (FEWS 4.2018b).  

Die Entspannung wird auf Karten dokumentiert:  

 

(FEWS 4.2018b)  

 

Der Handelspreis für 1kg Sorghum ist in Baidoa im ersten Quartal 2018 um 37% eingebrochen, jener für 1kg 

Mais in Qoryooley um 32%. Auch bei armen Haushalten verbessert sich die Versorgungssicherheit mit 

Nahrungsmitteln, sie haben nun auf normalem Niveau Zugang zu Arbeit in der Landwirtschaft und die 

Nahrungsmittelpreise haben sich ebenfalls normalisiert. Mit dem Tageseinkommen können nunmehr 10-18kg 

lokalen Getreides erstanden werden – 20%-60% mehr als noch vor einem Jahr (FEWS 4.2018a).  

 

Untenstehend findet sich die detaillierte Prognosekarte der Agentur FSNAU der FAO für die Monate 2-6/2018:  

(es folgen entsprechende Landkarten)  
 

(FAO 2018)  

 

Zusätzlich zu den Niederschlägen fließen aus dem äthiopischen Hochland beträchtliche Mengen Wasser zu 

(FEWS 4.2018a; vgl. FAO 27.4.2018). Dadurch kam es in einigen Gebieten zu Überschwemmungen. Belet 

Weyne war besonders stark betroffen, 70% der Haushalte mussten ihre Häuser verlassen. In Qoryooley waren 

es 250 Haushalte. Außerdem betroffen waren einige Dörfer in Middle Juba und im Bezirk Wanla Weyne. Auch 

einige landwirtschaftlich genutzte Gebiete in Bay, Lower Juba, Togdheer und Hiiraan wurden überflutet (FEWS 

4.2018a). Die Pegel der Flüsse werden vermutlich weiter steigen. Bisher sind rund 630.000 Menschen von 

Sturzfluten oder Überschwemmung betroffen, ca. 215.000 haben ihre Häuser verlassen müssen (davon 180.000 

im Gebiet Belet Weyne). Andererseits verlassen manche IDPs die Lager, um von den Niederschlägen in ihrer 

ursprünglichen Heimat zu profitieren (UN OCHA 2.5.2018).  

Im LIB 07/2021 stellt sich die Situation zur Grundversorgung wie folgt dar (Hervorhebungen 

nicht im Original): 

Wirtschaft und Arbeit 
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Letzte Änderung: 08.07.2021 

Die somalische Wirtschaft hat mit dem dreifachen Schock aus Covid-19, einer Heuschreckenplage und 

Überschwemmungen zu kämpfen. Dabei hat sich die Wirtschaft als resilienter erwiesen, als zuvor vermutet: 

Ursprünglich war für 2020 ein Rückgang des BIP um 2,5 % prognostiziert worden (UNSC 13.11.2020, Abs. 17), 

tatsächlich sind es dann nur minus 1,5 % geworden 

(UNSC 17.2.2021, Abs. 19). Für 2021 wird ein Wachstum von 2,9 % prognostiziert (UNSC 17.2.2021, Abs. 19; vgl. 

UNSC 19.5.2021, Abs. 22). Jedenfalls ist der Viehexport im Rahmen der Covid-19-Pandemie zurückgegangen 

(UNFPA 12.2020, S. 1). 

Eine der Triebfedern der wirtschaftlichen Entwicklung ist und bleibt die Diaspora – etwa durch Investitionen (v. 

a. in Mogadischu und anderen Städten) (BS 2018, S. 5/28; vgl. UNSC 17.2.2021, 

Abs. 19). Remissen stabilisieren auch weiterhin Haushalte und Betriebe (UNSC 13.11.2020, Abs. 17). Diese 

Rückflüsse sind 2020 im Vergleich zu 2019 noch einmal gestiegen (UNSC 17.2.2021, 

Abs. 19), nach Angaben einer anderen Quelle sind sie aufgrund der Pandemie zurückgegangen (IPC 3.2021, S. 

2). Neben der Diaspora (VICE 1.3.2020) sind auch zahlreiche Agenturen der UN (etwa UN-Habitat, UNICEF, 

UNHCR) tatkräftig dabei, das Land wiederaufzubauen (ÖB 3.2020, S. 20). 

Allerdings war das Wirtschaftswachstum schon in besseren Jahren für die meisten Somalis zu gering, als dass 

sich ihr Leben dadurch verbessern hätte können (UNSC 21.12.2018, S. 4), die Bevölkerung wuchs schneller als 

das BIP. Das Pro-Kopf-Einkommen beträgt 500 US-Dollar 

(BS 2020, S. 30). Zusätzlich bleibt die somalische Wirtschaft im Allgemeinen weiterhin fragil. 

Dies hängt mit der schmalen Wirtschaftsbasis zusammen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist von Landwirtschaft 

und Fischerei abhängig und dadurch externen und Umwelteinflüssen besonders ausgesetzt (ÖB 3.2020, S. 15). 

Die Viehwirtschaft macht rund 60 % des BIP und 80 % der Exporte aus (BS 2020, S. 25/30). Die Exporte – vor 

allem von Vieh – sind im ersten Halbjahr 2020 um 22 % zurückgegangen (UNSC 13.11.2020, Abs. 17). Außerdem 

behindern al Shabaab und andere nichtstaatliche Akteure kommerzielle Aktivitäten in Bakool, Bay, Gedo und 

Hiiraan und unterbinden die Leistung humanitärer Hilfe (USDOS 30.3.2021, S. 21). Insgesamt sind zuverlässige 

Daten zur Wirtschaft schwierig bis unmöglich zu erhalten bzw. zu verifizieren (ÖB 

3.2020, S. 2/15) bzw. sind vertrauenswürdige Daten kaum vorhanden (BS 2020, S. 30). 

Staatshaushalt: Die Regierung ist stark abhängig von externer Hilfe. Ein Großteil der Regierungsausgaben wird 

durch externe Akteure bezahlt (ACCORD 31.5.2021, S. 29; vgl. BS 2020, S. 39). Alleine die offizielle 

Entwicklungshilfe betrug 2017 1,75 Milliarden US-Dollar – 26 % des BIP (BS 2020, S. 39). Aufgrund der 

fehlenden Kontrolle über das Territorium – aber auch hinsichtlich technischer Fähigkeiten – war die Regierung 

bisher nicht in der Lage, ein nationales Steuersystem aufzubauen. Selbst für grundlegende Staatsausgaben ist 

das Land auf externe Geber angewiesen (BS 2020, S. 36). Im Jahr 2020 sollte sich das Budget auf 460 Mio. US-

Dollar erhöhen (UNSC 13.2.2020, Abs. 4). Die eigenen Einnahmen betrugen 2016 nur rd. 113 Millionen US-

Dollar, 2017 waren es 143 Millionen (BS 2020, S. 27). Im ersten Halbjahr 2020 wurden Steuereinnahmen in 

Höhe von 99 Millionen US-Dollar lukriert (UNSC 13.11.2020, Abs. 18). Ca. 36 % der Staatsausgaben entfallen auf 

die nationale Sicherheit (HIPS 2020, S. 11); nach anderen Angaben sind es sogar bis zu 90 % (BS 2020, S. 36). 

Aufgrund der Streitigkeiten um die Wahlen im Frühjahr 2021 hat die EU ihre finanzielle Unterstützung 

zurückbehalten. Dies hinterläßt im Budget ein großes Loch, viele Beamte können nicht bezahlt werden (Sahan 

16.4.2021a). 

Im Jahr 2020 wurde in Somalia ein Meilenstein erreicht. Endlich kann das Land wieder an internationalen 

Finanzinstitutionen partizipieren. Im März 2020 erklärte die Afrikanische Entwicklungsbank nach einer 

Einzahlung durch die EU und das Vereinigte Königreich, dass alle Schulden und Rückstände Somalias beglichen 

sind. Die Weltbank, der IMF und die Afrikanische Entwicklungsbank haben alle Zahlungsrückstände und 

Darlehen bereinigt und ihre Beziehungen mit Somalia nach 30 Jahren normalisiert. Ende März bewilligte der 

Internationale Währungsfonds einen dreijährigen Kreditplan zur Unterstützung des Nationalen 

Entwicklungsplans (HIPS 2021, S. 4/23). 

Arbeitsmarkt: Es gibt kein nationales Mindesteinkommen. Ca. 95 % der Berufstätigen arbeiten im 

informellen Sektor (USDOS 30.3.2021, S. 40). In einer von Jahrzehnten des Konflikts zerrütteten Gesellschaft 
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hängen die Möglichkeiten des Einzelnen generell sehr stark von seinem eigenen und vom familiären 

Hintergrund sowie vom Ort (Stadt-Land- und Nord-Süd-Gefälle) ab (BS 2020, S. 30). Generell zeigt vor allem 

die urbane Ökonomie in Somalia – allen voran in Mogadischu – eine Erholung. Es gibt einen Bau-Boom. 

Supermärkte, Restaurants und Geschäfte werden eröffnet (BS 2020, S. 25). Alleine der Telekom-Konzern 

Hormuud Telecom hat in den vergangenen Jahren tausende Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt heute 

mehr als 20.000 Frauen und Männer (RD 14.2.2021). In Puntland und Teilen Südsomalias – insbesondere 

Mogadischu – boomt der Bildungsbereich (BS 2020, S. 32). 

Einerseits wird berichtet, dass die Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge und zurückkehrende Flüchtlinge in 

Süd-/Zentralsomalia limitiert sind. So berichten etwa Personen, die aus Kenia zurückgekehrt sind, über 

mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten (USDOS 30.3.2021, S. 23). Andererseits wird ebenso berichtet, dass 

die besten Jobs oft an Angehörige der Diaspora fallen – etwa wegen besserer Sprachkenntnisse (FIS 7.8.2020, S. 

33f). Am Arbeitsmarkt spielen Clanverbindungen eine Rolle (USDOS 30.3.2021, S. 39). Gerade um eine 

bessere Arbeit zu erhalten, ist man auf persönliche Beziehungen und das Netzwerk des Clans angewiesen. 

Dementsprechend schwer tun sich IDPs, wenn sie vor Ort über kein Netzwerk verfügen; meist sind sie ja nicht 

Mitglieder der lokalen Gemeinde (FIS 7.8.2020, S. 33f). Männer, die vom Land in Städte ziehen, stehen oft vor 

der Inkompatibilität ihrer landwirtschaftlichen Kenntnisse mit den vor Ort am Arbeitsmarkt gegebenen 

Anforderungen (DI 6.2019, S. 22f; vgl. OXFAM 6.2018, S. 10). Die Zugezogenen tun sich schwer, eine 

geregelte Arbeit zu finden (OXFAM 6.2018, S. 10); außerdem wird der Umstieg von Selbstständigkeit auf 

abhängige Hilfsarbeit oft als Demütigung und Erniedrigung gesehen. Darum müssen gerade IDPs aus ländlichen 

Gebieten in die Lage versetzt werden, neue Fähigkeiten zu erlernen, damit sie etwa am informellen 

Arbeitsmarkt oder als Kleinhändler ein Einkommen finden. Dies geschieht auch teilweise (DI 6.2019, S. 22f). 

Generell finden Männer unter anderem auf Baustellen, beim Graben, Steinebrechen, Schuhputzen oder beim 

Khatverkauf eine Arbeit. Ein Großteil der Tätigkeiten ist sehr anstrengend und mitunter gefährlich. 

Außerdem wird von Ausbeutung und Unterbezahlung berichtet (OXFAM 

6.2018, S. 10). 

Programme, wie die von der EU finanzierte Dalbile-Youth-Initiative, sollen Abhilfe schaffen. 

Dieses Programm, in welches sechs Millionen Euro investiert werden, dient der Reduzierung der 

Jugendarbeitslosigkeit. Junge Menschen werden mit Fähigkeiten und Ressourcen ausgestattet, Start-ups mit bis 

zu 2.000 US-Dollar gefördert (UNFPA 2.3.2021b). 

Einkommen: Am Bau kann man beispielsweise als Träger arbeiten. Der Verdienst für eine derartige Tätigkeit 

beläuft sich auf rund 100 US-Dollar im Monat. Auch am Hafen gibt es Verdienstmöglichkeiten. In der 

Verwaltung sind nur wenige Stellen verfügbar, besser stellt sich die Situation bei Polizei und Armee dar. Viele 

Menschen leben vom Kleinhandel oder von ihrer Arbeit in Restaurants oder Teehäusern. Allerdings ist eine 

Arbeit in der Gastwirtschaft mit niedrigem Ansehen verbunden. Die Mehrheitsbevölkerung ist derartige 

Tätigkeiten sowie jene auf Baustellen äußerst abgeneigt. Dort finden sich vielmehr marginalisierte Gruppen – 

z.B. IDPs – die oft auch als Tagelöhner arbeiten. Weibliche IDPs arbeiten als Mägde, Hausangestellte oder 

Wäscherinnen. Manche verkaufen Früchte auf Märkten. Damit erzielen sie ein Einkommen von 1-2 US-Dollar 

pro Tag (FIS 7.8.2020, S. 33f). Von in der Reintegrationsphase befindlichen ehemaligen Angehörigen der al 

Shabaab wurden im September 2017 folgende Berufe genannt: Köhler; Hilfsarbeiter am Bau in Dayniile (10 

Tage pro Monat; 10 US-Dollar pro Tag); Koranlehrer am Vormittag in Dayniile (120 US-Dollar pro Monat); 

Rickshaw-Fahrer; Transporteur mit einer Eselkarre (10-12 US-Dollar pro Tag); Transporteur mit einer 

Scheibtruhe (Khalil 1.2019, S. 30). 

Ärzte verdienen im Banadir-Hospital 1.500-2.000 US-Dollar, Krankenschwestern 400-600 US-Dollar (FIS 

5.10.2018, S. 36). Ein angestellter Fahrer, der Güter und Personen von Hiiraan nach Galgaduud befördert, 

verdient 300 US-Dollar pro Monat, ein anderer, der selbständig Personen transportiert, rechnet auf dieser 

Strecke pro Fahrt mit einem Verdienst von 75 US-Dollar 

(RE 18.2.2021). Eine Fleischverkäuferin in Belet Weyne verdient 4-8 US-Dollar am Tag (RE 

19.2.2021). 
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Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote ist landesweit hoch (USDOS 30.3.2021, S. 23), wobei es zu konkreten 

Zahlen unterschiedlichste Angaben gibt: Laut einer Quelle liegt die Erwerbsquote (labour force participation) bei 

Männern bei 58 %, bei Frauen bei 37 % (UNSC 21.12.2018, S. 4). Eine weitere Quelle erklärt im August 2016, 

dass 58 % der männlichen Jugendlichen (Altersgruppe 15-35) ökonomisch aktiv sind, während drei von zehn 

Jugendlichen arbeitslos sind (UNFPA 8.2016, S. 4). In einer anderen Quelle wird die Arbeitslosenrate für 2018 

mit 14 % angeführt (BS 2020, S. 23). Eine weitere Quelle nennt bei 15-24-Jährigen eine Quote von 48 % (OXFAM 

6.2018, S. 22, FN8) und eine andere Quelle berichtet von einer Arbeitslosenquote von 47,4 % bei der 

erwerbstätigen Bevölkerung (ÖB 3.2020, S. 15). Eine aktuellere Quelle erklärt, dass 37,5% der arbeitsfähigen 

und arbeitssuchenden Frauen arbeitslos sind (SLS 6.4.2021). 

Bei einer Studie aus dem Jahr 2016 gaben hingegen nur 14,3 % der befragten Jugendlichen 

(Mogadischu 6 %, Kismayo 13 %, Baidoa 24 %) an, gegenwärtig arbeitslos zu sein. Dies kann auf folgende 

Gründe zurückzuführen sein: a) dass die Situation in diesen drei Städten anders ist als in anderen Teilen 

Somalias; b) dass die wirtschaftliche Entwicklung seit 2012 die Situation verbessert hat; c) dass es nun mehr 

Unterbeschäftigte gibt; d) dass die Definition von „arbeitslos“ unklar ist (z. B. informeller Sektor) (IOM 2.2016). 

[Zur Arbeitsmarktlage in Somalia gibt es kaum aktuelle Informationen.) In einer eingehenden 

Analyse hat UNFPA im Jahr 2016 Daten zur Ökonomie in der somalischen Gesellschaft erhoben. Dabei wird 

festgestellt, dass nur knapp die Hälfte der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter (15-64) überhaupt am 

Arbeitsleben teilnimmt. Der Rest ist „ökonomisch inaktiv“; in diese Gruppe fallen in erster Linie Hausfrauen, 

gefolgt von Schülern/Studenten, pensionierten oder arbeitsunfähigen Personen. Bei den ökonomisch Aktiven 

wiederum finden sich in allen Lebensbereichen deutlich mehr Männer (UNFPA 2016): 

• Ländlich: 68,8 % der Männer - 40,5 % der Frauen 

• Urban: 52,6 % der Männer - 24,6 % der Frauen 

• IDP-Lager: 55,2 % der Männer - 32,6 % der Frauen 

• Nomaden: 78,9 % der Männer - 55,6 % der Frauen (UNFPA 2016) 

Aufgeschlüsselt für Puntland und Süd-/Zentralsomalia ergibt sich aus den UNFPA-Daten, dass dort 44,4 % der 

erwerbsfähigen Bevölkerung arbeiten. 11,4 % gelten als Arbeitssuchende. 44,2 % der Bevölkerung sind 

ökonomisch inaktiv. Als arbeitend werden in der Studie folgende Personen bezeichnet: jene, die in den der 

Erhebung vorangegangenen zwölf Monaten bezahlter Arbeit nachgegangen sind oder selbstständig waren. 

Darunter fällt auch unbezahlte (aber produktive) Arbeit in der Familie, bei welcher direkt Einkommen generiert 

wird (etwa Viehhüten, Arbeit am eigenen Ackerland; Wirtschaftstreibende, Dienstleister im eigenen Betrieb). 

Als arbeitslos werden jene Personen bezeichnet, die in diesen zwölf Monaten nach Arbeit gesucht haben und 

bereit sind, eine Arbeit anzunehmen (UNFPA 2016, S. 29): 
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Quelle: (UNFPA 2016, S.29) 

In der gleichen Studie wurde der Status bzgl. Arbeit auch auf Geschlechter heruntergebrochen. 

Folglich sind in Puntland und Süd-/Zentralsomalia 13,8 % der Männer und 9 % der Frauen im 

Alter von 15-64 Jahren auf der Arbeitssuche, wohingegen 55,8 % der Männer und 32,9 % der Frauen einer 

Arbeit nachgehen (UNFPA 2016, S. 31): 

 

Quelle: (UNFPA 2016, S.31) 

Die große Masse der werktätigen Männer und Frauen in Puntland und Süd-/Zentralsomalia arbeitet in 

Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei (65,6 %). Der nächstgrößere Anteil an Personen arbeitet als 

Dienstleister oder im Handel (13,5 %) (UNFPA 2016, S. 36f): 
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Quelle: (UNFPA 2016, S.36f) 

Frauen: Der vor allem unter Männern vorherrschende Khat-Konsum, der im langjährigen Konflikt geforderte 

Blutzoll an der männlichen Bevölkerung und die hohe Scheidungsrate haben dazu geführt, dass Frauen immer 

mehr in ehemals männlich dominierte Wirtschaftsbereiche vorstoßen – etwa bei der Viehzucht, in der 

Landwirtschaft und im Handel. Frauen tragen nunmehr oft den Hauptteil zum Familieneinkommen bei (ICG 

27.6.2019, S. 10f). Gerade auch die Hungersnot von 2011 und die Dürre 2016/17 haben den Vorstoß von Frauen 

in männliche Domänen weiter vorangetrieben (DI 6.2019, S. 22). In Süd-/Zentralsomalia und Puntland sind 

Frauen in 43 % der Haushalte mittlerweile die Hauptverdiener (OXFAM 6.2018, S. 10). 

Trotzdem bietet sich für vom Land in Städte ziehende Frauen meist nur eine Tätigkeit als z.B. Wäscherin an, da 

es diesen Frauen i.d.R. an Bildung und Berufsausbildung mangelt. Allerdings können sie z. B. auch als 

Kleinhändlerin tätig werden. Sie verkaufen Treibstoff, Milch, Fleisch, Früchte, Gemüse oder Khat auf Märkten 

oder auf der Straße. 80 % - 90 % des derart betriebenen Handels wird von Frauen kontrolliert. Außerdem 

arbeiten Frauen in der Landwirtschaft (FIS 5.10.2018, S. 24f), oder sie verkaufen Kleidung und Essen (RE 

19.2.2021). Andere arbeiten als Dienstmädchen, Straßenverkäuferin, Köchin, Schneiderin, Müllsammlerin 

(OXFAM 6.2018, S. 10) oder aber auch auf Baustellen (FIS 5.10.2018, S. 24f; vgl. OXFAM 6.2018, S. 10). All diese 

Tätigkeiten führen Frauen jenseits des ihnen traditionell zugeschriebenen Bereichs des eigenen Haushalts aus 

(OXFAM 6.2018, S. 10). Natürlich gibt es für Frauen auch weiterhin kulturelle Einschränkungen bezüglich der 

Berufsausübung, z. B. können sie nicht Taxifahrer werden (FIS 5.10.2018, S. 24f). Sie haben hinsichtlich 

Einkommensmöglichkeiten eine eingeschränkte Auswahl. Von Frauen abgehaltene Workshops (z.B. Schneiderei-

, Henna- und Kochkurse) in Mogadischu tragen zur Verbesserung der Situation bei (DW 11.3.2021). Allerdings 

ist auch bekannt, dass Frauen eine geringere Aussicht auf eine Vollzeitanstellung haben (SLS 6.4.2021). 

Lebensunterhalt: Die Mehrheit der Bevölkerung lebt von Subsistenzwirtschaft, sei es als Kleinhändler, kleine 

Viehzüchter oder Bauern. Zusätzlich stellen Remissen für viele Menschen und Familien ein Grundeinkommen dar 

(BS 2020, S. 25). Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist direkt oder indirekt von der Viehzucht abhängig 
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(UNOCHA 31.7.2019, S. 2; vgl. OXFAM 6.2018, S. 4). Die große Masse der werktätigen Männer und Frauen 

arbeitet in Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei (62,8 %). Der nächstgrößere Anteil an Personen arbeitet als 

Dienstleister oder im Handel (14,1 %). 6,9 % arbeiten in bildungsabhängigen Berufen (etwa im 

Gesundheitsbereich oder im Bildungssektor), 4,8 % als Handwerker, 4,7 % als Techniker, 4,1 % als Hilfsarbeiter 

und 2,3 % als Manager (UNFPA 2016, S. 22). 

Studien darüber, wie Menschen in Mogadischu ihren Lebensunterhalt bestreiten, haben sich auf die am 

meisten vulnerablen Gruppen der Stadt konzentriert: auf IDPs und Arme (urban poor). Für diese Gruppen ist 

es charakteristisch, dass sie humanitäre Unterstützung erhalten. Sie stellen etwa 20 % der Bevölkerung von 

Mogadischu. Diese Gruppen profitieren nur zu einem äußerst geringen Anteil von Remissen (2 % der 

Befragten; somalische Gesamtbevölkerung: 30 %) (LI 1.4.2016, S. 10). Die Mehrheit der IDPs verdingt sich als 

Tagelöhner. Aufgrund des Wiederaufbaus der Städte werden viele davon gebraucht. Die begehrtesten Jobs 

sind jene auf Baustellen, wo der Verdienst höher ist als in anderen Bereichen (ACCORD 31.5.2021, S. 23). 

Männer arbeiten oft im Transportwesen, am Hafen und als Bauarbeiter; Frauen arbeiten als Hausangestellte. 

Eine weitere Einkommensquelle dieser Gruppen ist der Kleinhandel – v. a. mit landwirtschaftlichen Produkten. 

Zusätzlich erhalten sie Nahrungsmittelhilfe und andere Leistungen über wohltätige Organisationen (LI 1.4.2016, 

S. 10; vgl. ACCORD 31.5.2021, S. 23). Dabei bekommen die Menschen nicht immer einen Job, sie arbeiten z.B. 

nur 2-3 Tage in der Woche (ACCORD 31.5.2021, S. 23). Allerdings bieten NGOs und der Privatsektor den 

Menschen grundlegende Dienste – vor allem in urbanen Zentren (OXFAM 6.2018, S. 4). Zudem haben Menschen 

in IDP-Lagern - v.a. wenn sie länger dort leben - in der Regel auch eine Nachbarschaftshilfe aufgebaut (ACCORD 

31.5.2021, S. 23). 

In einer Studie von IOM aus dem Jahr 2016 gaben arbeitslose Jugendliche (14-30 Jahre) an, in erster Linie von 

der Familie in Somalia (60 %) und von Verwandten im Ausland (27 %) versorgt zu werden (IOM 2.2016, S. 42f). 

Insgesamt ist das traditionelle Recht (Xeer) ein soziales Sicherungsnetz, eine Art der Sozial- und Unfall- (SEM 

31.5.2017, S. 5/32f; vgl. GIGA 3.7.2018) bzw. Haftpflichtversicherung. Die Mitglieder des Qabiil (diya-

zahlende Gruppe; auch Jilib) helfen sich bei internen Zahlungen – z. B. bei Krankenkosten – und insbesondere 

bei Zahlungen gegenüberAußenstehenden aus (GIGA3.7.2018). Neben der Kernfamilie scheint der Jilib 

[Anm.: untere Ebene im Clansystem] maßgeblich für die Abdeckung von Notfällen verantwortlich zu sein. 

Wenn eine Person Unterstützung braucht, dann wendet sie sich an den Jilib oder – je nach Ausmaß – an 

untere Ebenen (z.B. Großfamilie) (SEM 31.5.2017, S. 9/32ff). Erweiterte Familie und Clan stellen also das 

grundlegende soziale Sicherheitsnetz dar (BS 2020, S. 29). 

Aufgrund des Fehlens eines formellen Bankensystems ist die Schulden-Kredit-Beziehung (debtcredit 

relationship) ein wichtiges Merkmal der somalischen Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei spielen Vertrauen, 

persönliche und Clanverbindungen eine wichtige Rolle – und natürlich auch der ökonomische Hintergrund. Es 

ist durchaus üblich, dass Kleinhändler und Greißler anschreiben lassen (RVI 9.2018, S. 4). 

Remissen: Laut Schätzungen überweist die Diaspora pro Jahr ca. 1,3 Milliarden bzw. 20 % des BIP (ÖB 3.2020, S. 

15). Wie erwähnt, sind für viele Haushalte Remissen aus der Diaspora eine unverzichtbare Einnahmequelle (FIS 

7.8.2020, S. 34). Sie ermöglichen größeren Teilen der Bevölkerung den Lebensuntererhalt - und damit Wasser, 

Gesundheitsleistungen, Bildung und Strom - zu finanzieren (BS 2020, S. 25). Diese Remissen, die bis zu 40 % 

eines durchschnittlichen Haushaltseinkommens ausmachen, tragen also wesentlich zum sozialen 

Sicherungsnetz bei (BS 2020, S. 29) und fördern die Resilienz der Haushalte (DI 6.2019, S. 5). Städtische 

Haushalte erhalten viel eher regelmäßige monatliche Remissen, dort sind es 72 %. Die durchschnittliche Höhe 

der monatlichen Überweisungen beträgt 229 US-Dollar (RVI 9.2018, S. 1f). IDPs bekommen verhältnismäßig 

weniger oft Remissen (DI 6.2019, S. 28). Auch die Bevölkerung in Südsomalia – und hier v. a. im ländlichen 

Raum – empfängt verhältnismäßig weniger Geld als jene in Somaliland oder Puntland. Ein Grund dafür ist, dass 

dort ein höherer Anteil marginalisierter Gruppen und ethnischer Minderheiten beheimatet ist (RVI 9.2018, S. 2). 

Vorerst wurde geschätzt, dass die Remissen aufgrund der Covid-19-Pandemie 2020 um 17 % zurückgehen 

würden (UNSC 13.8.2020, Abs. 26). Schließlich waren sie aber 2020 noch einmal höher als schon 2019 (UNSC 

17.2.2021, Abs. 19). 

Mindestens 65 % der Haushalte, welche Remissen beziehen, erhalten diese regelmäßig (monatlich), der Rest 

erhält sie anlassbezogen oder im Krisenfall. Remissen können folglich Fluktuationen im Einkommen bzw. 
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gestiegene Ausgaben ausgleichen. Dies ist gerade in Zeiten einer humanitären Krise - etwa jener von 2017 - 

wichtig. Durch Remissen können Haushalte Quantität und Qualität der für den Haushalt besorgten 

Lebensmittel verbessern, und ein sehr großer Teil der Überweisungen wird auch für Lebensmittel 

aufgewendet. Zusätzlich wird in Somalia in Zeiten der Krise auch geteilt. Menschen bitten z.B. andere Personen, 

von welchen sie wissen, dass diese Remissen erhalten, um Hilfe (RVI 9.2018, S. 2f). 

 

Grundversorgung und humanitäre Lage 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Die humanitären Bedürfnisse bleiben weiter hoch, angetrieben vom anhaltenden Konflikt, von politischer 

und wirtschaftlicher Instabilität und regelmäßigen Klimakatastrophen sowie der dreifachen Belastung durch 

Covid-19, Heuschrecken und Überflutungen (UNSC 13.11.2020, Abs. 50; vgl. UNSC 17.2.2021, Abs. 54). Die 

Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist in weiten Landesteilen nicht gewährleistet. 

Periodisch wiederkehrende Dürreperioden mit Hungerkrisen wie auch Überflutungen, zuletzt auch die 

Heuschreckenplage, die äußerst mangelhafte Gesundheitsversorgung sowie der mangelhafte Zugang zu 

sauberem Trinkwasser und das Fehlen eines funktionierenden Abwassersystems machen Somalia zum Land 

mit dem viertgrößten Bedarf an internationaler Nothilfe weltweit (AA 18.4.2021, S. 4/22). Covid-19 hat die 

bereits bestehende Krise nur noch verschlimmert. Es fügt sich ein in die Krisen der schlimmsten 

Heuschreckenplage seit 25 Jahren, schweren Überflutungen mit zeitweise 650.000 Vertriebenen, dem 

mancherorts andauernden Konflikt und vorangehenden Jahren der Dürre. Insgesamt gelten rund 2,6 

Millionen Menschen als im Land vertrieben, 3,5 Millionen können auch nur die grundlegendste 

Nahrungsversorgung nicht sicherstellen (DEVEX 13.8.2020). Die Aussicht für das Jahr 2021 ist düster, die 

Gesamtzahl der auf Hilfe angewiesenen Menschen wird von 5,2 Millionen im Jahr 2020 auf 5,9 Millionen 

steigen (UNSC 17.2.2021, Abs. 60). 

Seit dem Jahr 2000 hat Somalia 19 schwere Überschwemmungen und 17 Dürren durchgemacht. Das ist 

dreimal so viel wie im Zeitraum 1970-1990. Im Jahr 2017 stand Somalia nach einer schweren Dürre am Rand 

einer Hungersnot. 2019 gab es nach einer ungewöhnlichen GuRegenzeit die schlechteste Ernte seit der 

Hungersnot im Jahr 2011 (UNSOM 31.1.2021). 

Überschwemmungen: Schon im Zuge der überaus positiv ausgefallenen Deyr-Regenzeit (September-Dezember) 

2019 kam es in HirShabelle, Jubaland und dem SWS zu Überschwemmungen. Besonders betroffen war Belet 

Weyne. 570.000 Menschen waren betroffen, 370.000 mussten ihre Häuser verlassen. Humanitäre 

Organisationen haben mehr als 350.000 Menschen Unterstützung geleistet (UNSC 13.2.2020, Abs. 60f). Doch 

auch die Gu-Regenzeit (April-Juni) 2020 sorgte für Überschwemmungen. Erneut waren in 39 Bezirken 1,3 

Millionen Menschen betroffen, ca. 500.000 wurden vertrieben (UNSC 13.8.2020, Abs. 64). Bei saisonalen 

Überflutungen im September 2020 wurden erneut 630.000 Menschen vertrieben (UNSC 13.11.2020, Abs. 53). 

Dies betraf v. a. die Bezirke Merka, Afgooye, Balcad, Jowhar und Jalalaqsi (PGN 10.2020, S. 9). In der Gu-

Regenzeit 2021 trafen Überschwemmungen vor allem die Bezirke Jowhar und Belet Weyne; rund 166.000 

Menschen waren betroffen (UNOCHA 26.5.2021). 

Bei den Überschwemmungen im April-Juni 2020 wurden Felder zerstört (UNSC 13.8.2020, Abs. 64). Im 

September 2020 wurden bei Überschwemmungen mehr als 1.320 Quadratkilometer bewirtschaftetes Land 

verwüstet (UNSC 13.11.2020, Abs. 53). Insgesamt wurden 2020 alleine im Bundesstaat HirShabelle fast 1.500 

Quadratkilometer Ackerland zerstört (HIPS 2021, S. 18). 

Heuschrecken: Im Jahr 2020 war Somalia von der größten Heuschreckenplage seit 25 Jahren betroffen, die 

Bundesregierung rief den nationalen Notstand aus (BBC 2.2.2020; vgl. UNSC 13.2.2020, Abs. 65). Zumindest 

Anfang 2020 blieben die durch Heuschrecken verursachten Schäden begrenzt und lokal (FSNAU 3.2.2020c). Die 

damals am meisten betroffenen Gebiete waren Somaliland, Puntland und Galmudug (UNSC 13.2.2020, Abs. 65). 

Die Gu-Regenfälle 2020 haben dafür gesorgt, dass die Heuschrecken erneut ideale Brutbedingungen vorfinden. 

Die FAO und die Regierung hatten vorsorglich 437 Quadratkilometer mit Bio-Pestiziden besprühen lassen (UNSC 

13.8.2020, Abs. 65). Später im Jahr wurden neuerlich 396 Quadratkilometer in Somaliland, Puntland und 

Galmudug besprüht. Damit wurden rund 90.000 Tonnen Nahrung gesichert. Luft- und Bodenoperationen gegen 

die Plage werden fortgesetzt (UNSC 13.11.2020, 
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Abs. 55). Trotzdem hat sich die Plage auch in die zentralen und südlichen Landesteile verbreitet. 

Insgesamt sind rund 3.000 Quadratkilometer und 700.000 Menschen betroffen. Humanitäre Organisationen 

unterstützten 25.900 agro-pastorale Haushalte, davon rd. 7.500 mit Geld (UNSC 17.2.2021, Abs. 56). Jedenfalls 

werden die Heuschrecken noch bis mindestens Mitte 2021 eine ernste Bedrohung für Weide und Ernte 

darstellen (FEWS 4.2.2021). Anfang Feber 2021 wurde dann auch von der somalischen Regierung ein 

diesbezüglicher Notstand ausgerufen. Diesmal betrifft die Plage eher den Süden des Landes (AAG 4.2.2021). 

Nach anderen Angaben bzw. Prognosen ist die Heuschreckenplage zurückgegangen. Vor allem in Puntland und 

Somaliland wachsen noch Schwärme heran. Klimatische Bedingungen werden aber aller Voraussicht nach die 

Ausbreitung in landwirtschaftliche Gebiete in Süd-/Zentralsomalia verhindern (FSNAU 17.5.2021, S. 5). 

Regenfälle: Die Deyr-Regenzeit 2020 (Oktober-Dezember) setzte um drei bis vier Wochen zu spät ein. Insgesamt 

blieb Deyr unterdurchschnittlich – und dies v. a. in den meisten Gebieten Nordsomalias (IPC 3.2021, S. 2). Vor 

allem die Regionen Sanaag, Bari, Nugaal und Mudug waren von Wassermangel betroffen (FAO 1.3.2021). Nur 

in Zentralsomalia fiel mehr Regen als üblich (IPC 3.2021, S. 2). Damit herrschte vor den Gu-Regenfällen (April-

Juni) in mehr als 80 % des Landes moderate bis schwere Dürre (UNOCHA 17.6.2021; vgl. FSNAU 17.5.2021, 

S. 1). Diese wurde von der Bundesregierung am 25.4.2021 schlussendlich auch ausgerufen. Angesichts der 

globalen La-Niña-Lage wird prognostiziert, dass sich die Situation mittelfristig nicht entspannen wird (UNSC 

19.5.2021, Abs. 56/59). Die Gu-Regenfälle (April-Juni) 2021 verliefen gering, sie endeten bereits sehr früh - 

nämlich im Mai. Bis zur nächsten Regenzeit im Herbst werden milde bis moderate Dürrebedingungen 

vorherrschen (UNOCHA 17.6.2021, S. 1). 

Im November 2020 hat der Zyklon Gati Puntland getroffen und auch Teile Somalilands erreicht. Dies war der 

stärkste Zyklon in der Region, seit es Aufzeichnungen gibt. Der Zyklon brachte doppelt so starke Niederschläge 

wie in einem Jahr durchschnittlich üblich. Dutzende puntländische Ortschaften und auch ein Teil von Bossaso 

wurden überschwemmt (PGN 2.2021, S. 5f). Infrastruktur, Häuser und 120 Fischerboote wurden beschädigt 

oder zerstört, 7.500 Stück Vieh getötet (USAID 8.1.2021, S. 2). 120.000 Menschen waren betroffen, 42.000 

wurden temporär vertrieben. 78.000 Betroffenen wurde von humanitären Organisationen Hilfe geleistet (UNSC 

17.2.2021, Abs. 55). 

Ernte: In Südsomalia wird die Ernte nach der Deyr-Regenzeit um 20 % niedriger ausfallen, als üblich. Im 

Norden viel die Gu/Karan-Ernte im November 2020 um 58% niedriger aus als im langjährigen Durchschnitt. 

Die Heuschreckenplage hat signifikant zum Ernterückgang beigetragen (IPC 3.2021, S. 2; vgl. FEWS 4.2.2021). 

Die Gu-Ernte 2021 wird um 20-40 % unter dem Durchschnitt liegen (FSNAU 17.5.2021, S. 1). 

 

Armut: Rund 77 % der Bevölkerung müssen mit weniger als 1,9 US-Dollar pro Tag auskommen – insbesondere 

in ländlichen Gebieten und IDP-Lagern (ÖB 3.2020, S. 14; vgl. BS 2020, S. 22). Nach anderen Angaben leben 69 

% der Bevölkerung in Armut (HIPS 2020, S. 14), nach wieder anderen Angaben sind es 73 %. 43 % werden als 

extrem arm eingestuft (SIDRA 6.2019a, S. 5). Es gibt viele IDPs und Kinder, die auf der Straße leben und arbeiten 

(USDOS 30.3.2021, S. 34). Generell sind somalische Haushalte aufgrund von Naturkatastrophen, Epidemien, 

Verletzung oder Tod für Notsituationen anfällig. Mangelnde Bildung, übermäßige Abhängigkeit von 

landwirtschaftlichem Einkommen, hohe Arbeitslosigkeit, geringer Wohlstand und große Haushaltsgrößen 

tragen weiter dazu bei (ÖB 3.2020, S. 14). 60 % der Somali sind zum größten Teil von der Viehzucht abhängig, 

23 % sind Subsistenz-Landwirte (OXFAM 6.2018, S. 4). Zwei Drittel der Bevölkerung leben im ländlichen Raum. 

Sie sind absolut vom Regen abhängig. In den vergangenen Jahren haben Frequenz und Dauer von Dürren 

zugenommen. Deswegen wurde auch die Kapazität der Menschen, derartigen Katastrophen zu begegnen, 

reduziert. Mit jeder Dürre wurden ihre Vermögenswerte reduziert: Tiere starben oder wurden zu niedrigen 

Preisen verkauft, Ernten blieben aus; es fehlt das Geld, um neues Saatgut anzuschaffen (TG 8.7.2019). 

Versorgungslage / IPC: [IPC = Integrated Phase Classification for Food Security; 1-moderat bis 5-Hungersnot] 

Die Zahl an Menschen, die in ganz Somalia stark oder sehr stark von Lücken in der 

Nahrungsmittelversorgung betroffen sind (IPC 3 und höher), ist von 1,3 Millionen Anfang 2020 (FSNAU 

3.2.2020c) auf 1,6 Millionen Anfang 2021 angewachsen. Weitere 2,5 Millionen Menschen leiden ebenfalls an 

Problemen bei der Nahrungsmittelversorgung (IPC 2) (IPC 3.2021, S. 2). Die Dürre Anfang des Jahres hat die 

Situation verschlimmert. Im Norden werden viele der ärmeren Nomaden zwischen April und September 2021 
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IPC 3 durchleben. Auch in Südsomalia wirken eine schlechte Ernte und die Dürre zusammen. Dort fallen die 

meisten Gebiete unter IPC 2; mehrere Gebiete werden sich aber im Zeitraum Juli-September auf IPC 3 

verschlechtern. Die armen Stadtbewohner [„urban poor“] sowie IDPs in den größeren Städten befinden sich 

in IPC 3 und werden dort auch verbleiben (FSNAU 17.5.2021, S. 1). Generell finden sich unter IDPs mehr 

Personen, die unter Mangel- oder Unterernährung leiden (USDOS 30.3.2021, S. 21). 

Szenario für April-Juni 2021 – wohlgemerkt bei ausbleibender humanitärer Hilfe: Während die städtische 

Bevölkerung (Ausnahme Kismayo bei IPC 3) und die meisten ländlichen Gebiete weitgehend in IPC 2 

verharren werden, finden sich die meisten IDPs sowie einige über ganz Somalia verteilte, ländliche Gebiete 

in IPC 3 wieder. Lediglich Southern Inland pastoral (Teile von Hiiraan, Lower und Middle Shabelle, Bakool, 

Bay sowie Lower und Middle Juba) bleiben in IPC 1 (IPC 3.2021, S. 3). Insgesamt wären dann 2,7 Millionen 

Menschen in ganz Somalia von IPC 3 oder IPC 4 sowie 2.9 Millionen von IPC 2 betroffen (FEWS 4.2.2021). 

Tatsächlich fielen im Mai 2021 bereits ca. 2,7 Millionen Menschen unter IPC 3 und darüber (WV 28.6.2021; 

vgl. FSNAU 17.5.2021, S. 1). 

Die Mehrheit der IDPs in städtischen Gebieten sind arm und haben nur eingeschränkte Reserven und 

Einkommensmöglichkeiten. Sie sind stark von externer humanitärer Hilfe abhängig. Sie, sowie Teile der 

armen Stadtbevölkerung (urban poor) werden bis Mitte 2021 vor moderaten bis großen Lücken bei der 

Nahrungsmittelversorgung stehen (FEWS 4.2.2021). Gedo ist Anfang 2021 schwer getroffen, es mangelt an 

Wasser und Weide. Die Krise wird durch den ungelösten Konflikt zwischen der Regierung von Jubaland und 

der Bundesregierung verstärkt (Sahan 1.3.2021a). Auch aus Puntland kommen Meldungen zur Dürre - 

124.000 Familien waren dort Anfang März akut von Nahrungs- und Wassermangel betroffen (RE 10.3.2021). 

Mit Stand 9.3.2021 galten folgende Bezirke als schwer von Wassermangel betroffen (nur rote und orange 

Ringe sind relevant): 

(es folgen entsprechende Landkarten)  

 

Quelle: UNOCHA 9.3.2021 

In der Region Middle Juba ist im März 2021 Vieh verendet und mehrere Menschen sind den Hungertod 

gestorben (Sahan 4.3.2021). Auch aus dem Ceel Raage (Middle Shabelle) (Sahan 10.3.2021a) und aus Ceel 

Waaq (Gedo) kommen Berichte über an Hunger verstorbene Kinder und ältere Menschen (GN 8.3.2021). 

Die folgenden IPC-Food-Insecurity-Lagekarten zeigen die Situation im Zeitraum Jänner 2019 bis März 2021: 

 

Quelle: FSNAU o.D. 

 

(es folgen entsprechende Landkarten) 

Quelle: FSNAU o.D. 

Dabei ist angesichts der IPC-Karten die Stadtbevölkerung i.d.R. von IPC 3 oder IPC 4 anteilig weit weniger 

betroffen als Menschen in ländlichen Gebieten; und letztere sind weit weniger betroffen als IDPs (FEWS 

4.2.2021). 

IPC für den Zeitraum 1/2017-3/2021 und Prognose bis Juni 2021 in Zahlen gefasst: 
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Quelle: FSNAU o.D.; FSNAU 3.2.2020c; IPC 3.2021, S.1/4 

Verteilung nach Gebieten in Prozent der Bevölkerung für Jänner-März 2020 bzw. Jänner-März 2021: 

 

Quelle: FSNAU 3.2.2020c; IPC 3.2021, S.4 

Eine weitere Kartensammlung, in welcher ausschließlich alarmierende Werte mehrere, für die 

Nahrungsmittelversorgung relevanter Werte zusammengefasst dargestellt werden, zeigt die Entwicklung der 

vergangenen Jahre (je dunkler das Rot, desto mehr Alarmwerte wurden überschritten): 
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Quelle: FSNAU 12.2.2021 

Ca. 838.900 Kinder unter fünf Jahren werden bis Dezember 2021 vor einer Situation der akuten Unter- oder 

Mangelernährung stehen, 143.200 vor schwerer akuter Unterernährung (IPC 3.2021, S. 1; vgl. FEWS 4.2.2021). 

Nach neueren Angaben ist die Zahl bereits im Juni auf eine Million Kinder angestiegen (UNOCHA 17.6.2021, S. 

2). Die Daten unten zeigen, dass IDPs in manchen Städten besonders von Unterernährung betroffen sind, in 

anderen weniger stark [GAM = akute Unterernährung; SAM = schwere akute Unterernährung]: 
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Quelle: FSNAU 4.2.2021; FSNAU 3.2.2020a; FSNAU 2.9.2019 

Besorgniserregend ist die Unter- und Mangelernährung in folgenden Gebieten bzw. bei folgenden Gruppen: 

Shabelle und Juba riverine; Southern Inland pastoral (Ceel Barde); Xudur Stadt; Bay agropastoral; Bezirke Belet 

Weyne, Jalalaqsi, Buulo Barde; Matabaan; IDPs in Xudur, Baidoa, Mogadischu, Bossaso, Garoowe und 

Galkacyo; Hawd pastoral (zentrale Regionen) (FEWS 

4.2.2021; vgl. IPC 3.2021, S. 6). Die IPC-Stufen zur Unter- und Mangelernährung für Jänner 2021 und die 

Prognose bis April 2021: 

(es folgen entsprechende Landkarten)  

Quelle: IPC 3.2021, S.7f 
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Humanitäre Hilfe: Ein von der Bundesregierung und Hilfsorganisationen neu aufgelegter Somalia 

Humanitarian Response Plan (HRP) hat drei Millionen Menschen notwendige lebenserhaltende 

Unterstützung zukommen lassen (UNOCHA 6.2.2020, S. 1). Die Kosten werden mit über einer Milliarde US-

Dollar beziffert (UNOCHA 6.2.2020, S. 1; vgl. UNSC 13.2.2020, Abs. 67). Im Zeitraum Juli-Dezember 2020 

erreichten humanitäre Organisationen durchschnittlich 1,8 Millionen Menschen pro Monat mit 

Nahrungsmittelhilfe (IPC 3.2021, S. 3). Im Zeitraum Jänner-April 2021 waren es jeweils 1,6 Millionen (FSNAU 

17.5.2021, S. 1). Diese Hilfe verhindert eine stärkere Unsicherheit bei der Nahrungsmittelversorgung und eine 

höhere Rate an Unterernährung (FEWS 4.2.2021). Für Mogadischu gibt es ein spezielles Sicherheitsnetz, das 

von der Regierung gemeinsam mit dem World Food Programme betrieben wird. Dieses erreicht seit Juli 2018 

monatlich 125.000 Menschen (IPC 3.2021, S. 3). 

Die humanitäre Unterstützung für Somalia ist eine der am besten finanzierten humanitären Maßnahmen 

weltweit (RI 12.2019, S. 16). Alleine die USA geben in den Jahren 2020 und 2021 mehr als einen halbe Milliarde 

US-Dollar dafür aus (USAID 8.1.2021, S. 1). Hilfsprojekte von internationalen Organisationen oder NGOs 

erreichen in der Regel nicht alle Bedürftigen. Allerdings kann aufgrund großer internationaler humanitärer 

Kraftanstrengungen und einer zunehmenden Professionalisierung der humanitären Hilfe bei den regelmäßig 

wiederkehrenden Dürren sowie Überschwemmungen inzwischen weitgehend verhindert werden, dass es zu 

Hungertoten kommt (AA 18.4.2021, S. 22). Laut UN-Generalsekretär sind die Spitzen bei der Notwendigkeit 

humanitärer Hilfe in Somalia schon zur Routine geworden (UNSC 13.11.2020, Abs. 96). In der Regel erreichen 

humanitäre Organisationen die Menschen. Im November 2020 hatten Organisationen der Nahrungsmittelhilfe 

beispielsweise die Erreichung von 2,1 Millionen Menschen angestrebt; erreicht wurden schließlich 1,9 Millionen. 

Aufgrund von Behinderungen beim Zugang zu den Menschen konnten in diesem Monat etwa nur 3 % der 

Menschen in Middle Shabelle und niemand in Middle Juba erreicht werden. In Benadir konnten – aufgrund von 

Finanzierungsausfällen – nur 22 % erreicht werden. Im Kampf gegen Unterernährung stoßen die Organisationen 

auf Probleme bei der Erreichbarkeit von Menschen in Middle Juba, dem Bezirk Tayeeglow (Bakool), Sablaale 

(Lower Shabelle) und Adan Yabaal (Middle Shabelle) (UNOCHA 27.1.2021, S. 3ff). 

Insgesamt nutzen rund 70 % der Bevölkerung mobile Bankdienste, ein Drittel der Menschen haben mobile 

Konten (BS 2020, S. 26). Aufgrund von Covid-19 hat z.B. die Hilfsorganisation CARE ihre work-for-cash-

Programme ausgesetzt. Als Ersatz wird Hilfsbedürftigen das Geld auch ohne Arbeit auf ihr Mobiltelefon 

überwiesen. 84.000 Menschen nehmen dies in Anspruch. Die Europäische Kommission hat aufgrund der 

Heuschreckenplage weitere 5,8 Millionen Euro für Geldtransfers an Betroffene zur Verfügung gestellt (DEVEX 

13.8.2020). 

Folgende Organisationen sind beispielsweise in folgenden Städten in einem oder mehreren der genannten 

Bereiche tätig: 

• Baidoa (Kinderschutz, Gesundheit, Rückkehr/Unterkunft, Lokalverwaltung, Katastrophenmanagement, 

Kommunikation): World Vision, Save the Children International, Médecins Sans Frontières, International 

Organization for Migration (IOM), IMC Worldwide, Somalia’s Ministry of Resettlement, Disaster 

Management and Disability Affairs, Ministry of Humanitarian Affairs, Ministry of Planning, Baidoa 

District Administration, Bay Regional Administration, Gargaar Relief and Development Organization 

(GREDO), Social-life and Agricultural Development Organization (SADO), Radio Baidoa, Baidoa Specialist 

Hospital; 

• Belet Weyne (Bildung, Schutz, Ernährung und Gesundheit, Nahrungsversorgungssicherheit, humanitäre 

Hilfe, Geldtransfer-Programme): UNICEF, Danish Refugee Council (DRC), the International Committee of 

the Red Cross (ICRC), Relief International, World Food Programme (WFP), Merci, World Health 

Organisation (WHO), UNOCHA, WARDI, Green Hope, Global Guardian Somalia Security Services, 

Beledweyne Private School; 

• Kismayo (handwerkliche Ausbildung, Unterstützung beim Lebensunterhalt mit Lebensmittelgutscheinen 

und anderen Aktivitäten, Unterkunft, Bildung): Jubaland Chamber of Commerce & Industry (JCCI), 
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American Refugee Committee (ARC), IOM, CARE, Norwegian Refugee Council (NRC), Daallo Airlines, 

Kismayo University (DI 6.2019, S. 25f); 

In Gedo beteiligt sich u.a. auch AMISOM an Hilfsmaßnahmen - etwa durch die Lieferung von Wasser in 

Tanklastwagen (RD 14.3.2021). Allerdings ist außerhalb urbaner Zentren der Zugang zu manchen Bezirken nur 

eingeschränkt möglich – v.a. wegen der Unsicherheit entlang von Versorgungsrouten (UNSC 17.2.2021, Abs. 

58). Al Shabaab und andere nichtstaatliche Akteure behindern die Leistung humanitärer Hilfe und die Lieferung 

von Hilfsgütern an vulnerable Bevölkerungsteile – speziell in Süd-/Zentralsomalia (USDOS 30.3.2021, S. 15; vgl. 

UNSC 17.2.2021, Abs. 58). In Bakool hat sich die humanitäre Lage aufgrund von Unsicherheit, Drohungen und 

einer Blockade drastisch verschlechtert. Der Zugang für humanitäre Organisationen ist beschränkt (UNOCHA 

1.2021, S. 3). Im Kampf gegen Unterernährung stoßen die Organisationen auf Probleme bei der Erreichbarkeit 

von Menschen in Middle Juba, dem Bezirk Tayeeglow (Bakool), Sablaale (Lower Shabelle) und Adan Yabaal 

(Middle Shabelle) (UNOCHA 27.1.2021, S.3ff). Zudem kam es alleine im Zeitraum August-November 2020 zu 44 

gewaltsamen Zwischenfällen mit Auswirkungen auf humanitäre Organisationen. Dabei kamen zwei Mitarbeiter 

ums Leben, einer wurde verletzt (UNSC 13.11.2020, Abs. 57). Rund ein Drittel des Landes ist für humanitäre 

Kräfte nur schwer erreichbar (UNSC 13.5.2020, Abs. 64). 

Gesellschaftliche Unterstützung: Es gibt kein öffentliches Wohlfahrtssystem (BS 2020, S. 29), keinen sozialen 

Wohnraum und keine Sozialhilfe (AA 18.4.2021, S. 22). Soziale Unterstützung erfolgt entweder über 

islamische Wohltätigkeitsorganisationen, NGOs oder den Clan. Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie 

Armutsminderung liegen im privaten Sektor (BS 2020, S. 29). Das eigentliche soziale Sicherungsnetz ist die 

erweiterte Familie, der Subclan oder der Clan. Sie bieten oftmals für Personen, deren Unterhalt und 

Überleben in Gefahr ist, zumindest einen rudimentären Schutz (AA 18.4.2021, S. 22; vgl. OXFAM 6.2018, S. 

11f; BS 2020, S. 29). Vorrangig stellen die patrilinearen (väterlichen) Abstammungsgemeinschaft die 

Solidaritäts- und Schutzgruppe. Aber daneben gibt es auch die Patri-(Vater)-Linie der Mutter und zusätzlich 

möglicherweise noch angeheiratete Verwandtschaft. Alle drei Linien bilden in der Regel - wie es ein Experte 

formuliert - „einen ganz beachtlichen Verwandtschaftskosmos“. Und in diesem Netzwerk kann Hilfe und 

Solidarität gesucht werden, es besteht diesbezüglich eine moralische Pflicht. Allerdings müssen 

verwandtschaftliche Beziehungen auch gepflegt werden. Entscheidend ist also nicht unbedingt die Quantität 

an Verwandten, sondern die Qualität der Beziehungen. Wer als schwacher Akteur in diesem Netzwerk 

positioniert ist, der wird schlechter behandelt als die stark Positionierten (ACCORD 31.5.2021, S. 32f). 

Eine weitere Hilfestellung bieten Remissen aus dem Ausland (BS 2020, S. 29). Remissen sind im Zuge der 

Covid-19-Pandemie zurückgegangen. Eine Erhebung im November und Dezember 2020 hat gezeigt, dass 22 

% der städtischen, 12 % der ländlichen und 6 % der IDP-Haushalte Remissen beziehen. Die Mehrheit der 

Empfänger berichtete von Rückgängen von über 10 % (IPC 3.2021, S. 2). 

In Krisenzeiten (etwa Hungersnot 2011 und Dürre 2016/17) stellt die Hilfe durch Freunde oder Verwandte die 

am meisten effiziente und verwendete Bewältigungsstrategie dar. Neben Familie und Clan helfen also auch 

andere soziale Verbindungen – seien es Freunde, geschlechtsspezifische oder Jugendgruppen, Bekannte, 

Berufsgruppen oder religiöse Bünde. Meist ist die Unterstützung wechselseitig. Über diese sozialen 

Netzwerke können auch Verbindungen zwischen Gemeinschaften und Instanzen aufgebaut werden, welche 

Nahrungsmittel, medizinische Versorgung oder andere Formen von Unterstützung bieten. Auch für IDPs 

stellen solche Netzwerke die Hauptinformationsquelle dar, wo sie z.B. Unterkunft und Nahrung finden 

können (DI 6.2019, S. 15ff). Generell ist es auch üblich, Kinder bei engen oder fernen Verwandten 

unterzubringen, wenn eine Familie diese selbst nicht erhalten kann (SIDRA 6.2019b, S. 4). 22 % der bei einer 

Studie befragten IDP-Familien haben Kinder bei Verwandten, 28 % bei institutionellen Pflegeeinrichtungen (7 

%) untergebracht. Weitere 28 % schicken Kinder zum Essen zu Nachbarn (OXFAM 6.2018, S. 11f). 

In der somalischen Gesellschaft – auch bei den Bantu – ist die Tradition des Austauschs von Geschenken tief 

verwurzelt. Mit dem traditionellen Teilen werden in dieser Kultur der Gegenseitigkeit bzw. Reziprozität 

Verbindungen gestärkt. Folglich wurden auch im Rahmen der Dürre 2016/17 die über Geldtransfers zur 

Verfügung gestellten Mittel und Remissen mit Nachbarn, Verwandten oder Freunden geteilt – wie es die 

Tradition des Teilens vorsah (DI 6.2019, S. 20f). 

Selbst Kleinhändlerinnen in IDP-Lagern, die ihre Ware selbst nur auf Kredit bei einem größeren Geschäft 

angeschafft haben, lassen anschreiben und streichen manchmal die Schulden von noch ärmeren Menschen (RE 
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19.2.2021). Menschen, die selbst wenig haben, teilen ihre wenigen Habseligkeiten und helfen anderen beim 

Überleben. Es herrscht eine starke Solidarität (ACCORD 31.5.2021, S. 19). 

Die hohe Anzahl an IDPs zeigt aber, dass manche Clans nicht in der Lage sind, der Armut ihrer Mitglieder 

entsprechend zu begegnen. Vor allem, wenn Menschen in weit von ihrer eigentlichen Clanheimat entfernte 

Gebiete fliehen, verlieren sie zunehmend an Rückhalt und setzen sich größeren Risiken aus. Eine Ausnahme 

davon bilden Migranten, die ihren Familien und Freunden mit Remissen helfen können (DI 6.2019, S. 12). 

 

Rückkehrspezifische Grundversorgung 

Letzte Änderung: 08.07.2021 

Einkommen: Somalis aus der Diaspora - aus Europa oder den USA - die freiwillig zurückkehren, nehmen oft 

keine Hilfspakete in Anspruch, sondern kehren einfach zurück. Viele der Rückkehrer aus Kenia und dem Jemen 

gehen in die großen Städte Kismayo, Mogadischu und Baidoa, weil sie sich dort bessere ökonomische 

Möglichkeiten erwarten (ACCORD 31.5.2021, S. 24). Der UNHCR hat über drei Jahre mehr als 2.000 Haushalte 

mit fast 12.000 Angehörigen – darunter vor allem unterstützte Rückkehrer aus Kenia, Äthiopien und dem Jemen 

– zu ihrer Situation in Somalia befragt. Insgesamt haben 66 % der Rückkehrerhaushalte angegeben, dass ihr 

Einkommen nicht ausreicht. Dies wird vor allem auf mangelnde Jobmöglichkeiten zurückgeführt; seit der 

Pandemie 2020 auch auf rückläufige Remissen. Die meisten Rückkehrer leben von Einkommen als Taglöhner 

oder als Selbstständige sowie von humanitärer Hilfe (UNHCR 31.5.2021, S. 4). 

Nach anderen Angaben ist Somalia auf eine Rückkehr von Flüchtlingen in großem Ausmaß nicht vorbereitet, 

und es kann davon ausgegangen werden, dass sich ein erheblicher Teil der Rückkehrer als IDPs wiederfinden 

wird (ÖB 3.2020, S. 14). Arbeitslose Rückkehrer im RE-INTEG-Programm (siehe unten) berichten über 

mangelnde Möglichkeiten; über eingeschränkte Erfahrungen, Fähigkeiten und Informationen über den 

Arbeitsmarkt. Nur 30 % der REINTEGRückkehrer sind mit ihrer ökonomischen Situation zufrieden, viele klagen 

über niedriges Einkommen und lange Arbeitsstunden (IOM 3.12.2020). Dabei ist wirtschaftliche Unabhängigkeit 

für viele Rückkehrer im REINTEG-Programm ein Hauptthema (IOM 9.3.2021b). Viele von ihnen sind 

diesbezüglich Druck seitens ihrer Familie ausgesetzt – v.a. wenn sie aufgrund ihrer „abgebrochenen“ Migration 

noch Schulden offen haben (IOM 9.3.2021b; vgl. ACCORD 31.5.2021, S. 

24). Manche Rückkehrer gehen deshalb explizit nicht in Regionen, wo Mitglieder des eigenen Clans leben 

(ACCORD 31.5.2021, S. 24). 

Laut einer Quelle muss eine nach Mogadischu zurückgeführte Person nicht damit rechnen, ohne Angehörige 

zu verhungern. Selbst wenn jemand tatsächlich überhaupt niemanden kennen sollte, dann würde diese 

Person in ein IDP-Lager gehen und dort in irgendeiner Form Hilfe bekommen. Die Person ist auf Mitleid 

angewiesen; Hilfe findet sich vielleicht auch in einer Moschee. Jedenfalls würde eine solche Person so schnell 

wie möglich versuchen, dorthin zu gelangen, wo sich ein Familienmitglied befindet. Dass gar keine Familie 

existiert, ist sehr unwahrscheinlich (ACCORD 31.5.2021, S. 37). 

Unterstützung / Netzwerk: Der Jilib [Anm.: untere Ebene im Clansystem] ist unter anderem dafür 

verantwortlich, Mitglieder in schwierigen finanziellen Situationen zu unterstützen. Das traditionelle Recht 

(Xeer) bildet hier ein soziales Sicherungsnetz, eine Art der Sozial- und Unfallversicherung. Wenn eine Person 

Unterstützung braucht, dann wendet sie sich an den Jilib oder – je nach Ausmaß – an untere Ebenen (z.B. 

Großfamilie) (SEM 31.5.2017, S. 5/31f). Jedenfalls versucht die Mehrheit der Rückkehrer in eine Region zu 

kommen, wo zumindest Mitglieder ihres Clans leben (ACCORD 31.5.2021, S. 24), denn eine erfolgreiche 

Rückkehr und Reintegration kann in erheblichem Maße von der Clanzugehörigkeit bzw. von lokalen 

Beziehungen der rückkehrenden Person abhängig sein. Rückkehrer ohne Clan- oder Familienverbindungen 

am konkreten Ort der Rückkehr finden sich ohne Schutz in einer Umgebung wieder, in der sie oftmals als 

Fremde angesehen werden (ÖB 3.2020, S. 14). Nach anderen Angaben ist es bei einer Rückkehr weniger 

entscheidend, ob jemand Verwandte hat oder nicht. Entscheidend ist vielmehr, wie diese persönlichen 

Verwandtschaftsbeziehungen funktionieren und ob sie aktiv sind, ob sie gepflegt wurden. Denn Solidarität 

wird nicht bedingungslos gegeben. Wer sich lange nicht um seine Beziehungen gekümmert hat, wer einen 



- 116 - 

(gesellschaftlichen) Makel auf sich geladen hat oder damit behaftet ist, der kann - trotz vorhandener 

Verwandtschaft - nicht uneingeschränkt auf Solidarität und Hilfe hoffen (ACCORD 31.5.2021, S. 39f). 

Auch in Mogadischu sind Freundschaften und Clannetzwerke sehr wichtig. Zur Aufnahme kleinerer oder 

mittelgroßer wirtschaftlicher Aktivitäten ist aber kein Netzwerk notwendig (FIS 7.8.2020, S. 39). Insgesamt 

herrschen am Arbeitsmarkt Nepotismus und Korruption (SIDRA 6.2019a, S. 5). 

 

Unterstützung extern: Für Rückkehrer aus dem Jemen (LIFOS 3.7.2019, S. 63) und Kenia gibt es seitens des 

UNHCR Rückkehrpakete (ACCORD 31.5.2021, S. 23) bzw. finanzielle Unterstützung. Bei Ankunft in Somalia 

bekommt jede Person eine Einmalzahlung von 200 US-Dollar, danach folgt eine monatliche Unterstützung von 

200 US-Dollar pro Haushalt und Monat für ein halbes Jahr. Das World Food Programm gewährleistet für ein 

halbes Jahr eine Versorgung mit Nahrungsmitteln. Für Schulkosten werden 25 US-Dollar pro Monat und 

Schulkind ausbezahlt. 

 

Bei Erfüllung bestimmter Kriterien wird für die Unterkunft pro Haushalt eine Summe von 1.000 US-Dollar zur 

Verfügung gestellt (UNHCR 30.9.2018, S. 6; vgl. LIFOS 3.7.2019, S. 63), die etwa zur Organisation einer 

Unterkunft dienen können (LIFOS 3.7.2019, S. 63). Deutschland unterstützt in Jubaland ein Vorhaben, das der 

Vorbereitung der aufnehmenden Gemeinden für freiwillige Rückkehrer dient (AA 2.4.2020, S. 22). IOM hat über 

die von der EU finanzierte EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration seit März 2017 

knapp 6.500 Rückkehrer bei der freiwilligen Rückkehr nach Somalia unterstützt. Fast 12.000 Rückkehrer 

erhielten Unterstützung nach ihrer Ankunft in Somalia (IOM 8.3.2021). Der UNHCR unterstützt ausgewählte 

Haushalte in unterschiedlichen Teilen Somalias mit Ausbildungs-, Schulungs- und finanziellen Maßnahmen 

(UNHCR 27.6.2021, S. 9). 

Rückkehrprogramme: In das europäische Programm zur freiwilligen Rückkehr ERRIN (European Return and 

Reintegration Network) wurde mit November 2019 auch die Destination Somalia aufgenommen. Umgesetzt 

wird das Programm vor Ort von der Organisation IRARA (International Return and Reintegration Assistance) mit 

Büro in Mogadischu. Das Programm umfasst – neben den direkt von Österreich zur Verfügung gestellten 

Mitteln – pro Rückkehrer 200 Euro Bargeld sowie 2.800 Euro Sachleistungen. Letztere umfassen (je nach 

Wunsch des Rückkehrers) eine vorübergehende Unterbringung, medizinische und soziale Unterstützung, 

Beratung in administrativen und rechtlichen Belangen, Unterstützung bei der Gründung eines 

Kleinunternehmens sowie schulische und berufliche Bildung (BMI 8.11.2019). Neben Mogadischu hat IRARA 

Standorte in Kismayo, Baidoa und Belet Weyne. Laut IRARA werden nicht nur freiwillige Rückkehrer, sondern 

auch abgewiesene Asylwerber, irreguläre Migranten, unbegleitete Minderjährige und andere vulnerable 

Gruppen unterstützt und vom Programm abgedeckt. Bei 

Ankunft bietet IRARA Abholung vom Flughafen; Unterstützung bei der Weiterreise; temporäre Unterkunft 

(sieben Tage); medizinische Betreuung; Grundversorgung. Zur Reintegration wird ein maßgeschneiderter Plan 

erstellt, der folgende Maßnahmen enthalten kann: soziale, rechtliche und medizinische Unterstützung; 

langfristige Unterstützung bei der Unterkunft; Bildung; Hilfe bei der Arbeitssuche; Berufsausbildung; 

Unterstützung für ein Start-up; Unterstützung für vulnerable Personen (IRARA o.D.a). 

Das ebenfalls von der EU finanzierte Programm REINTEG bietet freiwilligen Rückkehrern – je nach Bedarf – 

medizinische und psycho-soziale Unterstützung; Bildung für Minderjährige; Berufstraining und Ausbildung, um 

ein Kleinunternehmen zu starten; die Grundlage für eine Arbeit, die ein eigenes Einkommen bringt; und 

Unterstützung bei Unterkunft und anderen grundlegenden Bedürfnissen. Durchschnittlich waren die REINTEG-

Rückkehrer zwei Jahre lang weg aus Somalia (IOM 3.12.2020). Für Rückkehrer im REINTEG-Programm hat IOM 

im Mai 2020 eine Hotline eingerichtet. Rückkehrer melden sich dort, um etwa Fragen hinsichtlich der Zeitpläne 

zur ökonomischen Reintegration beantwortet zu bekommen, oder um hinsichtlich ihrer Mikro-Unternehmen 

oder auch z.B. für psycho-soziale oder medizinische Unterstützung anzusuchen (IOM 9.3.2021b). Nachdem 

schon im Jahr 2019 in Hargeysa erfolgreich ein Rückkehrer-Komitee für REINTEG eingerichtet worden war, 

wurde ein solches 2020 auch in Mogadischu gebildet. Die ebenfalls aus Rückkehrern zusammengesetzten 
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Komitees unterstützen Rückkehrer nach ihrer Ankunft. Sie teilen Informationen und Netzwerke und stellen 

Kontakt zu relevanten Organisationen und Reintegrationsprojekten her (IOM 3.12.2020). 

Unterkunft: Der Zugang zu einer Unterkunft oder zu Bildung wird von Rückkehrern im REINTEGProgramm als 

problematisch beschrieben (IOM 3.12.2020). Der Immobilienmarkt in Mogadischu boomt, die Preise sind 

gestiegen (BS 2020, S. 25). In den „besseren“ Bezirken der Stadt, wo es größere Sicherheitsvorkehrungen gibt 

– z.B. Waaberi, Medina, Hodan oder das Gebiet am Flughafen – kostet die Miete eines einfachen Raumes mit 

25 m² 50-100 US-Dollar pro Monat. Am Stadtrand – z.B. in Heliwaa oder am Viehmarkt – sind die Preise 

leistbarer. Der Kubikmeter Wasser wird um 1-1,5 US-Dollar verkauft (FIS 7.8.2020, S. 31). Es gibt keine 

eigenen Lager für Rückkehrer, daher siedeln sich manche von ihnen in IDP-Lagern an (LIFOS 3.7.2019, S. 63; 

vgl. AA 18.4.2021, S. 22); nach anderen Angaben finden sich viele der Rückkehrer aus dem Jemen und aus 

Kenia schlussendlich in IDP-Lagern wieder (ACCORD 31.5.2021, S. 24). Gemäß der bereits weiter oben 

erwähnten Rückkehrer-Studie des UNHCR haben hingegen nur 19 % der mehr als 2.000 befragten 

Rückkehrerhaushalte angegeben, in einem IDP-Lager zu wohnen (UNHCR 31.5.2021, S. 2). 

 

Vom Returnee Management Office (RMO) der somalischen Immigrationsbehörde kann gegebenenfalls eine 

Unterkunft und ein inner-somalischer Weiterflug organisiert und bezahlt werden, die Rechnung ist vom 

rückführenden Staat zu begleichen. Generell mahnen Menschenrechtsorganisationen, dass sich Rückkehrer in 

einer prekären Situation befinden und die Grundvoraussetzungen für eine freiwillige Rückkehr nicht 

gewährleistet sind (AA 2.4.2020, S. 22f). Grundsätzlich braucht es zur Anmietung eines Objektes einen Bürgen, 

der vor Ort bekannt ist. Dies ist i.d.R. ein Mann. Für eine alleinstehende Frau gestaltet sich die 

Wohnungssuche dementsprechend schwierig, dies ist kulturell unüblich und wirft unter Umständen Fragen auf 

(FIS 7.8.2020, S. 32). Frauen und Minderheiten: Prinzipiell gestaltet sich die Rückkehr für Frauen schwieriger als 

für Männer. Eine Rückkehrerin ist auf die Unterstützung eines Netzwerks angewiesen, das in der Regel enge 

Familienangehörige – geführt von einem männlichen Verwandten – umfasst. Für alleinstehende Frauen ist es 

mitunter schwierig, eine Unterkunft zu mieten oder zu kaufen (FIS 5.10.2018, S. 23). Auch für Angehörige von 

Minderheiten – etwa den Bantus – gestaltet sich eine Rückkehr schwierig. Ein Mangel an Netzwerken schränkt 

z.B. den Zugang zu humanitärer Hilfe ein (LIFOS 19.6.2019, S. 8). Für eine weiblicheAngehörige von 

Minderheiten, die weder Aussicht auf familiäre noch Clanunterstützung hat, stellt eine Rückkehr tatsächlich 

eine Bedrohung dar (ÖB 3.2020, S. 11).“ 

Die Annahme der belangten Behörde, wonach sich die Versorgungssituation in Bezug auf 

den Beschwerdeführer wesentlich geändert habe, konnte durch den Vergleich der 

Länderberichte nicht bestätigt werden. 

So ergibt sich auch aus den aktuellen Länderberichten (LIB 07/2021), dass weiterhin 

insbesondere das Bestehen eines tragfähigen Netzwerks für die Erlangung eines 

Arbeitsplatzes bzw. einer Unterkunft von Bedeutung ist. Eine erfolgreiche Rückkehr und 

Reintegration kann in erheblichem Maße von der Clanzugehörigkeit bzw. von lokalen 

Beziehungen der rückkehrenden Person abhängig sein. Rückkehrer ohne Clan- oder 

Familienverbindungen am konkreten Ort der Rückkehr finden sich ohne Schutz in einer 

Umgebung wieder, in der sie oftmals als Fremde angesehen werden. Des Weiteren wird 

etwa ausgeführt, dass es zur Anmietung eines Objektes einen Bürgen, der vor Ort bekannt 

ist, bedarf, und Netzwerke die Hauptinformationsquelle darstellen, wo man etwa Unterkunft 

finden könnte. Dabei wird nicht die in den Länderberichten erwähnte Möglichkeit von 

Rückkehrprogrammen verkannt, jedoch ergibt sich auch aus den Länderberichten, dass auch 
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von Rückkehrern in Rückkehrprogrammen der Zugang zur Unterkunft als problematisch 

beschrieben wird. Im Übrigen wird von steigenden Immobilienpreisen in Mogadischu 

berichtet. Es ist daher naheliegend, dass der nun etwa seit rund 30 Jahren nicht mehr in 

Mogadischu aufhältige Beschwerdeführer, ohne ein soziales Netzwerk vor Ort, bei einer 

Rückkehr nach Mogadischu auf der Straße leben müsste oder auf ein IDP-Lager angewiesen 

wäre. 

Aus den aktuellen Länderberichten ergibt sich weiters, dass die Grundversorgung der 

Bevölkerung mit Nahrungsmitteln in weiten Landesteilen nicht gewährleistet ist und machen 

periodisch wiederkehrende Dürreperioden mit Hungerkrisen wie auch Überflutungen, 

zuletzt auch die Heuschreckenplage, die äußerst mangelhafte Gesundheitsversorgung sowie 

der mangelhafte Zugang zu sauberem Trinkwasser und das Fehlen eines funktionierenden 

Abwassersystems Somalia zum Land mit dem viertgrößten Bedarf an internationaler Nothilfe 

weltweit. Zwar muss nach einer in den aktuellen Länderberichten angeführten Quelle eine 

nach Mogadischu zurückgeführte Person nicht damit rechnen, ohne Angehörige zu 

verhungern. Wenn jemand tatsächlich überhaupt niemanden kennen sollte, dann würde 

diese Person in ein IDP-Lager gehen und dort in irgendeiner Form Hilfe bekommen. Die 

Person ist aber auf Mitleid angewiesen. Selbst wenn, wie die belangte Behörde anscheinend 

annimmt, der Beschwerdeführer sich mit Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten seinen 

Lebensunterhalt finanzieren könne bzw. ihm der informelle Sektor offenstehe, ist auf die 

aktuellen Länderberichte hinzuweisen, wonach sich die die armen Stadtbewohner sowie 

IDPs in den größeren Städten hinsichtlich der Nahrungsmittelversorgung in IPC 3 befinden 

und dort auch verbleiben werden. Es ist daher nicht auszuschließen, dass der 

Beschwerdeführer unter denen vom BFA aufgezeigten Annahmen auch unter 

Berücksichtigung der laut BFA in Österreich gewonnen Berufserfahrung, von 

entsprechenden Lücken in der Nahrungsmittelversorgung (IPC 3) betroffen wäre, wobei das 

BFA bei seinen Annahmen nicht berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer noch nie in 

Somalia gearbeitet hat. Im Übrigen werden die vom BFA getroffenen Annahmen offenbar 

von der unzutreffenden Prämisse gestützt, dass der Beschwerdeführer in Mogadischu über 

ein gewisses Netzwerk verfüge. Weiters ins Kalkül zu ziehen, ist, dass nach den aktuellen 

Länderberichten etwa ein Mangel an Netzwerken, wovon der Beschwerdeführer zweifellos 

betroffen ist, den Zugang zur humanitären Hilfe einschränkt, zumal auch IDPs und Arme 

nach den Länderberichten durch humanitäre Unterstützung decken. Zwar geht das BFA 

davon aus, dass dem Beschwerdeführer die Möglichkeit offenstehe, sich in Somalia 

ansässige, nicht staatliche oder internationale Hilfseinrichtungen, im speziellen solche für 

Rückkehrer aus dem Ausland zu wenden, führt aber gleichzeitig hierzu aus „wenngleich nicht 
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verkannt wird, dass von diesen Einrichtungen individuelle Unterstützungsleistungen meist nur 

in sehr eingeschränktem Ausmaß gewährt werden können“ (Bescheid S. 134). Auch ändert 

nicht, dass das BFA offenbar ohne nähere Begründung davon ausgeht, die Familie des 

Beschwerdeführers (Ehefrau, Kinder) könnte ihn von Äthiopien aus unterstützen, zumal im 

Aberkennungsverfahren vor dem BFA vielmehr hervorgekommen ist, dass der 

Beschwerdeführer seinen Kindern Geld nach Äthiopien sendet (vgl. AS 362). 

Nach Ansicht des BVwG hat sich sohin die Versorgungssituation in Somalia in Bezug auf den 

Beschwerdeführer nicht nachhaltig verbessert. Es sei ergänzend auf das - der belangten 

Behörde als Spezialbehörde bekannte - ACCORD-Themendossier: Humanitäre Lage in 

Somalia vom 23. August 2021, zu verweisen, worin sich aus einer Karte zu 

Ernährungssicherheit in Somalia, welche eine Prognose für den Zeitraum Oktober 2021 bis 

Jänner 2022 beinhaltet, ein IPC-Wert von 3 für Mogadischu ergibt. Demzufolge weisen 

Haushalte Lücken im Nahrungsmittelkonsum mit hoher oder überdurchschnittlicher akuter 

Unterernährung auf oder sind nur geringfügig in der Lage, ihren 

Mindestnahrungsmittelbedarf zu decken – und dies nur indem Güter, die als 

Lebensgrundlage dienen, vorzeitig aufgebraucht werden bzw. durch 

Krisenbewältigungsstrategien 

(vgl. https://www.ecoi.net/de/laender/somalia/themendossiers/humanitaere-lage/). 

Wenn die belangte Behörde in ihrem Bescheid wiederholt darauf hinweist, dass der 

Beschwerdeführer gesund und arbeitsfähig sei, so ist darauf zu verweisen, dass die Behörde 

damit keine Änderung der Voraussetzungen, unter denen dem BF der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten zuerkannt wurde, aufzeigt. Schließlich wurde eine allfällige Krankheit 

bzw. eine daraus resultierende mangelnde Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers in 

Somalia zum Entscheidungszeitpunkt des am 15.02.2018 mündlich verkündeten und 

schriftlich ausgefertigten Erkenntnisses vom 12.03.2018 der Entscheidung nicht zugrunde 

gelegt. 

Unzutreffend nimmt die belangte Behörde offenbar das Bestehen eines sozialen Netzwerkes 

in Somalia an – dies wurde im Vorerkenntnis, wie oben bereits dargestellt, verneint, zumal 

im Übrigen auch zu berücksichtigen ist, dass sich der Beschwerdeführer bereits seit rund 30 

Jahren, sohin den Großteil seines Lebens nicht mehr in Somalia, insbesondere Mogadischu, 

aufgehalten hat. Außerdem wurde vor dem BFA im Aberkennungsverfahren nicht 

festgestellt, dass sich nun Familienangehörige oder sonstige Angehörige in Mogadischu 

befänden. Auch die Dartuung seitens des BFA einer allfälligen Clanunterstützung des 

Beschwerdeführers geht fehl, da eine solche im Vorerkenntnis nicht angenommen wurde. 
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Dabei wird auch nicht verkannt, dass der Clan der Sheikhal laut den Länderberichten 

respektiert wird und jener Clan mit der Hawiye assoziiert ist, nichtsdestotrotz der 

Beschwerdeführer in Mogadischu keinem Mehrheitsclan angehört und sich dort – wie 

ausgeführt - seit rund 30 Jahren nicht mehr aufhält. Indem die belangte Behörde eine 

abweichende Beweiswürdigung diese Umstände vornimmt, versucht sie vielmehr die 

Rechtskraft des am 15.02.2018 mündlich verkündeten und schriftlich ausgefertigten 

Erkenntnisses vom 12.03.2018 zu durchbrechen, um eine abweichende Rechtsauffassung 

hinsichtlich der Voraussetzungen für die Zuerkennung subsidiären Schutzes durchzusetzen. 

Auch die bloße Tatsache, dass der Beschwerdeführer aus Mogadischu stammt, lässt 

angesichts der obigen Ausführungen keinen Aufschluss darauf zu geben, inwieweit er – ohne 

jegliche familiäre Unterstützung – für sein Auskommen sorgen könnte. Aus diesem Grund ist 

nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer den notwendigen Unterhalt sowohl für 

Behausung, als auch Nahrung, und zwar ganz ohne Rückhalt und nur aus eigenem, 

aufbringen können wird. 

Dass nicht festgestellt werden kann, dass sich aus sonstigen Gründen die Lage dahingehend 

wesentlich gebessert hat, sodass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr mit 

ausreichender Wahrscheinlichkeit in der Lage sein würde, sich einen notdürftigsten 

Lebensunterhalt zu verschaffen, ergibt sich daraus, dass sich solche Gründe aus den 

aktuellen Länderberichten nicht ergeben. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die 

nach wie vor noch bestehende Versorgungsproblematik in Somalia hinzuweisen. 

Die Feststellung, dass sich an den Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten nichts nachhaltig Entscheidungswesentliches geändert hat, 

ergibt sich aus einer Zusammenschau der oben angeführten Beweiswürdigung. Ein Vergleich 

der herangezogenen Länderberichte lässt einen solchen Schluss nicht zu. Auch hat die 

belangte Behörde eine Änderung von diesem Ausmaß in ihrem Bescheid in keiner Weise 

nachgewiesen, sondern lediglich und nicht näher begründet behauptet, die Lage habe sich 

verbessert, bzw. sich auf nicht ausreichend begründete Prognosen beschränkt. 

Auch eine innerstaatliche Fluchtalternative besteht nicht, da der Beschwerdeführer in 

Nordsomalia über keine Familie verfügt und zur dortigen Region überhaupt keinerlei 

Anknüpfungspunkte hervorgekommen sind, bzw. die prekäre Versorgungslage ganz Somalia 

betrifft. 

2.3. Die Länderfeststellungen gründen auf dem Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation, Somalia Version 2, 8.7.2021, und den darin jeweils angeführten 
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Länderberichten angesehener staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen. Angesichts der 

Seriosität der Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht kein Grund, an der 

Richtigkeit der Angaben zu zweifeln, sodass sie den Feststellungen zur Situation in Somalia 

zugrunde gelegt werden konnten. Insoweit den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat 

Berichte älteren Datums zugrunde liegen, ist auszuführen, dass sich seither die darin 

angeführten Umstände unter Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht von 

Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die Beurteilung der 

gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

Zu Spruchteil A): 

3.1. Zur Beschwerde gegen die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

Die im vorliegenden Fall maßgeblichen Bestimmungen des AsylG 2005 lauten (auszugsweise) 

wie folgt: 

„§ 8 (1) Der Status des subsidiär Schutzberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, 

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in 

Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 

Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

(2) Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach 

Abs. 1 ist mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des 

Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 

(3) Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) 

offensteht. 

[…] 
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(4) Einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wird, ist 

vom Bundesamt oder vom Bundesverwaltungsgericht gleichzeitig eine befristete 

Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter zu erteilen. Die 

Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr und wird im Falle des weiteren Vorliegens der 

Voraussetzungen über Antrag des Fremden vom Bundesamt für jeweils zwei weitere Jahre 

verlängert. Nach einem Antrag des Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur 

rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung des Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag 

auf Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung gestellt worden ist. 

[…] 

§ 9. (1) Einem Fremden ist der Status eines subsidiär Schutzberechtigten von Amts wegen 

mit Bescheid abzuerkennen, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 

Abs. 1) nicht oder nicht mehr vorliegen; 

2. er den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen in einem anderen Staat hat oder 

3. er die Staatsangehörigkeit eines anderen Staates erlangt hat und eine Zurückweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen neuen Herkunftsstaat keine reale 

Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 

zur Konvention oder für ihn als Zivilperson keine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

(2) Ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht schon aus den Gründen des Abs. 1 

abzuerkennen, so hat eine Aberkennung auch dann zu erfolgen, wenn 

1. einer der in Art. 1 Abschnitt F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe 

vorliegt; 

2. der Fremde eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit der Republik 

Österreich darstellt oder 

3. der Fremde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) 

rechtskräftig verurteilt worden ist. Einer Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine 

Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 

73 StGB, BGBl. Nr. 60/1974, entspricht. 
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In diesen Fällen ist die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten mit der 

Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme und der Feststellung zu verbinden, dass 

eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, 

Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für 

ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit 

sich bringen würde. 

(3) Ein Verfahren zur Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten ist jedenfalls 

einzuleiten, wenn der Fremde straffällig geworden ist (§ 2 Abs. 3) und das Vorliegen der 

Voraussetzungen gemäß Abs. 1 oder 2 wahrscheinlich ist. 

(4) Die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten ist mit dem Entzug der 

Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter zu verbinden. Der Fremde hat nach 

Rechtskraft der Aberkennung Karten, die den Status des subsidiär Schutzberechtigten 

bestätigen, der Behörde zurückzustellen.“ 

Vorauszuschicken ist, dass sich das Bundesamt im angefochtenen Bescheid auf den 

Aberkennungstatbestand nach § 9 Abs. 1 Z 1 zweiter Fall AsylG 2005 bezogen hat, weil in der 

rechtlichen Beurteilung ausgeführt wird, dass die Gründe für die Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten nicht mehr vorliegend sind. 

Die Heranziehung dieses Tatbestands des zweiten Falls des § 9 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 setzt 

voraus, dass sich der Sachverhalt seit der Zuerkennung des subsidiären Schutzes geändert 

hat (vgl. dazu etwa VwGH 17.10.2019, Ra 2019/18/0353, mwN). Nicht jede Änderung des 

Sachverhalts rechtfertigt allerdings die Aberkennung des subsidiären Schutzes. Eine 

maßgebliche Änderung liegt unter Bedachtnahme auf die unionsrechtlichen Vorgaben von 

Art. 19 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 der Richtlinie 2011/95/EU (Statusrichtlinie) 

vielmehr nur dann vor, wenn sich die Umstände so wesentlich und nicht nur vorübergehend 

verändert haben, dass ein Anspruch auf subsidiären Schutz nicht länger besteht (vgl. VwGH 

30.04.2020, Ra 2019/19/0309; VwGH 29.01.2020, Ra 2019/18/0262; VwGH 17.12.2019, Ra 

2019/18/0381). 

Als maßgeblich erweist sich weiters, dass gerade in Bezug auf die Frage, ob sich die 

Umstände, die für die Zuerkennung von subsidiären Schutz von Bedeutung waren, so 

wesentlich und nicht nur vorübergehend verändert haben, sodass Anspruch auf subsidiären 

Schutz nicht länger besteht, es regelmäßig nicht allein auf den Eintritt eines einzelnen 
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Ereignisses ankommt. Der Wegfall der Notwendigkeit, auf den Schutz eines anderen Staates 

angewiesen zu sein, kann sich durchaus auch als Ergebnis unterschiedlicher Entwicklungen 

von Ereignissen, die sowohl in der Person des Fremden als auch in der in seinem Heimatland 

gegebenen Situation gelegen sind, darstellen (vgl. VwGH 19.04.2021, Ra 2020/20/0250; 

VwGH 01.02.2021, Ra 2021/20/0010; VwGH 29.01.2020, Ra 2019/18/0262; VwGH 

29.11.2019, Ra 2019/14/0449). 

Unter Berücksichtigung der Rechtskraftwirkungen von Bescheiden ist es nicht zulässig, die 

Aberkennung auszusprechen, obwohl sich der Sachverhalt seit der Zuerkennung des 

subsidiären Schutzes bzw. der erfolgten Verlängerung der befristeten 

Aufenthaltsberechtigung nach § 8 Abs. 4 AsylG 2005 (die nur im Falle des weiteren 

Vorliegens der Voraussetzungen für die Zuerkennung erteilt werden darf) nicht geändert hat 

(VwGH 30.8.2017, Ra 2017/18/0155, Rz 25). Diese Überlegungen hat der VwGH in seinem 

Erkenntnis vom 27.5.2019, Ra 2019/14/0153, auch auf Fälle übertragen, in denen die 

Aberkennung auf § 9 Abs. 1 Z 1 zweiter Fall AsylG 2005 gestützt wird (vgl. VwGH 06.10.2020, 

Ra 2019/19/0401; VwGH 23.09.2020, Ra 2019/14/0586; VwGH 29.01.2020, Ra 

2019/18/0367; VwGH 17.10.2019, Ra 2019/18/0353). 

Rechtlich folgt daraus: 

Mit mündlich verkündetem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 15.02.2018, 

gekürzt ausgefertigt am 12.03.2018, wurde dem Beschwerdeführer der Status eines 

subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Somalia zuerkannt. Die 

Gewährung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten wurde dabei im Wesentlichen 

damit begründet, dass die in Somalia vorherrschende Versorgungslage im Hinblick auf die 

mangelnden sozialen und familiären Anknüpfungspunkte des Beschwerdeführers für das 

Vorliegen eines Rückkehrhindernisses spricht. 

Soweit die belangte Behörde im nunmehr angefochtenen Bescheid die Aberkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 damit begründet, 

es könne nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach 

Somalia in eine existenzbedrohende Notlage geraten würde, ist festzuhalten, dass den von 

der belangten Behörde getroffenen Feststellungen zur Lage in Somalia, auch in Anbetracht 

der aktuellen Länderinformationen, keine grundlegenden Veränderungen im Herkunftsstaat 

seit Gewährung des subsidiären Schutzes zu entnehmen sind. Auch eine wesentliche 

Änderung im Hinblick auf die individuelle Situation des Beschwerdeführers wurde von der 
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belangten Behörde nicht schlüssig dargetan (siehe die diesbezüglichen beweiswürdigenden 

Überlegungen unter Pkt. 2.2.). 

Im Vergleich zu den im Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 15.02.2018 zugrunde 

gelegten Länderfeststellungen ist eine wesentliche und nicht nur vorübergehende Änderung 

der Lage in Somalia in Bezug auf den Beschwerdeführer weder aus den im angefochtenen 

Bescheid angeführten Länderberichten noch anhand der in dieser Entscheidung 

wiedergegebenen Berichtslage erkennbar. 

Die belangte Behörde hat daher im angefochtenen Bescheid entgegen richtlinienkonformer 

Interpretation der Bestimmung des § 9 Abs. 1 Z 1 zweiter Fall AsylG 2005 (vgl. Art. 16 Abs. 2 

Status-RL) eine wesentliche und nicht nur vorübergehende Änderung jener Umstände, die 

im Falle des Beschwerdeführers zur Zuerkennung des subsidiären Schutzes geführt haben, 

nicht dargetan. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

3.2. Zur Beschwerde gegen die Abweisung des Antrags auf Verlängerung der befristeten 

Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 

Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 ist einem Fremden, dem der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten zuerkannt wird, eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär 

Schutzberechtigter zu erteilen. Die Aufenthaltsberechtigung gilt für ein Jahr und wird im 

Falle des weiteren Vorliegens der Voraussetzungen über Antrag des Fremden für jeweils 

zwei weitere Jahre verlängert. Nach einem Antrag des Fremden besteht die 

Aufenthaltsberechtigung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung des 

Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag auf Verlängerung vor Ablauf der 

Aufenthaltsberechtigung gestellt worden ist. 

Wie oben bereits ausführlich dargelegt, liegen die Voraussetzungen für die Zuerkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten an den Beschwerdeführer weiterhin vor, da 

insbesondere nicht festgestellt werden konnte, dass sich die Gründe, aus denen dem 

Beschwerdeführer der Status zuerkannt wurde, wesentlich und nicht nur vorübergehend 

geändert hätten. Aberkennungsgründe nach § 9 Abs. 2 AsylG 2005 liegen nicht vor. 

Das Bundesverwaltungsgericht kommt somit zu dem Ergebnis, dass der Beschwerde auch 

gegen Spruchpunkt VII. des angefochtenen Bescheids stattzugeben und die befristete 

Aufenthaltsberechtigung des Beschwerdeführers für die Dauer von zwei weiteren Jahren zu 
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verlängern war. 

Zum Entfall der mündlichen Verhandlung: 

Eine mündliche Verhandlung konnte im vorliegenden Fall gemäß § 24 Abs. 2 Z 1 VwGVG 

unterbleiben, weil bereits aufgrund der Aktenlage feststand, dass der angefochtene 

Bescheid "aufzuheben" war (vgl. zur gleichartigen früheren Rechtslage Hengstschläger/Leeb, 

AVG [2007] § 67d Rz 22, wonach mit „Aufhebung“ die vollständige Beseitigung, also 

jedenfalls die ersatzlose Behebung des angefochtenen Bescheids gemeint ist). Die Akten 

lassen auch nicht erkennen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Sache 

erwarten lässt. 

Zu Spruchteil B): 

Gemäß § 25a Abs. 1 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 (VwGG), BGBl. Nr. 10/1985 

idgF, hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist 

kurz zu begründen. 

Die Revision gegen die gegenständliche Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht 

zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der 

grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von 

der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer 

Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine 

grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. Konkrete Rechtsfragen 

grundsätzlicher Bedeutung sind somit weder in der gegenständlichen Beschwerde 

vorgebracht worden noch im Verfahren vor dem BVwG hervorgekommen, zumal im 

vorliegenden Fall vornehmlich die Klärung von Sachverhaltsfragen maßgeblich für die zu 

treffende Entscheidung war. 


